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5 89 Vorblick

Teil VI sichtet und erörtert im Kantischen Denken 
eine vorangeschrittene und maßgebende Station der 
neuzeitlichen Rationalitätsgeschichte von Arbeit. Die 
Analyse distinkt ausgewählter Textpartien der Kanti­
schen Theorie folgt Perspektiven, welche sich in der 
Erörterung Lockes erschlossen hatten, im Durchgang 
durch Kant sich dann wandeln und differenzieren. In 
ihren Sichtbahnen stehen - vor allem im Bereich der 
„Kritik der reinen Vernunft“ - wohlbekannte Lehr­
stücke Kantischer Philosophie zur Debatte, denen die 
Forschung wiederholt, in unterschiedlichen Ansät­
zen, eindringliche Untersuchungen widmete. Die 
Erörterungen von Teil VI thematisieren diese Partien 
in ihrer Blickbahn und in Hinsicht auf spezifische Be­
stimmungen, welche Kant in den jeweiligen Kontex­
ten vorträgt - so in den aufklärungsbezogenen State­
ments zu Eigenart, Bedeutung und Entwicklung von 
Humanität, so in den Erklärungen zu Verfassung, Ge­
stalt und Stellung von „Vernunft“, so in den mikrolo­
gischen Erläuterungen zu Prozeßstruktur, Verfahrens­
weise und Funktionszusammenhang ihrer „Vermö­
gen“. In der Untersuchung der Bestimmungen und ih­
rer Verflechtung rückt Zug um Zug eine genuine Mo­
dellierung von Arbeit zutage, exemplarisch in ihrer 
Prozeßgestalt, ihren Leistungsverhältnissen und ih­
ren Leistungsbedingungen.
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Kapitel 17 eröffnet den Durchgang mit Erörterungen 
der Konzeption von „Aufklärung“, wie Kant sie in ei­
ner Reihe einzelner Abhandlungen vorführt. In der 
Konzeption entfalten anthropologische, geschichts- 
und entwicklungsphilosophische Aussagen das Pro­
gramm einer spezifisch definierten Humanisierung. 
Das Programm umschließt in seinen leitenden Grö­
ßen eine differenzierte Bestimmung humanen Selbst- 
seinkönnens und eine gleichermaßen bemerkenswer­
te Auffassung humaner wie weltlicher Naturalität. Im 
Zueinander von Mensch und Natur lokalisiert Kant 
„Vernunft“ zum einen als entscheidene Instanz der 
Humanisierungsaufgabe und ihrer Leistungsforde­
rungen; zum anderen präsentieren Kantische Aussa­
gen diese „Vernunft“ als entwicklungsbedürftiges Ver­
mögen. Im Feld der Leistungsansprüche benennt 
Kant ausdrücklich Arbeit als maßgebende Leistungs­
form - so als Arbeit der Befähigung von „Vernunft“, 
so zudem als Arbeit des Erkennens selbst.
Die in Kapitel 17 aufgedeckte Fassung von Arbeit und 
ihres prinzipiellen Rangs bleibt beschränkt auf Umriß­
bestimmungen. Der gewonnene Befund aber er­
schließt Linien, welche das Erörterungsprogramm 
von Kapitel 18 und Kapitel 19 vorzeichnen. Ihre Wen­
dung zur „Kritik der reinen Vernunft“ folgt der Ab­
sicht, die Typik jener Arbeit des Erkennens näher zu 
entschlüsseln: Im Rückgang nämlich auf deren funda­
mentale Leistungsform und deren Leistungsgrundla­
gen, im Rückschritt also auf „Vernunft“ und ihre ge­
nuine Arbeitsaufgabe, welche Kant offen anspricht. 
Kapitel 18 widmet sich der Untersuchung von Charak­
teristika, worin Kant Verfassung, Gesamtstruktur 
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und Position dieser „Vernunft“ vergegenwärtigt. Die 
Erörterung thematisiert Transzendentalität und 
Apriorizität von „Vernunft“, durchleuchtet Funk­
tionsverhältnisse und „Einheit“ ihrer „Vermögen“ 
wie Eigenart von „Sinnlichkeit“ und Rationalität. Mit 
der Analyse der Fundamentalbestimmungen und ih­
rer Bezüge eröffnet Kapitel 18 den Durchblick auf die 
Arbeitsverfassung, welche diese „Vernunft“ in ihrem 
Leistungsganzen, ihrer Position wie der spezifischen 
Typik ihres Realitätsverhältnisses kennzeichnet. In 
Rücksicht auf diese Arbeitsverfassung und deren Rah­
menbedingungen richtet Kapitel 19 sodann den Blick 
auf die Prozesse und Leistungsgestalten, worin die 
„Vernunft“ ihrer Arbeitsaufgabe entspricht. Im 
Durchgang durch „Sinnlichkeit“, „Einbildungskraft“ 
und „kategoriale Synthesis“ entdecken die Analysen 
das exemplarische Modell einer Arbeit ordnenden Be- 
wußtwerdenlassens und bedeutungsverleihender Prä­
sentation: Lokalisiert im Zentrum des „Verstandes“, 
in ihrer Leistungsform bezogen auf das „Selbstbe­
wußtsein“ des „Ich denke“, ausgerichtet auf den Pro­
jektionsraum von „Welt“, begleitet schließlich von 
Kants wegweisender Konturierung von Figur und 
Folgen ihrer Verfehlungsmöglichkeiten.
Mit dem Modell dieser Arbeit der „Vernunft“ begeg­
nen Arbeitscharakter und Arbeitsgestalt von Rationa­
lität in bezeichnender Entfaltung und in signifikanter 
Radikalisierung - radikalisiert im Weltbezug und im 
Verhältnis zur „Sinnlichkeit“, vorangetrieben im kor­
relierenden Leistungsanspruch und der Typik rationa­
ler Präsentation. Im Gesamtaufriß „reiner theoreti­
scher Vernunft“, ihrer mehrschichtigen Gliederungs­
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Vorgänge und Einheitsformen vertieft und perfektio­
niert Kant das Leistungskonzept arbeitender Ord­
nung: Deren Prozeßstruktur und Funktionszusam­
menhang explizieren in genuiner Wendung, was Ar­
beit im Rahmen so bestimmter Rationalität unter­
nimmt und bedeutet, welche Geltung ihr eignet und 
worin ihre Position beruht. Mehr noch eröffnet Kant 
im Bestimmungsgefüge dieser Arbeit der Rationali­
tät, im Zueinander von Subjektivität, Selbstbewußt­
sein, Welt und Sinnlichkeit die Einsicht in Basalvor­
aussetzungen und Letztbedingungen ihrer Leistung 
und Prozeßgestalt.
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Kapitel 17
Humanität der Selbstleistung und 
Selbstgewinnung der Vernunft

Programm der Aufklärung und 
Bestimmung der Arbeit

§ 90 Naturzustand und Selbstgewinnung: 
„Aufklärung“ und Aufgabe der Arbeit

Kants „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklä­
rung?“ verlangt, „sich aus der ... beinahe zur Natur 
gewordenen Unmündigkeit herauszuarbeiten“.1 
Kant ergänzt die Forderung durch Erläuterungen zu 
Zweck und Vorgang solcher Emanzipation. Die allen 
Menschen gestellte Aufgabe beinhaltet, „durch eigene 
Bearbeitung ihres Geistes sich aus der Unmündigkeit 
herauszuwickeln und dennoch einen sicheren Gang 
zu tun“.2 Beide Male rekurriert die therapeutische An­
weisung auf die Leistungsmöglichkeit von Arbeit. 
Welche Arbeit freilich steht zur Debatte, was heißt 
„sich ... herausarbeiten“, welche Aktionsarten um­
schließt jene „Bearbeitung“? Unübersehbar verwei­
sen die Bezeichnungen auf Last und Anstrengung des 

1 Die angeführten Textstellen aus den Schriften Kants sind (unter 
Angabe ihres Titels) entnommen aus I. Kants Werke 1918, im Fol­
genden zitiert als: CA, Bandzahl, Seitenzahl; hier: CA 4, 169-176, 
170. An anderen Ausgaben wurde verwendet: I. Kant: Kritik der rei­
nen Vernunft 1956, im Folgenden zitiert als: KrV Originalpaginie­
rung A/B, Seitenzahl.
2 CA4, 170.
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Unternehmens, beide Male aber bietet Kant keinen 
Aufschluß über Prozeßgestalt und Produktionsweise 
solchen Arbeitens. Weshalb spricht die Erklärung von 
„Bearbeitung" und nicht (wie es naheliegen würde) 
von,Formung3 4 oder,Bildung4 des „Geistes44 - aus wel­
chen Gründen also greift Kant auf die gewählten Be­
zeichnungen zurück, wenn der Rückgriff zu Recht 
und nicht allein deshalb erfolgt sein sollte, um Mühen 
und Widerständigkeiten des Vorgangs hervorzuhe­
ben? Bleibt die Frage nach der Leistungsform vorab 
offen, so folgt indessen - wie weitere Aussagen de­
monstrieren - die Wahl der Bezeichnungen weder 
dem Zufall noch der bloßen Absicht metaphorischer 
Verdeutlichung. Kants „Beantwortung der Frage: 
Was heißt Aufklärung?44 und analog gelagerte Texte 
bringen Merkmale und Beziehungen zur Sprache, wel­
che den genuinen Arbeitscharakter jener Leistung er­
weisen. Mehr noch: Im Feld dieser Texte, in ihrer an­
thropologischen Argumentation, ihren Aussagen zu 
Humanität und Vernunft begegnen spezifische Lei- 
stungs-, Ziel- und Materialbestimmungen des Eman­
zipationsauftrags. Sie alle formieren, zusammenge­
nommen, eine eigene Konzeption humanen Arbei­
tens - exemplarisch nicht allein für den geforderten 
„Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschulde­
ten Unmündigkeit44 3 und das ihm verbundene Pro­
gramm der Aufklärung.4

3 Ebd.
4 Zu Stellung und Eigenart der Kantischen Texte zur Aufklärung 
im einzelnen: R. Beyerhaus 1976,151-166 sowie W. Schneider 1974, 
bes. 52-62.
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Vergegenwärtigt Kant den „Ausgang“ als „sich ... her­
ausarbeiten“, erwächst die Überwindung der „Un­
mündigkeit“ einer „Bearbeitung“ des „Geistes“, so 
dokumentieren die Zuordnungen im Generellen die 
aufklärungsbezogene und basal anthrologische Bedeu­
tung von Arbeit. Der zugeordnete Rang übersteigt 
den Stellenwert, welchen Kant ihr in der „Pädagogik“ 
zuweist. In bemerkenswerter Parallelität zum Eröff­
nungssatz - „der Mensch ist das einzige Geschöpf, 
das erzogen werden muß“5 - heißt es dort, es sei der 
Mensch auch „das einzige Tier, das arbeiten muß“.6 
Das Diktum faßt den Menschen als ,animal laborans‘, 
es stellt die Notwendigkeit seines Arbeitenmüssens 
als jene Signatur vor den Blick, welche ihn maßge­
bend von allen anderen Lebewesen unterscheidet, sei­
ne Animalität singulär markiert und hervorhebt. In 
dem prinzipiellen Status bleibt Arbeit freilich be­
schränkt auf die Funktion der Erhaltung, die Bewälti­
gung und Gestaltung äußerer Realität.7 Demgegen­
über greift die Bedeutung der Arbeit in Kants Pro­
gramm der Aufklärung entschieden über die Erhal­
tungsfunktion hinaus - in bemerkenswerter Wen­
dung ihrer Leistungsaufgabe und Leistungsmöglich­
keit.8 Was Kant mit der Freisetzung von jener „Un­

5 I. Kant über Pädagogik: CA 8, 453-508, 457.
6 CA 8, 483.
7 Exemplarisch CA 8, 483: „Durch viele Vorbereitungen muß er 
erst dahin kommen, daß er etwas zu seinem Unterhalt genießen 
kann.“
8 Dies zeigen bereits Formulierungen in der „Pädagogik“, worin 
Kant - neben der Erhaltung - weitere anthropologische Bedin­
gungsmomente anführt. CA 8, 483: „Die Frage, ob der Himmel 
nicht gütiger für uns würde gesorgt haben, wenn er uns alles, schon
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mündigkeit“ anstrebt, umschließt ein Geflecht von 
Zielvorgaben, welche - vorgreifend gesprochen - im 
Feld von Selbstverwirklichung und Selbstgestaltung 
siedeln. Präziser und in eigentlich Kantischem Sinne 
gefaßt, richten „Sichherausarbeiten“ und „Bearbei­
tung“ sich auf spezifische Züge des humanen Selbsts, 
mit diesen widmet die projektierte Arbeit sich einer di- 
stinkten Gesamtauffassung menschlichen Selbstsein- 
könnens und Selbstseinsollens. So formieren die Ziel­
vorgaben in den geforderten Leistungsmöglichkeiten 
ein Musterbild dessen, was arbeitende Selbstrealisa­
tion unter bestimmten Rahmenbedingungen besagen 
kann.
Als entscheidend für die Bezüge erweisen sich Kants 
nähere Fassung der „Unmündigkeit“ und die 
Eigenart ihres Überwindungszustands. Die eingangs 
zitierte Aussage erklärte, jene „Unmündigkeit“ sei 
„beinahe zur Natur“ geworden. Der Charakteristik 
korrespondiert eine weitere Formulierung: Die „Men­
schen arbeiten sich von selbst nach und nach aus der 
Rohigkeit heraus“.9 Selbstverständlich gilt das Cha­
rakteristikum solcher „Rohigkeit“ nicht der Primitivi­
tät äußerer Lebensumstände. Beide Aussagen themati­
sieren eine anfängliche Verfassung des Menschen, bei­

bereitet, hätte vorfinden lassen, so, daß wir gar nicht arbeiten dürf­
ten? ist gewiß mit nein zu beantworten: denn der Mensch verlangt 
Geschäfte, auch solche, die einen gewissen Zwang mit sich führen. 
Eben so falsch ist die Vorstellung, daß wenn Adam und Eva nur im 
Paradiese geblieben wären, sie da nichts würden getan, als zusam­
mengesessen, arkadische Lieder gesungen, und die Schönheit der 
Natur betrachtet haben. Die Langeweile würde sie gewiß eben so 
gut, als andere Menschen, in einer ähnlichen Lage, gemartert haben.“ 
9 CA4, 174.
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de akzentuieren deren gleichsam naturalen, besse­
rungsbedürftigen und gestaltungsfordernden Aus­
gangszustand. Vergegenwärtigt Kant daher in „Un­
mündigkeit“ und „Rohigkeit“ Beschaffenheiten des 
humanen Selbsts, so eignet beiden Charakteristika zu­
gleich der Status von Materialbestimmungen; mit bei­
den erlangt der aufgegebene „Ausgang“ Bedeutung 
und Stellenwert eines Kultivierungsvorgangs. Nicht 
allein dies. Angesichts der anfänglichen Verfassung 
des humanen Selbsts als Bezugsfeld der Optimierungs­
anstrengungen erweist es sich als konsequent, den 
Kultivierungsprozeß als ,Arbeit* zu bezeichnen und 
zu projektieren: In deren Aktionsweise scheint Kant 
die Leistungsform zu sichten, welche die „Rohigkeit“ 
des Ausgangszustands offensichtlich fordert. Im Zu­
einander der Bestimmungen stellt jene Arbeit der Auf­
klärung sich dar als Be- und Erarbeitung humanen 
Selbstseins. Die Prozeß- und Leistungsfigur solchen 
Arbeitens erlangt im Blick auf die Zielvorgaben schär­
fere Umrisse. Als Zweck der „Bearbeitung“ des „Gei­
stes“ nannte Kant, „einen sicheren Gang zu tun“. Die 
Metapher eröffnet eine erste Einsicht in die angestreb­
te Mündigkeit; deren maßgebende Eigenart besteht so­
dann in der Möglichkeit, „sich seines Verstandes ohne 
Leitung eines anderen zu bedienen“.10 Die Zielanga­
ben erläutern sich wechselseitig, ihre Abfolge expli­
ziert, worum es in der „Bearbeitung“ jenes besonde­
ren ,Materials* sich handelt. Optimierung und Kulti­
vierung der anfänglich humanen Verfassung gelten 
der Gewinnung von Fähigkeiten und - im angestrebt 

10 CA4, 169.
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„sicheren Gang“ - deren aktionsmäßiger Verläßlich­
keit. Die „Bearbeitung“ des „Geistes“ folgt so der Ab­
sicht, das volle Erkenntnispotential dieses Vermögens 
zu erlangen, dessen unverminderte und anhaltende 
Leistungsfähigkeit instand und freizusetzen. Tritt das 
angedeutete Konzept einer Bearbeitung humanen 
Selbstseins näherhin als Erarbeitung von Intellektuali- 
tät entgegen, so bezieht deren „sicherer Gang“ sich 
freilich nicht allein auf die fortgehende Zuverläßlich­
keit ihrer Erkenntnisverfahren; mit dem Merkmal 
zielt Kant zugleich auf die Treffsicherheit des Erkennt­
nisvermögens. Kultivierungsprozeß und Ermög­
lichungsarbeit aber reichen weiter. Die korrelierende 
Angabe - „ohne Leitung eines anderen“ verfahren zu 
können - betrifft in der Funktionsfähigkeit des „Ver­
standes“ eine darüberhin ausweisende Signatur. Mit 
ihr bindet Kant die Bearbeitung humanen Selbstseins 
und die Erarbeitung seiner Intellektualität ein in einen 
umgreifenden Bestimmungszusammenhang. Sich 
„seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu be­
dienen“ nennt sowohl das endgültige Ziel des „Aus­
gangs“ aus der „Unmündigkeit“ wie den Realisations­
zweck funktionsfähiger und funktionsadäquater Intel­
lektualität: Im gewonnenen Erkenntnisvermögen 
und der Selbstvergewisserung seiner Aktionspotenz 
zeigt sich für Kant die Möglichkeit selbstbestimmt 
verfahrender Einsicht und damit eine Grundlage au­
thentischer Humanität.
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§ 91 Selbstleistung, Selbstbestimmung, 
Humanisierung: Arbeit im Innenbezug

Erwägungen Kants in den „Ideen zu einer allgemei­
nen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht“ fördern 
einen Gesichtspunkt zutage, welcher - signifikant 
nicht allein für diesen Text - den angedeuteten Bestim­
mungszusammenhang in weiterführendem Sinne 
kennzeichnet. Im Blick auf die organisch natürliche 
Verfassung des Menschen läßt diese Kantische Ab­
handlung wissen:

„Sie [die Natur; S. M.] scheint sich hier in ihrer größten 
Sparksamkeit selbst gefallen zu haben, und ihre tierische 
Ausstattung so knapp, so genau auf das höchste Bedürfnis 
seiner anfänglichen Existenz abgemessen zu haben, als woll­
te sie: der Mensch sollte, wenn er sich aus der größten Rohig- 
keit dereinst zur größten Geschicklichkeit, innerer Vollkom­
menheit der Denkungsart und (so viel es auf Erden möglich 
ist) dadurch zur Glückseligkeit emporgearbeitet haben wür­
de, hievon das Verdienst ganz allein haben und es sich selbst 
nur verdanken dürfen“.11

Kants Argumentation vergegenwärtigt den Aufstieg 
aus der „größten Rohigkeit“ explizit als Prozeß eigent­
licher Humanisierung. Für den Vorgang menschli­
cher Selbstgewinnung - wie er vordem in der „Bear­
beitung“ des „Geistes“ und dessen „sicherem Gang“ 
zur Debatte stand - rekurriert Kant nunmehr auf die 
ursprünglich natürliche Vitalität des Menschen. Die 
vorgetragenen Überlegungen verstehen die basal „tie­
rische Ausstattung“ als Ausdruck der „größten Spar­

11 CA 4, 151-166; hier: 154.
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samkeit“ - in unübersehbarer Analogie zur Anthropo­
logie des ,Mängelwesens* stellt die natürlich gegebene 
Realität des Menschen allein die Minimalbedingung 
seines wahrhaft humanen Wirklichseinkönnens dar.12 
Das skizzierte Lineament der Ausgangsbeschaffen­
heit dient Kant als Hintergrund, welcher sodann in 
einer Gegenwendung der Argumentation erlaubt, ein 
essentielles Moment humaner Selbstgewinnung zu lo­
kalisieren. Gegenüber dieser ,Knappheit* der Aus­
gangstage beinhaltet die erlangte Humanität nicht al­
lein, sich endgültig zur „größten Geschicklichkeit“ 
und zu „innerer Vollkommenheit der Denkungsart“ 
befördert, nämlich „emporgearbeitet“ zu haben. Eig­
net dieser Arbeit in ihrer Entfaltung und Gestaltung 
humaner Fähigkeiten insgesamt das Vermögen, den 
Überstieg über die anfängliche Animalität zu vollbrin­
gen, so markieren Kants Aussagen das zentrale Cha­
rakteristikum des Vorgangs: Die erreichte Humanität 
sollte der Mensch „sich selbst nur verdanken dürfen“. 

12 Demgegenüber dann die „Charakterisierung des Menschen“ als 
eines „vernünftigen Tieres“, wie sie in „Anthropologie in pragmati­
scher Absicht abgefaßt“ begegnet. CA 8,1-288,217 f.: „Die Charak­
terisierung des Menschen als eines vernünftigen Tieres liegt schon 
in der Gestalt und Organisation seiner Hand, seiner Finger und Fin­
gerspitzen, deren teils Bau, teils zartes Gefühl ihn nicht für Eine Art 
der Handhabung der Sachen, sondern unbestimmt für alle, mithin 
für den Gebrauch der Vernunft geschickt gemacht“. Die angeführ­
ten Merkmale - in Gehlenscher Perspektive als ,Unspezifizierthei- 
ten‘ einzuordnen - mögen zwar durchaus als Exemplifizierungen je­
ner „größten Sparsamkeit“ der „Natur“ genommen werden; Kants 
Argumentation präsentiert die ,Mängel* indessen, positiv gewen­
det, als eigene, vernunftbefähigende Potentiale (ebd.: „ die techni­
sche oder Geschicklichkeitsanlage seiner Gattung“). - Zur Kanti- 
schen Anthropologie im weiteren: O. Marquard 1973, 122-144 und 
M. Linden 1976, 68-75.
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Die Formulierung enthüllt die bestimmende Eigenart 
des Uberschritts über die „Unmündigkeit“. Er wird 
einzig im Ausgang von humanen Fähigkeiten, im 
Rückgang auf deren Prozeßmöglichkeiten, in eigener 
Anstrengung vollzogen - „nicht durch Instinkt gelei­
tet oder durch anerschaffene Kenntnis versorgt“,13 
ohne Mitwirkung vorgegebener, vor- oder außerhu­
maner Prozesse und Abläufe: Daß „der Mensch alles, 
was über die mechanische Anordnung seines tieri­
schen Daseins geht, gänzlich aus sich selbst hervor­
bringe“.14 Das Charakteristikum der Selbstleistung 
scheint konstitutiv für Realisation, Entfaltung und 
Verfahrensweise der Erkenntnisvermögen, wie Kant 
sie vom mündigen Menschen fordert: Es sollten „Ein­
sicht und Klugheit... gänzlich sein eigen Werk sein“.15 
Gleichermaßen bedeutsam wird das Charakteristi­
kum für das Geflecht der Zielvorgaben und seine wei­
teren Bestimmungen, maßgebender noch für Kants 
Konzeption solchen Arbeitens überhaupt, ihre Typik 
und ihre Hintergrundsvoraussetzungen.
Die fundamentale Bedeutung der Selbstleistung ge­
langt vorab an einer Fortsetzung Kants zum Vor­
schein. Nicht allein „Einsicht und Klugheit“, sondern 
„sogar die Gutartigkeit des Willens sollte gänzlich 
sein eigen Werk sein“.16 Der Zusatz bezieht Selbstlei­
stung aufs Zentrum Kantisch konzipierter Humani­
tät, mit dem Bezug erhält die Arbeit der Emanzipa­
tion einen so spezifischen wie prinzipiellen Rang. Die 

13 CA4, 154.
14 CA 4, 153 (im Original gesperrt).
15 CA4, 154.

Ebd.

471

https://doi.org/10.5771/9783495993750-457 - am 03.12.2025, 22:22:10. https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783495993750-457
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb


Ergänzung führt die Aufgabe ihrer Leistung über die 
erkenntnisrealisierende Funktion hinaus: Ihr obliegt 
zugleich und mehr noch die Bildung des „Willens“ in 
dessen ethischer Verfassung und Bestimmung. Die 
Zielvorgabe verleiht der Arbeit - in diesen allein gene­
rell sich abzeichnenden Umrissen gefaßt - sittliche Re­
levanz. Ihre Formierungsanstrengung gilt in den Bezü­
gen der Ermöglichung sittlicher Mündigkeit, sie rich­
tet sich auf die Fähigkeit zu selbstbestimmt ethischer 
Praxis dieses „Willens“. Mit der Zielvorgabe offenbart 
sich eine bemerkenswerte Vertiefung und Fortfüh­
rung des Konzepts realisierender Arbeit; zugleich ver­
gegenwärtigt der Bezug - im Rückblick auf Locke be­
trachtet - einen signifikanten Zielwandel. Ihre An­
strengung zeigt sich in der Hinsicht als Vertiefung und 
Fortführung des Ermöglichungsgeschehens, als die 
Uberschritts- und Formierungsleistung am Ende die 
genuin aufgegebene, originäre Prozeß weise des „Wil­
lens“ und dessen sittliche Potenz freilegt. Eine exem­
plarische Erklärung zur Bestimmung des „Willens“ in 
der „Kritik der praktischen Vernunft“ läßt kenntlich 
werden, was im Letzten die Emanzipations- und Kul­
tivierungsarbeit auf ihrem Weg zur „Gutartigkeit“ des 
„Willens“ zu eröffnen sucht:

„Das Wesentliche aller Bestimmung des Willens durch sittli­
ches Gesetz ist: daß er als freier Wille, mithin nicht bloß 
ohne Mitwirkung sinnlicher Antriebe, sondern selbst mit 
Abweisung aller derselben und mit Abbruch aller Neigun­
gen, sofern sie jenem Gesetz zuwider sein könnten, bloß 
durchs Gesetz bestimmt werde.“17

17 CA5, 80 f.
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Kants Aussagen entfalten das Prozeßmuster der gefor­
derten und selbsteigenen Aktionsart dieses „Willens“, 
sie präsentieren ein Musterbild erlangter Selbstbestim­
mung. In ihm treten - in der Wendung gegen die „Mit­
wirkung sinnlicher Antriebe“ und ihrer „Abwei­
sung“ - Verfahrensformen entgegen, welche auch und 
bereits die Uberschrittsleistung über die Instinktbe­
dingtheiten „tierischen Daseins“ und die Ablösung 
von dessen Abläufen vorführen: Verfahrensformen, 
vom „Willen“ und dessen genuiner Prozessualität in 
Reinform vollzogen, in ihrer Möglichkeit aber ihrer­
seits durch den „Ausgang“ aus der „größten Rohig- 
keit“, also die Arbeit vorbereitender Kultivierung 
und ihre Freisetzungsleistung grundiert und erschlos­
sen.18 In der Perspektive der „Ideen zu einer allgemei­
nen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht“ betrach­
tet, fundiert und eröffnet die vorab geschehende Ar­
beit der Emanzipation Aktionsweisen, welche die Pro­
zeßart ihrer Vorbereitung übersteigen. Die Konzep­
tion solchen Arbeitens als Vor-, Eröffnungs- und Er­
möglichungsarbeit beinhaltet eine bezeichnende Än­
derung der Zielvorgaben:

18 In der „Kritik der praktischen Vernunft“ sodann als entwickelte 
Orientierungsfähigkeit dieser „Vernunft“ expliziert. CA 5, 68 f.: 
„Der Mensch ist ein bedürftiges Wesen, sofern er zur Sinnenwelt ge­
hört, und sofern hat seine Vernunft allerdings einen nicht abzuleh­
nenden Auftrag von Seiten der Sinnlichkeit, sich um das Interesse 
derselben zu bekümmern ... Aber er ist doch nicht so ganz Tier, um 
gegen alles, was Vernunft für sich selbst sagt, gleichgültig zu sein 
und diese bloß zum Werkzeuge der Befriedigung seines Bedürfnis­
ses als Sinnenwesen zu gebrauchen. Denn im Werte über die bloße 
Tierheit erhebt ihn das gar nicht, daß er Vernunft hat, wenn sie ihm 
nur zum Behufe desjenigen dienen soll, was bei Tieren der Instinkt 
verrichtet...“
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„Es scheint... der Natur gar nicht zu tun gewesen sein, daß 
er [der Mensch; S. M.] wohllebe; sondern daß er sich soweit 
hervorarbeite, um sich durch sein Verhalten des Lebens und 
Wohlbefindens würdig zu machen“.19

Der Passus verabschiedet „Genuß“, „Bequemlich­
keit“ und „Nutzen“ als jene Ziele, worauf Locke Ar­
beit ausgerichtet hatte. Kant verpflichtet deren Vor­
gang in den angesprochenen Ermöglichungsleistun­
gen der vollen Spannweite seiner Bestimmung wahr­
hafter Humanität, er bindet sie an den Kern sittlich 
personalen Selbstseins.20 21
Insgesamt genommen, scheint für die Fähigkeit sittli­
cher Praxis entscheidend, daß mit ihr zum einen die 
maßgebende Möglichkeit humaner Selbstbestim­
mung gegeben ist, dieses Vermögen zum anderen vor­
bereitender und grundierender Arbeit, also eben de­
ren Selbstleistung entstammt. Selbstbestimmung und 
Selbstleistung fundieren in der Beziehung Dignität 
und Anspruch, wie Kant sie mit den gewonnenen Ver­
mögen wie so sich bildendem humanen Selbstsein ver­
bindet und in dessen „vernünftige(r) Selbstschät- 
zung“lx akzentuiert. In dem Zusammenhang aber bie­
tet das Charakteristikum der Selbstleistung weitere 
Aufschlüsse über Kants Konzeption solchen Arbei­
tens im ganzen. Vorab gesehen, rückt Kants dezidierte 
Thematisierung dieses Charakteristikums die durch­
gängige und ausschließliche Humanität der Leistung 

19 CA4, 154.
20 Nähere Bestimmungen zur Konzeption solchen Selbstseins im 
Gesamtzusammenhang der Kantischen Theorie bei M. Forschner 
1974, bes. 212-225.
21 CA4, 154.
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und des Erbrachten ins Licht. Überschritt über „Un­
mündigkeit“, Entfaltung der Erkenntnisfähigkeit, 
Vorbereitung sittlicher Praxis allein in der Potenz und 
Anstrengung humaner Aktivität zu vollziehen, garan­
tiert im Höchstmaß die durchgreifend humane Identi­
tät des Erreichten. Das Merkmal der Selbstleistung do­
kumentiert die entschiedene Gegenwendung solchen 
Selbstseins gegen human differente Gegebenheiten, 
Bedingungen und Vorgaben, es enthüllt - nicht erst in 
der sittlich-praktischen Abwehr „sinnlicher Antrie­
be“ - die prinzipielle Intention, die Voraussetzungslo­
sigkeit humanen Selbstseinkönnens im Sinne der Frei­
heit von nichthumanen Vorbedingungen, ihrer Ani- 
malität und „Rohigkeit“ zu gewährleisten. Mit der 
Absicht stellt die Arbeit des ,Sichheraus-‘, ,Sichher- 
vor’- und ,Sichemporarbeitens‘ sich nicht allein als 
Überschrittsleistung dar. Sie zeigt sich in den Aktions­
weisen zugleich - in Rücksicht auf jene Realitäten ge­
faßt, welche sie zurückzulassen strebt - als Prozeß 
und Verfahren der Distanzierung - ihre Leistung löst 
ab, grenzt aus, bildet Abstände.

§ 92 Humanisierung und Rolle der „ Vernunft“: 
Mobilisierung und Freisetzung

Voraussetzungslosigkeit, Selbstleistung und Selbstbe­
stimmung, Überschritt und Distanzierung bilden mit 
dem Anspruch humanen Selbstseins einen Bezugszu­
sammenhang, maßgebend auch für die Realitätsver­
hältnisse dieser Arbeit. Für die bislang umrissene Kon­
zeption solcher Arbeit gilt zwar vorrangig, daß ihr 
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Unternehmen als Arbeit am humanen Selbst, darin als 
Innen-Arbeit sich formierender Humanität begriffen 
werden muß. In den Binnenbezügen schon findet die­
se Arbeit sich freilich in Verhältnissen zu nichthuma­
nen Realitäten, zuvörderst zu jenen, von denen die 
Emanzipationsanstrengung den Menschen abzulösen 
sucht. Für Kants weitere Fassung solcher Bezüge 
scheinen Überlegungen in „Mutmaßlicher Anfang 
der Menschengeschichte“ aufschlußreich. Der Text 
präsentiert Bestimmungen, welche in den „Ideen zu 
einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Ab­
sicht“ wie in „Beantwortung der Frage: Was ist Auf­
klärung?“ entgegentraten. Sie begegnen erneut, nun­
mehr verknüpft mit bislang nicht thematisierten Cha­
rakteristika, verbunden zugleich mit einem Wechsel 
der Betrachtungsebene - Erörterungen, worin Kant 
ein eigenes Modell jenes Überschritts vergegenwär­
tigt. „Mutmaßlicher Anfang der Menschengeschich­
te“ wendet sich wiederum zur naturanalogen Aus­
gangsverfassung des Menschen; was indessen vordem 
als „Rohigkeit“ zur Debatte stand, kennzeichnet die­
ser Text in der Perspektive einer Entwicklungs- und 
Humanisierungsgeschichte als naturale Anfangsphase:

„Der Instinkt, diese Stimme Gottes, der alle Tiere gehorch­
ten, mußte den Neuling anfänglich allein leiten ... Solange 
der unerfahrne Mensch diesem Rufe der Natur gehorchte, 
befand er sich gut dabei.“22

Die Darstellung unterrichtet über die Ausgangslage 
des Menschen, vorgeführt im spezifisch gezeichneten 

22 CA 4, 323-342, hier: 329.
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Bild eines natürlichen Urzustands. Ausgerichtet auf 
den „Ruf der Natur“, wie die „Tiere“ gebunden an 
den „Instinkt“, existiert der „unerfahrne Mensch“ - 
„befand er sich“ auch „gut dabei“ - in vorhumaner Le­
bensweise, in den Begrenzungen nicht unterschieden 
von tierischer Lebensart. Kants Darstellung rekur­
riert auf durchgängige Fremdbestimmtheit als Ge­
samtmerkmal der geschilderten Ursprungsverfas­
sung; Relevanz und Bedeutung der Kennzeichnungs­
art zeigt der Fortgang seiner Erörterung. „Allein“, so 
die Fortsetzung,

„die Vernunft fing bald an, sich zu regen und suchte durch 
Vergleichung des Genossenen ... seine Kenntnis der Nah­
rungsmittel über die Schranken des Instinktes zu erwei­
tern“.23

Die Fortführung markiert Prozesse der Entschrän- 
kung und Ablösung. Anders aber als in jenem „Aus­
gang“ aus der „Unmündigkeit“ erfolgt die nun umris- 
sene Freisetzung nicht in einer „Bearbeitung“ des 
„Geistes“; Kants Aussagen präsentieren vielmehr die 
„Vernunft“ selbst als mobilisierende Bedingung. Mit 
deren Vermögen gelangt eine Größe ins Feld, welche 
das Unternehmen des Überschritts und dessen Huma­
nisierungsgeschehen in neuen Konturen vor den 
Blick rückt, zugleich als eigene Basis von Dignität 
und Anspruch humanen Selbstseins sich darstellt. Die 
angeführten Aussagen sichten „Vernunft“ zunächst 
als Instrumentarium der Bedürfnisdifferenzierung 
und Bedürfniserweiterung. Die folgende Erläuterung 

23 CA4, 329.
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fächert die Bestimmung auf, sie leitet zugleich zur 
prinzipiellen Eigenart der Verfahrensmöglichkeit:

„Allein es ist eine Eigenschaft der Vernunft, daß sie Begier­
den mit Beihülfe der Einbildungskraft, nicht allein ohne 
einen darauf gerichteten Naturtrieb, sondern sogar wider 
denselben erkünsteln kann“.24

Der Passus thematisiert die weitergehende Möglich­
keit einer selbsteigen humanen Entfaltung und Pro­
duktion von Bedürfnissen und „Begierden“. Die ab­
schließende Wendung („erkünsteln“) läßt zwar ver­
muten, daß Kant den Vorgang durchaus kritisch be­
wertet. Von der Einschränkung abgesehen, umreißen 
die zitierten Aussagen den wegweisenden Schritt, mit 
ihm die prinzipielle Prozeßfigur, welche bereits der 
Differenzierung und Erweiterung der Bedürfnisse zu­
grunde lag. Kant präsentiert - und dies schon im Feld 
der „Begierden“ und der bedürfnisbewegten Leben­
digkeit - die Ablösung von naturaler Determination, 
mit ihr die eigene Wendung der „Vernunft“ gegen de­
ren Bedingungspotenz. Der Vorgang erfolgt „mit Bei­
hülfe der Einbildungskraft“; in der unterstützenden 
Wirkung des Imaginationsvermögens aber liegt die 
entscheidende Leistung bei der „Vernunft“. Sie steht 
als die Größe zur Debatte, welche das prinzipielle Un­
ternehmen der Ablösung und die Prozeßfigur dieser 
Freisetzung vollzieht, in der Leistung sich durch eine 
offenkundige Distanz zu naturalen Vorgegebenheiten 
und eine eigene Unabhängigkeit von deren Bedin­
gungsweise auszeichnet. Die anschließende Kanti- 

24 CA4, 329 f.
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sehe Stellungnahme gibt eine erste, zusammenfassen­
de Kennzeichnung dieses Vermögens und dieser Rol­
le der „Vernunft“:

„Die Veranlassung, von dem Naturtriebe abtrünnig zu wer­
den, durfte nur eine Kleinigkeit sein; allein der Erfolg des er­
sten Versuchs, nämlich sich seiner Vernunft als eines Vermö­
gens bewußt zu werden, das sich über die Schranken, worin 
alle Tiere gehalten werden, erweitern kann, war sehr wichtig 
und für die Lebensart entscheidend.“25

Kants Statement spricht nicht länger nur vom Über­
schritt über natural bedürfnismäßige Gebundenhei­
ten, es beschränkt die Rolle der „Vernunft“ nicht al­
lein auf das Feld der „Begierden“. Die Freisetzung be­
trifft nun, in durchgreifender Erweiterung ihres Vor­
gangs, die „Lebensart“ des Menschen überhaupt, sie 
gilt seinen Lebensverhältnissen im ganzen. Die Mög­
lichkeit der Entschränkung ordnet Kant eben der 
„Vernunft“ zu - ihr obliegt im Grunde der Übergang 
zur genuinen Humanität. Kant verbindet freilich die 
Fähigkeit und Aufgabe mit einem bezeichnenden Zu­
satz. Das Überschrittsgeschehen setzt seinerseits vor­
aus, „sich seiner Vernunft als eines Vermögens be­
wußt zu werden“ - die Forderung verweist auf mitver­
bundene und eigens zu erbringende Leistungen, mit 
deren Aufgabe aber offenbart sich die „Vernunft“ in 
ihrer mobilisierenden Rolle als entdeckungs- und för­
derungsbedürftige Größe. Die Forderung, sich „ihrer 
bewußt zu werden“, gilt im erörterten Zusammen­
hang der „Vernunft“ im spezifischen Vermögen der 

25 CA 4, 330.
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Entschränkung. In dessen bewußt gewordener Fähig­
keit aber geht es um die humanitätsermöglichende 
Rolle dieser „Vernunft“ im ganzen. Mit den Bezügen 
erweist sich - anders gewendet - die Überwindung 
des naturalen Urzustandes auch und im Grunde als 
Prozeß voranschreitender Bewußtheit dieser „Ver­
nunft“, damit als Vorgang ihrer voranschreitenden 
Selbstentdeckung.
Im vorangehenden Bewußtsein ihrer Leistungsmög­
lichkeit eröffnet diese „Vernunft“ in ihrem Über­
schritt und ihrer Entgrenzung den Raum genuin hu­
maner Lebensgestaltung; zugleich aber konfrontiert 
der Übergang mit einer entschieden gewandelten Si­
tuation wie fundamental neuen Anforderungen. Der 
Mensch

„entdeckte in sich das Vermögen, sich selbst eine Lebenswei­
se auszuwählen und nicht gleich anderen Tieren an eine ein­
zige gebunden zu sein. Auf das augenblickliche Wohlgefal­
len, ... mußte Angst und Bangigkeit folgen, wie er, der noch 
kein Ding nach seinen verborgenen Eigenschaften und ent­
fernten Wirkungen kannte, mit seinem neu entdeckten Ver­
mögen zu Werke gehen sollte. Er stand gleichsam am Rande 
eines Abgrundes; denn aus einzelnen Gegenständen seiner 
Begierde, die ihm bisher der Instinkt angewiesen hatte, war 
ihm eine Unendlichkeit derselben eröffnet ... und aus die­
sem einmal gekosteten Stande der Freiheit war es ihm ... un­
möglich, in den der Dienstbarkeit (unter der Herrschaft des 
Instinkts) wieder zurückzukehren.“26

Kants Schilderung faßt den Übergang zur Möglich­
keit genuin humaner „Lebensart“ als Geschehen einer 

26 Ebd.
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prinzipiellen Ablösung von der „Herrschaft des In­
stinkts“. Ablösung und Überschritt über den natura­
len Urzustand aber liniert die Kantische Darstellung 
im Tableau einer Urgeschichte der Freisetzung, entfal­
tet als Urgeschichte genuiner Humanität. Für Verlauf 
und Profil der Historie, wie Kant sie skizziert, schei­
nen vor allem zwei Hinsichten aufschlußreich. Die 
Unumkehrbarkeit dieser Ablösungsgeschichte eröff­
net im „einmal gekosteten Stande der Freiheit“ eine 
„Unendlichkeit“ anstrebbarer „Gegenstände(n)“; der 
Radikalität der Entschränkung und ihrer Erschlie­
ßung mundaner Universalität aber korrelieren 
„Angst und Bangigkeit“, in solcher Offenheit ineins 
am „Rande eines Abgrundes“ zu stehen. Die Darstel­
lung des Überschritts über jene „Dienstbarkeit“ de­
monstriert die Ambivalenz der erlangten „Freiheit“: 
Die „Entlassung ... aus dem Mutterschoße der Na­
tur“ stelle eine „Veränderung“ dar, „zwar ehrend, 
aber zugleich sehr gefahrvoll“. Im Überschritt verlas­
se der Mensch den „harmlosen und sicheren Zu- 
stand(e) der Kindespflege“, mit ihm einen „Garten, 
der ihn ohne Mühe versorgte“ - die Ablösung führe in 
„die weite Welt... wo so viel Sorgen, Mühe und unbe­
kannte Übel auf ihn warten“.27 So liniert Kant die Ur­
geschichte der Freisetzung von naturaler Determina­
tion ineins als Verlustgeschichte anfänglicher Gebor­
genheit.28 Die Geschichte mündet in eine Situation, 
welche die humane Leistungsfähigkeit in distinktem 

27 CA 4, 333.
28 Zu weiteren Aspekten des Zusammenhangs: F. Kaulbach 1965, 
430-451.
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Sinne herausfordert, das „Vermögen, sich selbst eine 
Lebensweise auszuwählen“ mit eigenen Aufgaben 
der Bewältigung konfrontiert. Jenseits ihrer metapho­
rischen Verdeutlichung markieren Kants Aussagen 
den Bewältigungsdruck der entstandenen Leistungssi­
tuation in bezeichnender Hinsicht. „Angst und Ban­
gigkeit“ resultieren vorab schon aus der „Unendlich­
keit“ eröffneter „Gegenstände“, in der anfänglichen 
Präsenz jedoch unbekannt, weil noch unerschlossen 
in ihren „verborgenen Eigenschaften und entfernten 
Wirkungen“. Die Diagnose verweist auf den Mangel 
an orientierender Einsicht, sie konstatiert die fehlen­
de Fähigkeit eines differenziert sichtenden Erkennt­
nisblicks - der Aufweis der Defizite enthüllt am Ende 
die ausstehend weitere und volle Entfaltung der „Ver­
nunft“. Von ihr läßt Kant in „Mutmaßlicher Anfang 
der Menschengeschichte“ wissen, sie sei „rastlose und 
zur Entwickelung der ... Fähigkeiten unwidersteh­
lich treibende Vernunft“.29 Faßt die Aussage „Ver­
nunft“ instrumentell in deren mobilisierender Rolle, 
so bleibt die Charakteristik unvollständig. In Konse­
quenz erörterter Kantischer Argumente gilt die „Ent­
wickelung“ auch und vor allem für diese „Vernunft“: 
Bewegt von der Notwendigkeit, ihr Erkenntnispoten­
tial zu entfalten, vollzogen in ihrer genuinen Leistung 
anwachsender Selbstentdeckung und voranschreiten­
den Selbstbewußtseins. In der Blickbahn kann jene 
Forderung einer „Bearbeitung“ des „Geistes“, wie 
„Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“ sie er­
hoben hatte, eben auf die „Vernunft“ solchen Uber-

29 CA 4, 333.
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Schritts in die „Freiheit“ bezogen werden kann. Rich­
tet sich die Entfaltungs- und Bearbeitungsforderung 
eben auf deren Selbstbestimmung und Selbstleistung, 
so bezeugen die Prozesse im erörterten Zielzusam­
menhang die entscheidende Rolle dieser „Vernunft“ 
in der Gewinnung humanen Selbstseins im ganzen.

5 93 Freisetzung, Leistungsforderung, Orientierung: 
Arbeit im Weltbezug

Im Prozeß jener Ablösung von naturaler Determina­
tion wie anfänglicher Geborgenheit tritt der Mensch 
aus dem „Zeitabschnitte der Gemächlichkeit und des 
Friedens in den der Arbeit und der Zwietracht^ .30 
Kant begreift Letztere als „Vorspiel der Vereinigung 
der Gesellschaft“;31 mit „Arbeit“ scheint die Lei­
stungsmöglichkeit angesprochen und eigens hervorge­
hoben, womit der entstandenen Lage vorrangig ent­
gegnet zu werden vermag. Gehört auch diese „Ar­
beit“ ins Aufgabenfeld und zu den Prozeßformen des 
,Sichheraus-‘, ,Sichhervor-‘ und ,Sichemporarbei- 
tens‘? In der nun genannten Arbeit bringt Kant - nach 
der „Bearbeitung“ des „Geistes“, ihrem humanen 
Selbst- und Innenbezug - die Gestalt arbeitender Be­
wältigung von Realität im Außen- und Weltverhältnis 
zur Sprache. Der Blick auf deren Leistung und Aufga­
be rekurriert auf die gängige Form und Ausrichtung 
von Arbeit. Für deren Prozeß und deren Realitätsver­

30 CA 4, 337.
31 Ebd.
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hältnis, ihre Bedeutung und ihren Rang aber scheint 
entscheidend: Ihre Notwendigkeit resultiert wesent­
lich aus der erlangten „Freiheit“. In der Beziehung 
steht auch diese „Arbeit“ in engstem Zusammenhang 
mit der angestrebten Humanität und also mit den Cha­
rakteristika und Verhältnissen, welche das angezielte 
humane Selbstseinkönnen überhaupt auszeichnen.
Eine konzentrierte Darstellung des Überschritts und 
seiner prinzipiellen Stationen erinnert die weitergrei­
fenden Verflechtungen, welche jenes Ineinander von 
„Freiheit“, Mündigkeit und Selbstbestimmung kenn­
zeichnen. Für die Urgeschichte der Freisetzung näm­
lich gilt insgesamt,

„daß der Ausgang des Menschen aus dem ihm durch die Ver­
nunft als erster Aufenthalt seiner Gattung vorgestellten Pa­
radiese nichts anders als der Übergang aus der Rohigkeit 
eines bloß tierischen Geschöpfes in die Menschheit, aus 
dem Gängelwagen des Instinkts zur Leitung der Vernunft 
... aus der Vormundschaft der Natur in den Stand der Frei­
heit gewesen sei.“32

Das Konzentrat memoriert die Spannweite des „Über­
gangs“ in der Distanz ihrer Entwicklungsphasen und 
Entwicklungszustände, des Überschritts aus dem Zu­
stand des „tierischen Geschöpfes“ in den der 
„Menschheit“, also realisierter und gewonnener Hu­
manität, aus der erkenntnislosen Sichtweise der „Ver­
nunft“, welche die Ausgangsphase als „Paradies“ ima- 
giniert, hin zu deren authentisch leitendem und orien­
tierendem Vermögen. Der - in den bekannten Wen- 

32 CA 4, 333.
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düngen - akzentuierte Übergang „aus der Rohigkeit“ 
erinnert in der Anstrengung solcher Distanzierung, 
ihrer Selbstleistung und ihrem Schritt zu Selbstbestim­
mung an essentielle Charakteristika der Kantischen 
Konzeption humanen Selbstseinkönnens im ganzen. 
Dürfen die zentralen Signaturen dieses Selbstseins, 
können dessen Anspruch und Dignität auch auf die 
Gestalt realitätsbewältigender Arbeit und ihren Welt­
bezug übertragen werden, speisen Bedeutung und 
Rang solchen Arbeitens und seiner Außenverhältnis­
se sich zuletzt aus dem Status jenes humanen Selbsts? 
Als entscheidend für die Vermutung erweisen sich die 
Rolle und die Funktion, welche Kant der „Vernunft“ 
auf dem weiteren Weg der umrissenen Humanisie­
rungsgeschichte zuschreibt - aus eben der Rolle und 
Funktion resultiert am Ende die prinzipielle Bestim­
mung und Einschätzung auch der Verhältnisse reali­
tätsbezogenen Arbeitens.
Resümiert der oben zitierte Passus den Weg zur 
„Menschheit“ im ganzen, so expliziert der Kantische 
Text dem zuvor den maßgeblich abschließenden 
Schritt dieser Freisetzungsgeschichte. Er entfaltet die 
fundamentale Bedeutung der „Vernunft“ in einer 
eigenen Wendung:

„Der ... letzte Schritt, den die, den Menschen über die Ge­
sellschaft mit Tieren gänzlich erhebende Vernunft tat, war, 
daß er (wiewohl nur dunkel) begriff, er sei eigentlich der 
Zweck der Natur, und nichts, was auf Erden lebt, könne 
einen Mitbewerber gegen ihn abgeben.“33

Das Statement wendet die Sicht zurück auf „Natur“ 

CA 4, 332.
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als Ausgang und distanzierter Herkunft. Die Rück­
wendung notiert nicht allein den geleisteten Abstand, 
sie proklamiert zugleich das enthüllte Ranggefälle. In 
der Positionsbestimmung des Menschen argumentie­
ren Kants Aussagen in mehrfacher Richtung. Sie in­
stallieren den Menschen zum einen als Ziel und Zen­
trum der „Natur“, in seiner naturalen Herkunft unver­
gleichbar erhoben „über die Gesellschaft mit Tieren“. 
Die zugeeignet herausragende Stellung fundiert Kant 
zum anderen im Vermögen der „gänzlich erheben­
de^) Vernunft“. Ihrer Potenz und Einsicht verdankt 
sich schließlich der Einblick in die humane Position, 
damit das „wiewohl nur dunkel“ gewonnene, gleich­
wohl fundamentale Selbstbewußtsein solcher Huma­
nität. Freilich umschließt die gebotene Positions- und 
Rangbestimmung mehr: Sie trägt gleichermaßen ein 
distinktes Einschätzungsverhältnis zur „Natur“ in 
sich, sie bedingt und erschließt deren eindeutige Un­
terordnung unter den Menschen - es könne „nichts, 
was auf Erden lebt... einen Mitbewerber gegen ihn ab­
geben“. Kant läßt der Formel solcher Uneinholbar- 
keit eine Ergänzung folgen. Sie präzisiert in sinistrer 
Deutlichkeit Eigenart und Konsequenzen des Ein­
schätzungs- und Unterordnungsbezugs:
„Das erste Mal, daß er zum Schafe sagte: den Pelz, den du 
trägst, hat dir die Natur nicht für dich, sondern für mich ge­
geben, ihm ihn abzog und sich selbst anlegte ... ward er sei­
nes Vorrechtes inne, welches er, vermöge seiner Natur, über 
alle Tiere hatte, die er nun ... als seinem Willen überlassene 
Mittel und Werkzeuge zu Erreichung seiner beliebigen Ab­
sichten ansah.“34

34 Ebd.
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Der Zynismus der einleitenden Illustration eröffnet 
die nähere Bestimmung der Beziehungsart. Sie ent­
hüllt sich, in durchaus spezifischer Entsprechung zu 
Rang und Stellung des Menschen wie in durchaus 
eigener Explikation des Unterordnungsverhältnisses, 
als Beziehung unbegrenzter Verwertung und schran­
kenloser Vernutzung. Reguliert vom Gefüge der ge­
sichteten Bestimmungen, stellt Natürliches dem Men­
schen sich dar „als seinem Willen überlassene Mittel 
und Werkzeuge“ - in der Auffassung jedoch nicht nur 
seinen „beliebigen Ansichten“ anheimgegeben. Un­
ausdrücklich, doch unabtrennbar umschließt die ge­
sichtete Gesamtbestimmung des Zueinanders von 
Mensch und „Natur“ eine konzise Fassung des Ver­
hältnisses von Arbeit zu naturalen und naturanalogen 
Realitäten. Die skizzierten Unterordnungs- und Ver­
wertungsbezüge negieren jedwede Bedeutsamkeit, 
welche natürlichen Gegebenheiten - nicht zuletzt ge­
genüber den Formen arbeitsmäßiger Zuwendung - zu­
eigen sein könnte. Die Negation bedingt und grun­
diert sowohl das human innengewendete wie das welt­
gerichtete Realitätsverhältnis solcher Arbeit. Im Blick 
auf den Innen- und Selbstbezug betrachtet, bezeugen 
Kants Aussagen die selbsteigene Belanglosigkeit der 
naturalen Bestände und Bedingungen, welche die Frei­
setzungsleistung zurückläßt. Sie alle besitzen, vom ab­
zuweisenden Determinationscharakter abgesehen, 
keine weitere und eigenständige Bedeutung für die 
Eigenart humanen Selbstseinkönnens. Wegweisender 
noch scheint Kants Statement für das Realitätsverhält­
nis weltbezogener Arbeit. Im Verfügungsanspruch 
über „alle Tiere“ erschließt Kant „Natur“ überhaupt 
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als Verfügungsraum von Arbeit. Der grundlegenden 
Disponibilität naturaler Gegebenheiten korrespon­
diert eine paradigmatische Konzeption des wirklich­
keitsbewältigenden Arbeitsausgriffs: Arbeit, welche 
in der vorgegebenen Belanglosigkeit naturaler Reali­
tät und den vorgezeichneten Verwendungsverhältnis­
sen sich ausspannt, in unbeschränkt durchgreifender 
Verwertung und Vernutzung verfahren kann und darf 
- in der Einschätzung von „Natur“ gleichermaßen 
mobilisiert und orientiert von der unvergleichbaren 
Dominanz des Menschen und seiner „beliebigen Ab­
sichten“.
Aufs Ganze genommen, stellt der Bestimmungszu­
sammenhang von humanem Selbstsein, Humanität 
und „Natur“, Freisetzung, Distanzierung und Reali­
tätsbewältigung sich dar als Orientierungsgefüge, im 
Sinne solcher Orientierung freilich, welche den Pro­
zeß der Arbeit zu unbegrenzt aus- und einholender 
Leistung mobilisiert. Um so bemerkenswerter er­
scheint daher die Grenze, welche Kant in das Bestim­
mungsgeflecht einzeichnet. In unmittelbarem An­
schluß an die Rede von den „Mittel(n)“, „Werkzeu­
gen^)“ und „beliebigen Absichten“ heißt es:

„Diese Vorstellung schließt (wiewohl dunkel) den Gedan­
ken des Gegensatzes ein, daß er so etwas zu keinem Men­
schen sagen dürfe, sondern diesen als gleichen Teilnehmer 
an den Geschenken der Natur anzusehen habe“.35

Kant zählt die Begrenzung zu den „Einschränkungen, 
die die Vernunft künftig dem Willen in Ansehung sei­

35 Ebd.
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nes Mitmenschen auf erlegen sollte“.36 Sie verbietet, 
„Mitmenschen“ als „Mittel und Werkzeuge“ aufzufas­
sen und einzusetzen. Das Verbot der Instrumentalisie­
rung beabsichtigt, humanes Selbstseinkönnen von al­
len Verwendungs- und Verwertungsverhältnissen frei­
zuhalten und vor aller Vernutzung zu bewahren. In 
der Absicht installiert die Einschränkung eine maßge­
bende und folgenreiche Grenze: Die selbsteigene Reali­
tät des Menschen bildet - und dies in ihrer erlangten 
Humanität - eine unverrückbare Schranke für den Zu­
griff solchen Arbeitens; an ihr endet deren Aufgabe 
und Berechtigung. So wird für die Begrenzung die spe­
zifische Ausrichtung des Kantischen Verdikts entschei­
dend: Sie betrifft nicht jene Formen des ,Sichhervor-‘, 
,Sicherheraus-‘ und ,Sichemporarbeitens‘ noch jene 
„Bearbeitung seines Geistes“, sie gilt nicht für die Ar­
beit im Innen- und Selbstbezug noch für jene Leistun­
gen, welche in dem Verhältnis auf naturale oder natur­
analoge Bestände zielen. Kants Verdikt der Instrumen­
talisierung muß daher ineins als Überschreitungsver­
bot gelesen werden: Es verbietet den Überschritt über 
naturale Gegebenheiten; korrelativ betrifft die errichte­
te Schranke einzig die Gestalt instrumentalisierender 
Arbeit, also jene Leistungsform, welche in Vernut- 
zungsverhältnissen verfährt, in den Bezügen naturale 
Bestände anzielt und traktiert. Eingrenzung und Über­
schreitungsverbot werfen daher - anders gewendet - 
ein bezeichnendes Licht auf jene Arbeit am humanen 
Selbstseinkönnen, deren genuine Leistungsgestalt, ih­
ren Rang und ihre humane Bedeutung.

36 Ebd.
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Im Einschätzungsverhältnis zur „Natur“, der Auffas­
sung ihrer Disponibilität und Verwertbarkeit kulmi­
nieren Dignität und Anspruch humanen Selbstseins. 
Das gewonnene Bewußtsein humanen Vorrangs, der 
unvergleichbaren Position des Menschen, seiner Zen­
tralstellung im Ganzen der „Natur“ gründet seiner­
seits im unternommenen und erreichten Übergang 
aus der „Rohigkeit eines bloß tierischen Geschöpfes“. 
Fundiert Kant den Anspruch humanen Selbstseins in 
dessen Humanität, basieren deren Dignität und die Be­
hauptung ihrer Unvergleichbarkeit in Vermögen und 
Anstrengung humaner Selbstleistung. So nährt das er­
langte Bewußtsein seine Einschätzung wesentlich aus 
Rolle und Potenz der „Vernunft“, ihrer Selbstentfal­
tung und ihrer Fähigkeit, Vorbedingungen und Vor­
aussetzungen zu distanzieren, in eigener „Leitung“ 
und geleisteter Selbstbestimmung vorgehen zu kön­
nen. Rechtfertigt der Anspruch solcher Humanität 
sich daher - im Angelpunkt ihrer Selbstleistung ge­
nommen - auch „durch die herkulische Arbeit des 
Selbsterkenntnisses“, worin diese „Vernunft“ ver­
fährt?

5 94 „ Vernunft“: Arbeit der Selbsterschließung 
und Arbeit der Erkenntnis

Kant bringt die „herkulische Arbeit des Selbsterkennt­
nisses“ in „Von einem neuerdings erhobenen vorneh­
men Ton in der Philosophie“37 ins Spiel. Im Argumen­

37 CA 6, 475-496, hier: 478.
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tationsgang dieses Textes wie in Rücksicht auf die bis­
herigen Befunde betrachtet, scheint die Wendung auf­
schlußreich in mehrfachem Sinne. Dies vorab aus dem 
Grunde, als in ihr eine genuine, bislang nicht angetrof­
fene, beziehungs- und folgenreiche Bestimmung von 
Arbeit begegnet. Zugleich umschließt die Formulie­
rung eine signifikante Fassung dessen, was ,Selbstlei­
stung* näherhin bedeuten und vollziehen kann; mit 
der Klärung aber bietet die Wendung schließlich eine 
eigene Fortführung und Bündelung der gesichteten 
Bestimmungslinien.
Kant verwendet die Formel in polemischem Kontext 
und in distinkter Stoßrichtung, kenntlich schon an ein­
leitenden Erläuterungen:

„Alle dünken sich vornehm nach dem Maße als sie glauben, 
nicht arbeiten zu dürfen; und nach diesem Grundsatz ist es 
neuerdings so weit gekommen, daß sich eine vorgebliche 
Philosophie, bei der man nicht arbeiten, sondern nur das 
Orakel in sich selbst anhören und genießen darf, um die gan­
ze Weisheit, auf die es mit der Philosophie angesehen ist, 
von Grunde aus in seinen Besitz zu bringen .. .“38

Bezeichnend für den vorgetragenen Angriff scheint 
im ganzen ein Charakteristikum, leitend bereits für 
den Eingangssatz. In ihm schon gelangt zum Auf­
schein, in welchem Grade Kants Argumente in vorab 
geschehen Umwertungen wurzeln. Der Eingangssatz 
wendet sich - in scharfer gesellschafts- und feudalkriti­
scher Spitze - gegen die Auffassung, sozialer Vorrang 
gründe im Freisein von Arbeit. Die Überzeugung 

38 CA 6, 478.
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wird als Anmaßung und Illusion zurückgewiesen: 
„Alle dünken sich vornehm ...“ Kants prompte Ab­
lehnung greift unverkennbar zurück auf einen bereits 
geschehenen und übernommenen Einschätzungswan­
del in der Rangfolge humaner Aktionsarten - ein Be­
wertungswechsel, worin Arbeit den traditionellen Sta­
tus der inferiorsten Aktionsart längst verlassen hat 
und zu generell anthropologischer Bedeutung empor­
rückte. Maßgebender noch scheint der Bewertungs­
umschwung, welcher sich mit dem eigentlichen Ziel 
der Kantischen Polemik abzeichnet: Eine „vorgebli­
che Philosophie, bei der man nicht arbeiten" muß. 
Die Kritik führt die Bedeutung von Arbeit über deren 
anthropologischen Rang hinaus, um sie auch und 
selbst auf Philosophie zu beziehen. In konsequent 
Lockeschem Sinne rekurriert Kant im „Besitz“ von 
„Weisheit“ auf den Arbeitscharakter der Aneignung 
als Ausweis triftigen Wissens. Die zitierten Aussagen 
erheben Arbeit zum Legitimitätsmerkmal für die Au­
thentizität von Philosophie und die angemessene Ver­
wendung ihres Begriffs, sie präsentieren deren Ar­
beitscharakter als Dignitätskennzeichen ihrer theore­
tischen Anstrengung.
Das „Gesetz, durch Arbeit sich einen Besitz zu erwer­
ben“,39 präzise ausgerichtet auf die Aneignung von 
Wissen, demonstriert den Status und das Gewicht, 
welchen Kant der Aktionsform auch im Feld theoreti­
scher Bemühungen zuweist. Die Zuordnung doku­
mentiert, differenziert und vertieft nicht allein deren 
generell anthropologische Bedeutung. Die Verknüp­

39 CA6, 481f.
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fung von „Philosophie“ und „Arbeit“ führt einen 
Wandel mit sich, schlaglichtartig und in besonderer 
Helle kenntlich in dem Diktum: „Die Philosophie des 
Aristoteles ist dagegen Arbeit.“40 Die spezifische Signi­
fikanz der Bestimmung beruht in ihrem historischen 
Rückgriff. In der Erinnerung an Aristoteles geht Kant 
auf einen Denker zurück, der sein philosophisches 
Unternehmen (so im Feld der „episteme zetoumene“, 
der „protai archai kai aitiai“, der „noesis tes noeseos“) 
keineswegs als „Arbeit“, sondern als „theoria“ begrif­
fen hätte: Eingeordnet nämlich in die Aktions- und 
Verhaltensmöglichkeit, welche an der Spitze ihrer Be­
wertungshierarchie siedelt. Bezogen auf das tradi­
tionsprägende Ranggefüge dieser Bewertungsfolge, 
markiert das Kantische Diktum einen weitreichenden 
Paradigmenwechsel. Finden sich die Aktionsformen, 
welche (in späterem Verständnis) der Begriff „Arbeit“ 
bezeichnet, nicht länger am Fußpunkt des Graduie­
rungsgefälles, so bezieht Kant nunmehr selbst das ge­
nuin theoretische Unternehmen von „Philosophie“ 
auf Arbeit, um sie deren Aktionsgestalt zuzuordnen - 
er fordert den Arbeitscharakter von Theorie. Bleibt es 
bei einer bloßen Forderung, handelt es sich bei der 
Verknüpfung von „Philosophie“ und „Arbeit“ um 
eine nur äußere Verbindung - eine Zuordnung aller­
dings, welche in der nominellen Korrespondenz 
schon das klassisch aristotelische Skalierungsgefüge 
in eigener Radikalität umformt?
Vorgang und Ausmaß des Paradigmenwechsels gelan­
gen mit Aussagen Kants vor den Blick, welche die bloß 

40 CA 6, 482.
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terminologische Zuordnung und ihren Forderungs­
charakter überschreiten. Die Anweisung, Arbeit an­
stelle jenes „Orakels“ zu setzen, das man „in sich 
selbst anhören und genießen“ könne,41 reklamierte - 
in erster Annäherung gesprochen - den Leistungs­
aspekt theoretischer Bemühung. Weitere Kantische Er­
wägungen belassen es nicht beim Leistungscharakter:

„Mit Wissenschaften, welche Arbeit erfordern, als Mathe­
matik, Naturwissenschaft, alte Geschichte, Sprachkunde 
usw., selbst Philosophie, sofern sie sich auf methodische Ent­
wicklung und systematische Zusammenstellung der Begrif­
fe einzulassen genötigt ist, kann mancher wohl auf pedanti­
sche Art stolz tun; aber keinem andern, als dem Philosophen 
der Anschauung, der nicht durch die herkulische Arbeit des 
Selbsterkenntnisses sich von unten hinauf, sondern als über­
fliegend, durch eine ihn nichts kostende Apotheose von 
oben herab demonstriert, kann es einfallen, vornehm zu 
tun".42

Kants Raisonnement verankert die Signatur geforder­
ter Mühe und Anstrengung im selbsteigenen Ar­
beitscharakter solcher Wissensgewinnung. Die Über­
legungen verlassen den bloßen Anspruch, theoreti­
sche Bemühungen hätten umwillen ihrer Dignität in 
arbeitsmäßiger Anstrengung vorzugehen. Für die an­
geführten Wissenschaften konstatiert Kant vielmehr, 
deren gültige Verfahrensweise vollziehe in sich und 
als solche die Form von Arbeit - auch und „selbst Phi­
losophie“ bezeuge als „methodische Entwicklung 
und systematische Zusammenstellung“ diese Lei­

41 CA 6, 478.
42 Ebd.
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stungsgestalt. In korrelativer Kennzeichnung gilt der 
Arbeitscharakter der Verfahrensart für Aristoteles als

„Zergliederer aller Erkenntnis a priori in ihre Elemente, und 
als Vernunftkünstler, sie wieder daraus (den Kategorien) zu­
sammenzusetzen; dessen Bearbeitung, soweit sie reicht, ihre 
Brauchbarkeit behalten hat, ob sie zwar .. .“43

Kant exemplifiziert den Arbeitscharakter im Feld der 
Philosophie, beide Exempel nennen Synthesis und 
Analyse als Prozeßstrukturen solchen Arbeitens. Bei­
de Male aber bleibt - allein im Blick auf die herausge­
hobenen Prozeßgestalten - offen, aus welchem Grun­
de Kant sie als arbeitsspezifische Leistungsformen auf­
faßt. Mit den gebotenen Zuordnungen scheint sich in­
dessen, aufs Ganze gesehen, ein eigenes Bestimmungs­
konzept von Arbeit abzuzeichnen, abgehoben von 
ihrer weltbezogenen Leistungstypik, different zur Ge­
stalt ermöglichenden und freisetzenden Arbeitens. So 
wird vor allem in bezug auf die letztgenannte Typik 
bedeutsam: In den akzentuierten Prozeßstrukturen 
handelt es sich nicht um eine „Bearbeitung“ des „Gei­
stes“ als Entfaltung seiner Erkenntnisfähigkeit. Was 
Kants Formulierungen anzielen, betrifft nicht länger 
die Arbeit der Entwicklung und Befähigung, be­
schränkt auf die Vorbereitung und Eröffnung genuin 
anderer Prozeßmöglichkeiten. Die vorgeführten Kan- 
tischen Aussagen lokalisieren Arbeit vielmehr auch 
im Feld entfalteter Erkenntnis, sie verweisen auf de­
ren selbsteigenen Arbeitscharakter, sie umreißen Ar­
beitsstrukturen ihrer Rationalität und Reflexion.

43 CA 6, 482.
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Vermag allein in Rücksicht auf die genannten Verfah­
rensweisen nicht entschieden zu werden, weshalb 
Kant beide als Arbeit anspricht, so hält der zitierte Pas­
sus freilich eine Bestimmung bereit, welche den zuge­
wiesenen Arbeitscharakter deutlicher profiliert. Die 
Argumentationsfolge konfrontiert „methodische Ent­
wicklung und systematische Zusammenstellung der 
Begriffe“ mit „bloßer Anschauung“. Kants Gegenstel­
lung wendet sich gegen die Möglichkeit unmittelbar 
direkten Gegebenseins, sie weist ab, es könne Wissen 
ohne selbsteigene Aktivität des Erkenntnisvermögens 
erlangt werden. In spezifisch vorgreifender Explika­
tion: Der

„diskursive Verstand muß ... viele Arbeit zu der Auflösung 
und wiederum der Zusammensetzung seiner Begriffe nach 
Prinzipien verwenden, und viele Stufen mühsam besteigen, 
um im Erkenntnis Fortschritte zu tun, stattdessen eine intel­
lektuelle Anschauung den Gegenstand unmittelbar und auf 
einmal fassen und darstellen würde“.44

Die Erklärung läuft vor in Kants differenziert entfalte­
te Analyse des „Verstandes“, ihren Aufweis der Be- 
stimmungs- und Reflexionsprozesse von Erkenntnis­
vorgang und Erkenntnisvermögen. Der Vorgriff skiz­
ziert insgesamt den Aktionszusammenhang, vermöge 
dessen und worin Genese und Aneignung von Wissen 
geschehen - nicht durch „intellektuelle Anschau­
ung“, welche „den Gegenstand unmittelbar und auf 
einmal fassen und darstellen“ möchte, sondern durch 
„viele Arbeit“. Tritt ihre Leistung nur hinzu „zu der 

44 CA 6, 477.
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Auflösung und wiederum der Zusammensetzung“ ? 
In der Bahnlinie der gesichteten Zuordnungen liegt es 
nahe, die „viele Arbeit“ den angeführten Prozeßschrit­
ten selbst zuzurechnen: Beide tragen deren Leistung 
in sich, beide vollziehen in eben ihrer originären Ver­
fahrensstruktur deren Anstrengung und Aktions­
form. Mehr noch: Vergegenwärtigt Kant in der linier­
ten Prozeßfolge und ihrem Generalziel, „im Erkennt­
nis Fortschritte zu tun“, die Genese und den Erwerb 
von Wissen im ganzen als Arbeitszusammenhang?
Die erörterten Kantischen Aussagen bieten allein Um­
riß-Bestimmungen. Deren Lineatur erlangt mit der 
Formel jener „herkulische(n) Arbeit des Selbster­
kenntnisses“ schärfere Konturen, vorab schon des­
halb, als die Wendung zwei maßgebliche Charakteri­
stika humanen Selbstseins in sich zusammenschließt 
und fortführt. Beide Charakteristika stehen im Zu­
sammenhang mit einer Eigenart der Formel, kennt­
lich in deren Mehrdeutigkeit: In der „herkulischen Ar­
beit des Selbsterkenntnisses“ scheinen zwei Bestim­
mungen ihrer Leistungsgestalt ineinandergeschlagen. 
Zum einen bezieht ihr Prozeß sich auf die reflexive Er­
schließung des Erkennens, sie zielt auf das Erkenntnis­
vermögen des „Selbsts“. In dem Sinne setzt die For­
mel jene Wendung von der „Bearbeitung“ des „Gei­
stes“ fort, nunmehr als Leistung seiner Selbsterkun­
dung gefaßt und im ganzen als „Arbeit“ bestimmt. Ne­
ben der Arbeitsgestalt der Ermöglichung, Freiset­
zung und Eröffnung aber leitet der umgreifendere 
Kontext der Formulierung zu einer anderen und wei­
teren Bedeutung des „Selbsts“, in ihr zur Arbeitsform 
entfalteten Erkennens. In der Blickbahn verweist das 
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„Selbst“ auf Vollzugsort und Vollzugsart des Erken­
nens - daß dessen Akteur den Prozeß (im sich bilden­
den wie erlangten) Bewußtsein seines Vermögens und 
seiner Aktivität, also mit den Mitteln unternimmt, 
welche die Selbsterschließung erbringt oder erlangte. 
Unter den Gesichtspunkten beinhaltet Kants Opposi­
tion gegen die Annahme unmittelbaren Gegebenseins 
die Abwehr der Möglichkeit, Wissensgehalte (wel­
cher Art und Herkunft auch immer) seien dem Erken­
nen anfänglich abgeschlossen vorgegeben. Die Be­
hauptung solcher Vorgegebenheit findet sich - in 
ihrer Abblendung selbsteigen humaner Leistung - im 
Gegensatz zu einer generellen Forderung: Auch und 
gerade in der Erkenntnis allein im Rekurs auf das 
eigene Vermögen und unter dessen „Leitung“, also in 
Selbstbestimmung zu verfahren. Zugleich steht das 
Charakteristikum der Selbstbestimmung in jenem 
„Selbst“ in Korrelation zur Forderung der Selbst­
leistung - die Erkenntnis in eigener Anstrengung zu 
vollziehen und ihre Aneignungsleistung in eigener Ak­
tivität zu vollbringen. Mit ihrer Doppeldeutigkeit 
konzentriert die „herkulische Arbeit des Selbster­
kenntnisses“ beide Charakteristika in sich, sie verleiht 
beiden eine distinkte Fassung und Bedeutung. Selbst­
leistung und Selbstbestimmung treten als Momente 
solchen Arbeitens zutage - im Falle der Erschließung 
des Erkenntnisvermögens in der Weise, daß die „her­
kulische Arbeit“ eben auch beide Fähigkeiten ge­
winnt und zunehmend wirksam werden läßt. Im Falle 
entwickelten Erkennenkönnens gilt: Beide Momente 
eröffnen eine eigene Einsicht in Entwicklungsweg 
und Leistungsgefüge dieser Arbeit, sie kennzeichnen 
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deren Gestalt und markieren ihre Verspannung. Be­
dingt am Ende, in Rücksicht auf beide Arbeitsgestal­
ten betrachtet, die „herkulische Arbeit“ sich ihrerseits 
aus dem Ziel, Selbstbestimmung und Selbstleistung 
humanen Selbstseins im Feld der Erkenntnis, unter de­
ren originären und spezifischen Voraussetzungen zu 
entfalten und zu realisieren?

5 95 Natur, Humanität, „ Vernunft“:
Konzeptionen von Arbeit

Im Rückblick auf die gesichteten Kantischen Texte be­
trachtet, ergab der unternommene Durchgang ein 
deutlich liniertes Tableau differenter Konzeptionen, 
unterschiedlicher Positionsbestimmungen und Zu­
ordnungsverhältnisse von Arbeit. In der Typik der Er- 
möglichungs-, Vorbereitungs- und Befähigungsar­
beit, der Gestalt weltbewältigenden Arbeitens wie der 
arbeitenden Gewinnung von Wissen traten unter­
schiedliche Auffassungen ihrer Leistung entgegen: 
Different in der Prozeßweise, ihrem Leistungsbezug 
und ihrer Ausrichtung. Mit den Bezügen stand Arbeit 
zugleich in einem bezeichnenden Zusammenhang mit 
wesentlichen Zielvorgaben Kantisch konzipierter 
Aufklärung - die Vernetzung definierte Vollzugs­
und Bedeutungspositionen von Arbeit, sie zeichnete 
ein Bild ihres anthropologischen Rangs. So rückte im 
Durchblick auf arbeitsbedingende Verhältnisse und 
arbeitsleitende Zielvorgaben ein eigener Gesamtzu­
sammenhang vors Auge, welcher die explizierten Ty­
pen von Arbeit einbettete in ein Geflecht prinzipieller 
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Bestimmungen. Kant bezieht Arbeit zum einen auf 
ein genuines Konzept von Humanität, zum anderen 
auf eine distinkte Auffassung von Natur. Beide Grö­
ßen bilden in ihrer Korrelation ein Bestimmungsgan­
zes, welches die Wirklichkeit des Menschen wie die 
Realität der Natur in fundamentalem Sinne und in de­
ren grundlegendem Zueinander charakterisiert - der 
Bestimmungszusammenhang bedingt Aufgabe und 
Leistung, Bedeutung und Stellenwert humanen Arbei­
tens.
Kant vergegenwärtigt wahre Humanität als selbstbe­
stimmtes Selbstseinkönnen des Menschen, verankert, 
ausgewiesen und realisiert im entfalteten Vermögen in­
tellektueller Einsicht und vernünftigen Erkennens 
wie im gleichermaßen entscheidenden Vermögen sitt­
lich selbstbestimmter Freiheit des Willens. Charakteri­
sierten beide Vermögen die Wirklichkeit gültiger Hu­
manität, so stellten deren entfaltete Fähigkeiten sich 
als Ergebnis eines Entwicklungsgangs dar. Kant setzte 
dem Gedanken humanen Selbstseinkönnens das Kon­
zept eines natural vorhumanen Ausgangszustands des 
Menschen gegenüber: Das Bild seiner Ausgangsverfas­
sung verband sich mit der Forderung ihrer Überwin­
dung, es zeichnete Aufgabe und Leistung des Über­
schritts vor, es implizierte schließlich eine signifikante 
Bestimmung natürlichen Wirklichseins. Kants Aussa­
gen präsentierten die Ausgangsverfassung als Zustand 
mangelnder Gestaltung, fixierender und einschrän­
kender Bedingtheit. Die Überwindung des Ausgangs­
zustands forderte einen Kultivierungsprozeß, wel­
cher die ursprüngliche Fremdbestimmtheit des Men­
schen abzulösen sucht, in der Entwicklung der huma-
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nen Vermögen von nichthumanen Vorbedingungen 
freisetzt. Von maßgebender Bedeutung für das Pro­
jekt dieser Humanisierung wurde die Bestimmung, 
der Überschritt sei in seinem Distanzierungs- wie Ent­
wicklungsprozeß als Selbstleistung zu vollbringen. 
Das Moment solcher Selbstleistung erwies sich, korre­
lativ mit der erlangten Selbstbestimmung, als wesentli­
che Fundierungsgröße für jenen Anspruch und jene 
Dignität, welche das erlangte Selbstseinkönnen so­
dann auszeichnen und ihm seine Vorrangstellung ge­
genüber der Natur verleihen.
Im Umriß des Bestimmungsganzen rückte so eine si­
gnifikante Fassung natürlichen Wirklichseins ans 
Licht - aufschlußreich nicht zuletzt für Fundierung 
und Stellenwert der geforderten Arbeitsgestalten. Die 
Kantischen Aussagen präsentierten Natur zum einen 
als Dimension vor- und unterhuman beschränkter 
und beengender Realität, in dem Status der humanen 
Selbstentfaltung untergeordnet, dem Menschen als 
Mittel und Verfügungsraum unterstellt und eröffnet. 
Der Einstufung der Natur als inferiorem Wirklich­
keitsbereich, dem Menschen in dessen Zentralposi­
tion zu umfassender Verwertung erschlossen, stand 
eine gleichermaßen differierende wie vertiefende Be­
stimmung zur Seite. Kant faßte Natur ineins als Ort 
ursprünglich humaner Geborgenheit und als Raum 
fraglos vorgezeichneter Selbsterhaltung - in der Hin­
sicht beinhaltete der Überschritt auch einen Verlust. 
Die erbrachte Freisetzung konfrontierte ihrerseits 
mit bislang nicht gegebenen Aktionserfordernissen; 
so mobilisierte die entstandene Lage die weitere und 
eigentliche Entfaltung des Leistungsvermögens. Das 
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Feld der Verhältnisse definierte Aufgabe, Möglichkeit 
und Typik humanen Arbeitens: Die Verspannung der 
Uberschrittsprozesse in das Gegenüber von Distan­
zierung, Ablösung und leistungsfordernder Freiset­
zung, der Bezug auf die Materialität der entwicklungs­
bedürftigen Ausgangsverfassung bildeten ein Gesamt­
gefüge von arbeitsbestimmenden Prozeß-, Rang- und 
Positionsangaben. Das Gesamtgefüge aber scheint 
ineins - anders gewendet - aufschlußreich für seine 
Modellierung, Fundierung und Lokalisation von Ar­
beit. Im Geflecht der gesichteten Bestimmungsgrö­
ßen tritt ein Bedingungszusammenhang entgegen, 
welcher die Arbeit zum einen essentiell verbindet mit 
der Realisation selbstbestimmter Humanität, ihrer 
Aufgabe zum anderen die Forderung humanitätsgrun­
dierender Selbstleistung zuordnet. In der Positionie­
rung erlangt Arbeit einen prinzipiell anthropologi­
schen Rang; gleichermaßen fundieren ihre Leistungs­
gestalt und ihre Selbstleistung Anspruch und Dignität 
humanen Selbstseins. Die Konfiguration aber ver­
spannt Kant mit dem Konzept durchgängig verfüg- 
und verwertbarer Natur - Bedeutung und Status hu­
manen Selbstseins, Rang und Stellenwert dieser Ar­
beit formieren einen Bedingungszusammenhang, wor­
in die Inferiorität natürlichen Wirklichseins im exem­
plarischen Bild seiner Abwertung zum Vorschein ge­
langt.
Im Geflecht der erinnerten Bedingungsverhältnisse re­
kurrierte Kant auf „Vernunft“ als maßgebender Grö­
ße; aus deren Gewicht, ihrem Vermögen und ihrer 
Funktion resultierte zugleich die basale Rolle der Ar­
beit. Kant situierte „Vernunft“ als wesentliches Cha­
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rakteristikum humanen Selbstseins: So im Sinne ihres 
Vermögens selbstbestimmter Einsicht, so in Hinblick 
auf ihre mobilisierende und distanzierende Funktion 
im Entwicklungsgang sich realisierender Humanität. 
Die entscheidende Bedeutung ihres Vermögens aber 
offenbarte sich an einer weiteren Verschränkung. 
Kant faßte diese „Vernunft" zum einen als Größe, wel­
che selbst und vorrangig der Entwicklung, darin befä­
higender und entfaltender Arbeit bedarf. Zum ande­
ren führten Kantische Aussagen auf die genuine Ar­
beitsleistung des Erkennens, mit ihr auf den selbsteige­
nen Arbeitscharakter der „Vernunft". In der Ver­
schränkung aber bündelte Kant wesentliche Bestim­
mungslinien seiner Auffächerung humanen Arbei­
tens: Die Verschränkung bekundet eine Koinzidenz 
von Befähigungs- und Ermöglichungsarbeit, von 
Selbstleistung und Selbstbestimmung. Mit der Bünde­
lung zeichnete sich in der „Vernunft" die Leistungsge­
stalt einer Innen-Arbeit als Arbeit vernunftbegründe­
ter Rationalität ab. Stellt diese Arbeitsgestalt nur 
einen Sonderfall dar - oder umschließt der Arbeitscha­
rakter dieser „Vernunft" in der Konfiguration der Be­
stimmungslinien ein Musterbild: Begegnet in der Kan- 
tischen Konzeption dieses Vermögens ein modellhaft 
vorangetriebenes, weil distinkt entfaltetes und spezi­
fisch verspanntes Paradigma humanen Arbeitens?
Mündet der unternommene Durchgang in jene Ver­
schränkung von Erkenntnis- und Ermöglichungsar­
beit, von Selbstleistung und Selbstbestimmung, so 
stand der Arbeitscharakter der „Vernunft" allein in an­
thropologischen, entwicklungs- und aufklärungsbe­
zogenen Bedingungsverhältnissen zur Debatte. Sie bo­
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ten noch keinen Einblick in die selbsteigen interne 
Prozeßgestalt jener Arbeit, ihre Leistungsverhältnisse 
und ihre basalen Voraussetzungen. Der folgende 
Schritt zur „Kritik der reinen Vernunft“ eröffnet den 
Weg in diese besondere Struktur-, Funktions- und 
Ortsbestimmung von Arbeit - in Engführung und 
Differenzierung erörterter Lineaturen, weil eingebun­
den ins Kantische Erschließungsprogramm dieser 
„Vernunft“, verflochten in die Mikrologie ihres Pro­
zeßgefüges, verbunden mit Kants Profilierung ihrer 
Gesamtposition.
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Kapitel 18
Leistungsgefüge und Position der Vernunft

„Erscheinung“ und Ordnung der Rationalität

§ 96 „Stoff der Anschauung“ und
Arbeit der Erkenntnis:
Umrißbestimmungen

„Alle unsere Erkenntnis hebt von den Sinnen an, geht von 
da zum Verstände, und endigt bei der Vernunft, über wel­
cher nichts Höheres in uns angetroffen wird, den Stoff der 
Anschauung zu bearbeiten und unter die höchste Einheit 
des Denkens zu bringen“:

So Kants Rück- und Vorblick im Abschnitt „Von der 
Vernunft überhaupt“, der Eingangserörterung zu 
„Die Transzendentale Dialektik“ der „Kritik der rei­
nen Vernunft“.45 Die Erklärung bestimmt das ange­
messene Leistungsverhältnis entfalteten und gültig 
verfahrenden Erkennens zur „Anschauung“, lokali­
siert in einem Gesamtaufriß, welcher den Prozeßzu­
sammenhang der „Vernunft“ in deren prinzipieller Ar­
chitektur vors Auge stellt. Die Aussagen resümieren 
eine vorangeschrittene Realisationsphase des Kanti- 
schen Klärungsprogramms von „Vernunft“. Zugleich 
kann das zitierte Resümee auf Kants entwicklungsge­
richtete und anthropologische Erklärungen zurückbe­
zogen werden. In den Blickbahnen vergegenwärtigt 
Kants Beschreibung die erbrachte Erkundungs- und 

45 KrV A 298 f./B 355, 338.
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Freilegungsleistung des „Selbsterkenntnisses“: Der 
angeführte Passus bezeugt den Grad an geschehener 
„Bearbeitung“ des „Geistes“, er bekundet das Aus­
maß der zurückgelegten Wegstrecke über die „Rohig- 
keit“ und das Ausgangsstadium der Erkenntnis hin­
aus, der „noch kein Ding nach seinen verborgenen Ei­
genschaften und entfernten Wirkungen“ erschlossen 
werden konnte.46
Die Erklärung, es gelte „den Stoff der Anschauung zu 
bearbeiten und unter die höchste Einheit des Denkens 
zu bringen“, stellt sich zunächst als generelle Kenn­
zeichnung des Erkenntnisverfahrens dar. Gleicherma­
ßen enthält die Aussage eine Umriß-Bestimmung von 
Leistungsart und Prozeß weise der „Vernunft“, auf 
„Anschauung“ als „Stoff“ gerichtet zu sein, dieses Ma­
terial in Erkenntnisbezug und Erkenntnisleistung „zu 
bearbeiten“. Konturieren Generalcharakteristik und 
Umriß-Bestimmung also ein Gesamtprofil von Mikro- 
logien, welche Kant in spezifischen Lehrstücken der 
„Kritik der reinen Vernunft“ vorlegt? Umriß-Bestim­
mung und Generalcharakteristik präsentieren sich ih­
rerseits als bezeichnende Engführung: Sie explizieren 
den Arbeitscharakter des Erkennens in Rücksicht auf 
den „Stoff der Anschauung“, sie situieren deren Lei­
stungsgestalt im Prozeßganzen der „Vernunft“. Bezug 
und Lokalisation beinhalten einen eigenen Differenzie­
rungsschritt in den bislang gesichteten Kantischen Be­
stimmungslinien von Arbeit überhaupt.
In Thematisierungsart und analytischem Programm 
bietet die „Kritik der reinen Vernunft“ freilich keines­

46 CA 4, 330.
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wegs nur eine spezifische Fokussierung und Konkreti­
sierung des gewonnenen Tableaus. Weiterlaufende 
Perspektiven ergeben sich bereits mit dem Eröff­
nungssatz zur „Einleitung“ der Ausgabe A:

„Erfahrung ist ohne Zweifel das erste Produkt, welches un­
ser Verstand hervorbringt, indem er den rohen Stoff sinnli­
cher Empfindungen bearbeitet.“47

Die Erläuterung präzisiert, sie lenkt die Sicht ineins 
auf weitergreifende Verspannungen. Die Aussage 
faßt, was vordem im „Stoff der Anschauung“ zur De­
batte stand, als „rohen Stoff sinnlicher Empfindun­
gen“. Der Bestimmung setzt Kant konsequent den Ar­
beitscharakter des korrespondierend geforderten Ver­
fahrens gegenüber: Dessen Prozeß „bearbeitet“ die an­
fängliche „Rohigkeit“ dieses besonderen Materials - 
und zwar mit bezeichnendem Ergebnis. Kant dekla­
riert das Resultat ausdrücklich als „Produkt“, um es 
seinem Gehalt und Status nach als „Erfahrung“ vorzu­
weisen. So umzirkelt die Konfiguration dieser Bestim­
mungsgrößen die Figur primärer und fundamentaler 
Arbeit des „Verstandes“, sie vergegenwärtigt in deren 
Leistungsmuster das Prozeß- und Beziehungsbild 
einer Innen-Arbeit. Die Fundamentalität dieser In- 
nen-Arbeit aber resultiert nicht zuletzt aus eigenen 
Verhältnissen ihrer Leistung. Bildet ihr Ergebnis das 
„erste Produkt“, welches der „Verstand hervor­
bringt“ - was beinhaltet, was repräsentiert diese „Er­
fahrung“, worauf bezieht sich deren Gehalt? Erste 

47 KrV A 1,38*.
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Antworten gibt der entsprechende Passus zur Ausga­
be B. Es gehe dem „Verstand“ in seinen „Vorstellun­
gen“, heißt es an dieser Stelle, darum,

„zu vergleichen ... zu verknüpfen oder zu trennen, und so 
den rohen Stoff sinnlicher Eindrücke zu einer Erkenntnis 
der Gegenstände zu verarbeiten, die Erfahrung heißt.“48

Kant verknüpft den Explikations- und Differenzie­
rungsfortschritt dieser Darstellung mit einer signifi­
kanten Wendung. Die Aussagen definieren „Erfah­
rung“; deren Bestimmung als „Erkenntnis der Gegen­
stände“ entschlüsselt das „Produkt“ der vollzogenen 
Arbeit. Ihre Leistung aber stellt Kant wiederum in di- 
stinkt entfaltetem Sinne als Erkenntnis-Arbeit vor. 
Die Erklärung spezifiziert im einzelnen, was im Eröff­
nungssatz der Ausgabe A offen bleibt: Sie identifiziert 
die singulären Prozeßmuster, welche die anschließen­
de Erläuterung - „und so den rohen Stoff ... zu verar­
beiten“ - zusammenfaßt und als Erkenntnis-Arbeit of­
fenlegt. Der Aufweis beinhaltet eine besondere Ver­
schränkung, ineins eine eigene Wendung im Profilie­
rungsgang der Innen-Arbeit. Differenziert der Passus 
die Verarbeitungsleistung in den genannten Prozeß­
schritten, so treten in der thematisierten Kompara­
tion, Synthesis und Analysis originäre Verfahrensmu­
ster von Rationalität entgegen. Von der genuin rationa­
len Bedeutung und Funktion der Verfahrensschritte 
aus betrachtet, wendet deren Kantische Vergegenwär­
tigung und ihre Aufgliederung das Konzept der Innen­

48 KrVB 1, 38*.
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Arbeit in den Kontext von Rationalität: Mit der Struk­
tur dieser „Erkenntnis“, der Darstellung ihrer Pro­
duktion von „Erfahrung“ expliziert Kant diese Arbeit 
im ganzen im Feld von Rationalität, bezieht die Kanti- 
sche Wendung umgekehrt rationale Prozeduren auf 
Arbeit.
Das Konzept der Erkenntnis-Arbeit als Innen-Arbeit 
des „Verstandes“, die Verschränkung von Arbeit und 
Rationalität deutet zurück auf Locke. Die Wieder­
kehr der Einordnungen und Verschränkungen ver­
weist auf mögliche Kontinuitäten im philosophischen 
Erschließungsprozeß humanen Arbeitens.49 Für die 
Kantische Fortsetzung der Zuordnungen und Begrün­
dungsmuster steht freilich vorab zu beachten: Die bis­
lang vorgeführten Bedingungsgrößen und Bestim­
mungsverhältnisse entstammen den Eingangserörte­
rungen der „Kritik der reinen Vernunft“, sie bewegen 
sich im Bereich ihrer Generalerklärungen - weit ent­
fernt noch vom Aufweis ihrer spezifischen Verfas­
sung, Formation und Verflechtung, welche Kants fort­
gehender Erkundungsweg dann erbringt. Die Offen­
heit gilt in wesentlichem Sinne für Kants Fassung von 
Rationalität. Sie tritt bei Kant im Gesamtzusammen­
hang seiner Erschließung von „Vernunft“ in entschie­
den anderer Fundierung und entschieden gewandel­
ter Auffächerung entgegen. Mit ihr verbindet sich 
Kants genuine Modellierung humanen Arbeitens in 
der innovativen Profilschärfe ihrer Leistungsform 

49 Zur generellen Bedeutung, welche Lockes Essay - trotz spärlich 
expliziter Verweise Kants - für die KrV gehabt haben muß: R. 
Brand 1981, bes. 57 f.
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wie der spezifischen Radikalität ihrer Begründung.50 
Die vorweisende Bedeutung der Kantischen Erschlie­
ßung offenbart sich indessen auch im Rückblick auf 
Locke: In Rücksicht nämlich auf die eigene Fortbil­
dung und Ausformung Lockescher Bestimmungsgrö­
ßen wie deren Einbettung ins Kantische Konzept hu­
manen Arbeitens, in Bedingungszusammenhang und 
Beziehungsganzes ihrer neu erkundeten Leistung. 
Fortgang und Wandel gelangen vorab mit einem Be- 
stimmungs- und Reflexionsverfahren zum Vorschein, 
das - essentiell bedeutsam für Kants Erörterung von 
Rationalität und Arbeit - bei Locke weitestgehend 
außer Betracht blieb.

5 97 „ Vernunft“: Transzendentale Erschließung,
„Einheit“, Funktionszusammenhang

Ein Konzentrat der anvisierten Bestimmungsproze­
dur und ihrer eigenen Perspektive führt Kants bekann­
te Bestimmung „transzendentaler Erkenntnis“ vor 
Augen:

50 Auf den Arbeitscharakter von Kants transzendentaler Konzep­
tion von Subjektivität ist verschiedentlich verwiesen worden. So 
Th. W. Adorno 1963, 39 (Arbeit als „Geheimnis“ der Transzenden­
talphilosophie), ähnlich J. Habermas 1968, 55 u. ö. F. Kaulbach 
1963 markiert den Zusammenhang von Arbeit und Erkenntnis in 
Bezug auf Kants „kopernikanische Wendung“ und die ihr entsprin­
genden Leistungsaufgaben (vgl. ebd. 22 f., 29). Einzelhinweise auch 
bei E. M. Lange 1980, 231 (Anmerkung 80), sowie M. Baum 1981, 
bes. 169 (Kants „Rückführung der Erkenntnis auf ein selbsttätiges 
Machen“).
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„Ich nenne alle Erkenntnis transzendental, die sich nicht so­
wohl mit Gegenständen, sondern mit unserer Erkenntnisart 
von Gegenständen, insofern diese a priori möglich sein soll, 
überhaupt beschäftigt.“51

Kant ordnet die Erklärung dem Gesamtrahmen seines 
Erkundungsprogramms unter, jener „Idee einer beson­
deren Wissenschaft, die Kritik der reinen Vernunft hei­
ßen kann“.52 Die „Idee“ fordert und umschließt das 
Programm einer „Erkenntnis“ der „Erkenntnis“: Eine 
Aufgabe, ineins und im Rückblick auf eine früher erör­
terte Formulierung gesehen, als prozedurale Fortfüh­
rung und Explikation jener „herkulischen Arbeit des 
Selbsterkenntnisses“ faßbar. Kants ausdrückliche Wen­
dung zum Erschließungsverfahren enthält einen signi­
fikanten Vorgriff. Sie spricht von der „a priori“ mögli­
chen „Erkenntnisart“, sie sortiert, markiert und cha­
rakterisiert in der Bezeichnung die angezielten Er­
kenntnisprozesse. Die ihnen zugesprochene Apriorizi- 
tät expliziert Ort und Status solchen Erkennens - sie 
vergegenwärtigt die ursprüngliche und strukturelle 
Zugehörigkeit ihrer Elemente und Grundlagen zur 
„Vernunft“ selbst: Daß (so eine Erläuterung in Vorre­
de B) in einer „Erkenntnis a priori den Objekten 
nichts beigelegt werden kann, als was das denkende 
Subjekt aus sich selbst hernimmt“.53 Der Vorgriff be­
trifft die anvisierte Rationalität im ganzen, er aber be­
dingt in dieser auch Struktur, Rang und Fundierung ih­

51 KrVA llf.,55.
52 KrV A 12/ B 24, 55*.
53 KrV B XXIII, 24.
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rer Arbeit.54 So verweist die zitierte Erklärung schon 
auf das eigene Gewicht, das Kants Thematisierung von 
Erschließungsprozedur und Erschließungsperspekti­
ve für die Modellierung von Arbeit zukommt: Sie bie­
ten Vorgriffe auf die Gesamtverfassung dieser „Ver­
nunft", ihre Lage, Position und ihre Wirklichkeitsbe­
züge, welche am Ende auch Durchsichten eröffnen in 
Voraussetzungen und Hintergrundsbedingungen ih­
res Arbeitscharakters im ganzen.
Entscheidende Bestimmungen ergeben sich vorab aus 
der generellen Kennzeichnung, diese „Vernunft" sei

„in Ansehung der Erkenntnisprinzipien eine ganz abgeson­
derte, für sich bestehende Einheit ... in welcher ein jedes 
Glied, wie in einem organisierten Körper, um aller anderen 
und alle um eines willen da sind, und kein Prinzip mit Sicher­
heit in einer Beziehung genommen werden kann, ohne es zu­
gleich in einer durchgängigen Beziehung zum ganzen rei­
nen Vernunftgebrauch untersucht zu haben.“55

Kant fundiert die Untersuchungsanweisung, welche 
den Passus abschließt, in Aussagen zu Gestalt, Ganz­
heit und Stellung der „Vernunft". Das Bild vom „orga­
nisierten Körper" bestimmt deren Struktur als durch­
gängig verbundenen Funktionszusammenhang: Im 
„reinen Vernunftgebrauch" stehe jedes „Glied" und 
jedes „Prinzip" mit jedem und allen anderen in funk­
tionaler, wechselseitig geforderter Verbindung.56 Mit 

54 Für die detaillierte Bestimmung dieser Rationalität und die Kon­
zeption ihrer „Transzendentalität“ vgl. im einzelnen N. Hinske 
1970, 28-39 (in bezug auf die Eingangsdefinitionen der KrV); auf­
schlußreich auch: W. Hogrebe 1974, 83-87.
55 KrV B XXIII, 24.
56 Zur Organik solcher Vernunft siehe auch: H. Mertens 1975, 22 f.
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der Organisationsform bildet die „Vernunft“ eine 
„ganz abgesonderte“ und „für sich bestehende Ein­
heit“. Beide Merkmale beziehen sich auf die Gesamt­
verfassung der „Vernunft“. Sie zeichnen in dem Be­
zug Ausrichtung und Vorgehensart ihrer Erkundung 
vor; zugleich greifen die Bestimmungen über „Ver­
nunft“ hinaus und lenken den Blick auf deren Posi­
tion. Die Merkmale vergegenwärtigen diese „Ver­
nunft“ zum einen in ihrer Abgeschlossenheit, zum an­
deren in deren Eigenstand - sie umzirkeln insgesamt 
deren Apriorizität, sie fordern die Wendung des 
Blicks auf deren apriorische Bestände. Die Anwei­
sung impliziert das Verbot, über deren „Einheit“ hin­
aus und hinter deren Funktionsgefüge zurückzufra­
gen. Das Verdikt sucht abzuwehren, Prozeßfähigkeit 
und Prozeßweisen der „Vernunft“ - in aller ihrer un­
aufhebbaren Verwiesenheit auf distinkt vorrationale 
Vorgaben - aus vernunftdifferenten Gegebenheiten 
zu erschließen oder auf vorausliegende Bedingungen 
zurückzuführen. In dem Sinne konturieren Abge­
schlossenheit und Eigenstand mit der Wendung zur 
Apriorizität der „Erkenntnisprinzipien“ die spezifi­
sche Voraussetzungslosigkeit dieses Vermögens, sie 
umreißen in dem Charakteristikum eine bezeichnen­
de und folgenreiche Eigenart dieser „Vernunft“. 
Apriorizität und Voraussetzungslosigkeit kennzeich­
nen ein Aktionsgefüge, das Kant zum einen als mobili­
sierungsbedürftig aufweisen wird, zum anderen aber 
als Funktionszusammenhang vorführt, dessen Ver­
laufsweisen und Vollzugsformen allein in der ihm 
eigenen Verfassung gründen und aus dessen Prozeßfä­
higkeit resultieren. Mit der entscheidenden Signatur 

513

https://doi.org/10.5771/9783495993750-457 - am 03.12.2025, 22:22:10. https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783495993750-457
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb


so konturierter Voraussetzungslosigkeit zeigt die 
„Vernunft“ sich (im Feld ihrer Vermögen und ihrer ge­
nuin rationalen Aktionsgestalten betrachtet) als selbst­
bestimmendes Prozeßgefüge - eine Charakteristik, 
welche zugleich deren Position, ihren Bedeutungs­
und Geltungsanspruch offenlegt.
Kant ordnet dem Aktionsgefüge eine Bestimmung 
zu, welche maßgebende Konsequenzen von Abge­
schlossenheit, Eigenstand und Voraussetzungslosig­
keit der „Vernunft“ offenlegt. Sie gelangt in einer Er­
klärung zum Erschließungsprogramm im ganzen 
zum Vorschein. In ihm nämlich handle es sich um

„nichts anderes als das Inventarium aller unserer Besitze 
durch reine Vernunft, systematisch geordnet. Es kann uns 
hier nichts entgehen, weil, was Vernunft gänzlich aus sich 
hervorbringt, sich nicht verstecken kann, sondern selbst 
durch Vernunft ans Licht gebracht wird, sobald man nur das 
gemeinschaftliche Prinzip derselben entdeckt hat.“57

Die Erklärung thematisiert die Vollständigkeit der an­
gestrebten Erkundung. Die Möglichkeit vollendbarer 
Bestandsaufnahme resultiert zwar bereits aus der Ab­
geschlossenheit der „Vernunft“. Als entscheidende Be­
dingung nennt Kant nun jedoch, daß in dieser „nichts 
entgehen“ kann. Nämlich dann nicht, wenn die „Ver­
nunft“ in reflexiver Rückwendung auf ihr Aktionsge­
füge die Erschließungsleistung unternimmt, ihre origi­
när zueigenen Gehalte durchgreifend ins Bewußtsein 
befördert und vollständig vor dessen Blick vergegen­
wärtigt - „weil, was Vernunft gänzlich aus sich hervor­
bringt, sich nicht verstecken kann, sondern selbst 

57 KrV A XXI, 12.
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durch Vernunft ans Licht gebracht wird“. Begreift 
Kant die Vollendbarkeit der Selbstvergegenwärtigung 
als genuine Leistung der „Vernunft“, so verbindet die 
Möglichkeit sich mit weiteren Bedingungen. Die Mög­
lichkeit der Selbsterschließung setzt ineins auf die 
durchgängig vernunftzugehörige Verfassung, also die 
apriorische Verwurzelung der Verfahrensweisen, sie 
basiert in deren vernunftbestimmter Identität im gan­
zen. In der Erschließungsleistung aber gewinnt der 
Funktionszusammenhang jene Selbstdurchsichtig­
keit, welche im Selbstbewußtsein der „Vernunft“ den 
angemessenen und optimalen Vollzug des Aktionspo­
tentials und seiner Verfahrensweisen eröffnet. Unter 
den Gesichtspunkten offenbaren Selbsterschließung 
und Selbstdurchsichtigkeit, was Eigenstand und „Ein­
heit“ des Aktionsgefüges in sich tragen - die Möglich­
keiten vollendbarer Selbsterschließung und vollende­
ter Selbstdurchsichtigkeit weisen in der Abgeschlos­
senheit der „Vernunft“ zurück auf deren Vorausset­
zungslosigkeit: Sie stellt die maßgebende Bedingung 
dafür dar, daß die Aufklärung der Erkenntnisprozesse 
allein im Funktionsgefüge der „Vernunft“, ohne Rück­
schritt auf voraus- und zugrundeliegende Fundie­
rungsstrukturen, erschöpfend erreicht werden kann.

f 98 „ Vernunft“: Funktionszusammenhang, Position, 
Leistungsaufgabe

Eine Erläuterung Kants in Vorrede B sichtet die Zu­
sammenhänge zunächst unter dem Aspekt der Be­
grenztheit solcher „Vernunft“. „Sie begriffen“, heißt 
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es u. a. in Rücksicht auf Galilei und Torricelli, „daß 
die Vernunft nur das einsieht, was sie selbst nach 
ihrem Entwürfe hervorbringt.“58 Die Bemerkung bin­
det Möglichkeit und Ausgriff natur- und gegenstands­
gerichteten Erkennens strictissime an das Aktionspo­
tential der „Vernunft“. Die Beschränkung aber rückt, 
in der angesprochenen Ausrichtung der Erkenntnis, 
die „Vernunft“ als allein maßgebende Instanz vors Au­
ge, welche (so die bekannte Formulierung)

„die Natur nötigen müsse auf ihre Fragen zu antworten, 
nicht aber sich von ihr allein gleichsam am Leitbande gän­
geln lassen müsse; denn sonst hängen zufällige, nach keinem 
vorher entworfenen Plane gemachte Beobachtungen gar 
nicht in einem notwendigen Gesetze zusammen“.59

Die Selbsterschließung vergegenwärtigt das Vermö­
gen, „nach ... vorentworfene(m) Plane“ vorzugehen; 
mit der Fähigkeit und Aufgabe zeigt „Vernunft“ sich 
als alleinige Vollzugs-, Beurteilungs- und Geltungsin­
stanz des Erkennens - sie trägt in ihrem Eigenstand, 
ihrer Abgeschlossenheit und „Einheit“ das Ganze al­
ler erkenntnisbestimmenden Verfahrensmöglichkei­
ten in sich. Die Status- und Rangbestimmung als maß­
gebender Instanz resultiert aus der Voraussetzungslo­
sigkeit der „Vernunft“; mit ihr führen deren Abge­
schlossenheit und „Einheit“ auf ein weiteres und ent­
scheidendes Charakteristikum. Rekurriert das Kanti- 
sche Erschließungsprogramm in der Bahnlinie der 
Voraussetzungslosigkeit einzig auf die ihr innewoh­

58 KrVBXIII, 18.
59 Ebd.
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nenden, apriorischen Bedingungen, so umzirkelt de­
ren Verfahrenspotential Reichweite und Geltung der 
Erkenntnis in doppeltem Sinne. Das Verfahrenspoten­
tial zeichnet in seiner gewonnenen Selbstdurchsichtig­
keit wie seiner gesichteten Ganzheit zum einen den 
Umfang ihres Erkennens vor, es definiert in deren Er­
streckung das Ausmaß der überhaupt erlangbaren, 
einzig und ausschließlich gültigen „Erfahrung“. Die 
unternommene Selbsterschließung und das gewonne­
ne Selbstbewußtsein bestimmen daher das Ganze 
anerkennbar zu erlangender Erkenntnis als Resultat 
und allein als Resultat dieser „Vernunft“. Zum ande­
ren aber demonstriert die Reichweite der Erkenntnis 
das Ausmaß der Aufgabe, womit die „Vernunft“ kon­
frontiert ist: Deren Anspruch und Stellung, der Zu­
sammenhang von Abgeschlossenheit und „Einheit“, 
von Selbsterschließung und Selbstdurchsichtigkeit 
fördern mit der leitenden und zentralen Größe der 
Voraussetzungslosigkeit eine konstitutive Eigenart zu­
tage. Die Signaturen offenbaren den durchgreifenden 
Leistungscharakter der Kantischen Konzeption von 
„Vernunft“, sie enthüllen die ihr zugewiesenen und 
aufgeladenen Leistungsnotwendigkeiten. Die Vorbe­
dingungen dieses Leistungscharakters und die Rah­
menbedingungen der Voraussetzungslosigkeit be­
gründen am Ende auch den Arbeitscharakter dieser 
„Vernunft“ und die Arbeitsgestalt ihrer Rationalität. 
Die Schlüsselbestimmung der Voraussetzungslosig­
keit vergegenwärtigt die Signatur, worin das Kanti- 
sche Erschließungsprogramm Merkmale der aufklä­
rungsbezogenen und anthropologischen Erörterung 
der „Vernunft“ bündelt und in dieser selbst lokali­
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siert. Voraussetzungslosigkeit, „Einheit“ und Abge­
schlossenheit begründen Eigenstand und Distanz ge­
genüber naturalen Determinationen, sie fundieren die 
Möglichkeit der Distanzierung in der selbsteigenen 
Verfassung der „Vernunft“, explizieren deren Vor­
rang aus Status, Leistungsvermögen und Leistungsauf­
gabe ihres in sich organisierten Funktionszusammen­
hangs. Für die Voraussetzungslosigkeit aber wird auf­
schlußreich: Sie dokumentiert in ihrer Bündelung 
grundlegender Charakteristika dieser „Vernunft“ 
und ihres Erkundungswegs auch eine implizite Fas­
sung ihres Orts im Ganzen der mundanen Wirklich­
keit. Zwar bietet Kant - nicht zuletzt in Konsequenz 
seines Erschließungsprogramms und seiner Verdikte - 
keine explizite Thematisierung dieser Position. Eine 
bemerkenswert formulierte Erwägung liefert indes­
sen Hinweise, welche erlauben, spezifische Hinter­
grunds- und Rahmenbedingungen nachzuzeichnen. 
Das „Land des reinen Verstandes“, heißt es zu Beginn 
der „transzendentalen Doktrin der Urteilskraft“, sei

„eine Insel, und durch die Natur selbst in unveränderliche 
Grenzen eingeschlossen ... das Land der Wahrheit... umge­
ben von einem weiten und stürmischen Ozeane, dem eigent­
lichen Sitze des Scheins, wo manche Nebelbank, und man­
ches bald wegschmelzende Eis neue Länder lügt.. .“60

Gewiß - die Aussagen bewegen sich im Feld bildli­
cher Illustration; was sie indessen veranschaulichen, 
scheint von eigener Stringenz und struktureller Bedeu­
tung in der genuin theoretischen Bestimmung von 

60 KrV A 235/ B 294 £, 287.
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„Vernunft“. Die Lage- und Situationsangaben artiku­
lieren eine originäre Erfahrung mundanen Wirklich­
seins, in ihnen aber inszeniert Kant ein spezifisches 
Bild ihrer Auffassung und Deutung. Die Metaphorik 
des insularen Orts und seiner ozeanischen Welt der 
Weite, der Bodenlosigkeit, der Fluktuation, der Täu­
schungen erinnert an das Erfahrungspanorama in 
Lockes „Untersuchung über den menschlichen Ver­
stand“. Wie Locke, so vergegenwärtigt auch Kant - in 
besonderer Akzentuierung und Verschärfung freilich 
- die Beschränktheit des Erkenntnisvermögens, 
„durch die Natur selbst in unveränderliche Grenzen 
eingeschlossen“.61 Die Szenerie des eng umgrenzten 
und ausgesetzten Orts vermittelt in ihrer Positionsbe­
stimmung Vorbedingungen von Abgeschlossenheit, 
Eigenstand und Voraussetzungslosigkeit der „Ver­
nunft“: Das gezeichnete Bild faßt deren Vermögen 
und Funktionsgefüge „wenn es sonst überall keinen 
Boden gibt, auf dem wir uns anbauen können“,62 als 
einzig erreichbaren Grund und als alleinigen Raum an­
fänglich möglicher Durchsicht. So erwachsen Eigen­
stand und Voraussetzungslosigkeit, begriffen als maß­
gebende Leitbestimmungen des Erschließungspro­
gramms, ihrerseits aus der Positionierung der „Ver­
nunft“. Die Leitbestimmungen resultieren wesentlich 
aus der skizzierten Auffassung von Welt - deren Ge­
samtcharakteristik fordert und bedingt den allein 
noch gangbaren Rückschritt auf „Vernunft“, um sich 
auf deren Leistungsfähigkeit zu zentrieren, ihren 

61 KrV A 235/B 294, 287.
62 KrV A 236/B 295, 287.
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Funktionszusammenhang aufzuschließen und zu akti­
vieren. Wurde daher „das Land des reinen Verstandes 
nicht allein durchreist“ und „sorgfältig in Augen­
schein genommen“, sondern auch „durchmessen und 
jedem Dinge auf demselben seine Stelle bestimmt“,63 
so eröffnet die erbrachte Durchsichtigkeit, mit ihr das 
geklärte und erlangte Bewußtsein des Funktionsver­
mögens, in die mundane Wirklichkeit auszugreifen 
und Beziehungen in deren Weite und Unbekanntheit 
auszuspannen: In der gewonnenen Leistungspotenz 
darf „Vernunft“ sich „auf dieses Meer wagen, um es 
nach allen Seiten zu durchsuchen“.64 Insgesamt ge­
nommen, konvergieren in der Positionierung der 
„Vernunft“ Begrenztheit und Voraussetzungslosig­
keit in einer Bestimmungsgröße, maßgebend für 
Rang, Leistungscharakter und Wirklichkeitsverhält­
nisse des Funktionsgefüges. Insulare Lage und Ausge­
setztheit umreißen die Einzigkeit der „Vernunft“, mit 
dieser auch Einzigartigkeit und Ursprünglichkeit 
ihrer Leistung und ihrer Leistungsbezüge - ihr Aus­
griff auf „dieses Meer“ geschieht in anfänglicher Er­
kundung und erstmaliger Präsentation mundaner Ge­
gebenheiten. Fordern Einzigkeit der Lage und Singu­
larität der „Vernunft“ eben deren Leistung in der Pro­
zeßgestalt von Arbeit, um mundane Gegebenheiten 
den Möglichkeiten des insularen Orts anzumessen?65

63 KrV A 235/B 294, 287.
64 KrV A 236/B 295, 287.
65 Zugleich und anders gewendet bedingt die insulare Position die­
ser „Vernunft“ sodann die Notwendigkeit, ihren eigenen Bestand, 
also ihre Funktionsfähigkeit zu bewahren - sie muß, wie M. Som­
mer in originären und detaillierten Analysen spezifischer Bedin-
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Antworten auf die Frage ergeben sich aus der Themati­
sierung der „Sinnlichkeit“ in der „Kritik der reinen 
Vernunft“, und zwar schon aus den elementaren Be­
stimmungen ihrer Kantischen Konzeption. Sie bieten 
nicht zuletzt eine strukturelle Explikation der skiz­
zierten Positionierung der „Vernunft“. Mit deren sy­
stematischer Entfaltung im Vermögensbereich der 
„Sinnlichkeit“ enthüllen Singularität, Ursprünglich­
keit und Voraussetzungslosigkeit sich als Rahmen­
bedingungen für jene Aufgabe, „den rohen Stoff sinn­
licher Eindrücke zu einer Erkenntnis der Gegenstän­
de zu verarbeiten“.

5 99 „ Vernunft“ im Weltverhältnis:
Stellung und Rolle der „Sinnlichkeit“

Eine Definition in der „Einleitung“ zur „transzenden­
talen Logik“ begreift „Sinnlichkeit“ zusammenfas­
send als „Rezeptivität unseres Gemüts, Vorstellungen 
zu empfangen, sofern es auf gewisse Weise affiziert 
wird“.66 Die Bestimmung erklärt in „Rezeptivität“ 
und dem Geschehen jener ,Affizierung‘ Herkunft 

gungszusammenhänge aufgewiesen hat, als Vernunft der „Selbster­
haltung" begriffen, damit zugleich in der neuzeitlichen Geschichte 
dieses „Prinzips“ als „Prinzip von Rationalität“ gesehen werden: 
M. Sommer 1988, 90-116, 91; ebenso M. Sommer 1977. - Zur insula­
ren Position der Vernunft auch: S. Müller 1991, 223-249. Für die 
vorkantischen Funktionsbestimmungen von „Vernunft“ und „ra- 
tio“ im Feld der beginnenden Aufklärung und des Rationalismus 
vgl. R. Specht 1984, 70-93.
66 KrV A 51/B 75, 95.
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und Typik jenes „Stoff(s) der Anschauung“. Die Anga­
ben über dessen Ursprung und Genese markieren Be­
deutung, Verspannung und Ort der „Sinnlichkeit“ 
überhaupt. In der Rücksicht aber zeichnet Kants Er­
klärung nicht allein Eigenart und Ausmaß der Lei­
stung vor, welche der „Vernunft“ im ganzen zuge­
schrieben ist. Stand nämlich jener „Stoff“ zugleich als 
„Stoff sinnlicher Empfindungen“ zur Debatte, so ver­
gegenwärtigen die erinnerten Bestimmungselemente 
solcher „Sinnlichkeit“ mehr noch Basisbedingungen 
für Aufgabe und Prozeßgestalt jener Arbeit der Ratio­
nalität, welche eben den „rohe(n) Stoff“ „zu verglei­
chen“, „zu verknüpfen“, „zu trennen“ hat.
Eine Sequenz vorbereitender Erläuterungen gibt nähe­
re Aufschlüsse, vorab im Blick auf die grundlegende 
Rolle der „Rezeptivität“ im Funktionsganzen der 
„Vernunft“. Der Status der „Rezeptivität“ zeigt sich 
am fundierenden Stellenwert der „Anschauung“ - sie 
faßt Kant bekanntlich als die unersetzbare Bezugsgrö­
ße, „worauf alles Denken als Mittel abzweckt“.67 
Rückt die Ausrichtung des „Denkens“, damit der Lei­
stungsmöglichkeiten der „Vernunft“, die fundierende 
Bedeutung der „Sinnlichkeit“ vors Auge, so verbin­
det Kant die Bestimmung ihrer genuinen Prozeßart 
mit deren selbsteigener Verwiesenheit. „Anschau­
ung“ nämlich

„findet aber nur statt, sofern uns der Gegenstand gegeben 
wird; dieses aber ist wiederum, uns Menschen wenigsten, 
nur dadurch möglich, daß er das Gemüt auf gewisse Weise 
affiziere. Die Fähigkeit (Rezeptivität), Vorstellungen durch 

67 KrV A 19/B 33, 63.
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die Art, wie wir von Gegenständen affiziert werden zu be­
kommen, heißt Sinnlichkeit“6*

Entstehung und Herkunft der „Anschauungen“ oder 
„Vorstellungen“ gründen - so steht mit den Kanti- 
schen Aussagen zu erinnern - in der Reagibilität der 
„Sinnlichkeit“ als authentischer Möglichkeit dieses 
Vermögens, seiner Organisation und Prozeßweise. 
Die Geschehens- und Reaktionsart kennzeichnet de­
ren konstitutive Angewiesenheit auf ihr Differentes 
und ihr Vorgegebenes. Kant thematisiert die Ausrich­
tung freilich in vorläufiger, signifikant mißverständli­
cher Rede als Verwiesenheit auf „Gegenstände“: Die 
Bezeichnung verschleiert den eigentlichen Prozeßcha­
rakter der „Rezeptivität“, sie verstellt den Blick auf die 
Position der „Sinnlichkeit“, eindringlicher noch auf 
die Leistungsaufgaben, welche aus deren Stellung und 
Geschehensart erwachsen. So stellen Reaktionsmög­
lichkeit der „Sinnlichkeit“ wie Geschehen jener ,Affi- 
zierung4 unverzichtbare Bedingungen für „Stoff“ und 
„Gehalt“ allen „Denkens“ dar, „weil uns auf andere 
Weise kein Gegenstand gegeben werden kann“.68 69 Für 
die selbsteigene Präsenz und Verfassung solcher „Ge­
genstände“ aber ist eine Charakteristik entscheidend, 
welche den vollen Einblick in Prozeß, Verlaufsart und 
Stellung des Reaktionsgeschehens eröffnet:

„Was es für eine Bewandtnis mit den Gegenständen an sich 
und abgesondert von aller dieser Rezeptivität unserer Sinn­
lichkeit haben möge, bleibt uns gänzlich unbekannt. Wir 

68 Ebd.
69 Ebd.
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kennen nichts, als unsere Art sie wahrzunehmen, die uns ei­
gentümlich ist“.70

Die Erklärung bindet die Präsenz von „Gegenstän­
den“ in distinktem Sinne an den Vorgang der ,Affizie- 
rung‘ - sie faßt deren sinnliche Gegenwart, ihre an­
schauungsmäßige Gegebenheit und ihre vorstellungs­
mäßige Gestalt im ganzen als Resultat der Art und Ty- 
pik, „sie wahrzunehmen“. Kants Erklärung negiert 
die Möglichkeit, „Anschauungen“ als abbildende Dar­
stellungen einwirkender „Gegenstände“ zu begrei­
fen. Die Absage resultiert aus dem Vorbehalt, es dürfe 
allein thematisiert werden, was die humane Einsicht 
vermöge ihrer Organisation, ihrer Verfahrensweisen 
und deren Erstreckung „kennen“ könne - was also in 
seiner Gegebenheit als zugänglich sich darbietet im 
Funktionsraum der „Vernunft“. Die zitierten Aussa­
gen argumentieren aus der prinzipiellen Unterschei­
dung von „Phänomenalität“ und „Noumenalität“, sie 
öffnen den Blick für das Ausmaß und den Status der 
,Affizierung‘ wie der ihr folgenden Prozesse. In der 
Bahnlinie des Vorbehalts und seiner Beschränkung 
sichtet Kant den Vorgang des Affiziertwerdens im al­
lein gestatteten Ausgang von der „Sinnlichkeit“ als hu­
manem Vermögen; unter der Perspektive steht deren 
Geschehen als pure Reaktion zur Debatte. Deren Vor­
gang bekundet in erlangten „Vorstellungen“ einzig 
die unumgänglich erfolgte ,Berührung4: Was dagegen 
in ihr sich darstellt und inhaltlich zeigt, entstammt aus­
schließlich dem Reaktionsvermögen der „Sinnlich­

70 KrV A 42/ B 89, 83.
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keit“ - die gegebenen „Anschauungen“ vergegenwär­
tigen allein Reaktionsweisen und Reaktionsfähigkeit 
solchen Sinnlichseins.
Kants Rückgang dokumentiert in seiner Fassung sinn­
lichen Verwiesenseins auf ,Affizierung‘ und der Aus­
richtung seiner Thematisierung eine eigene Explika­
tion der Voraussetzungslosigkeit der „Vernunft“. 
Kants Abwehr führt alle Bestimmungen, welche die 
gegebenen „Anschauungen“ in sich tragen (und wei­
terhin erlangen werden), auf Leistungen der „Ver­
nunft“ zurück - sie alle entspringen den Verfahrens­
möglichkeiten, sie alle wurzeln in deren Funktionszu­
sammenhang. In der Thematisierungs- und Erschlie­
ßungsart aber profiliert der zitierte Passus in seinem 
Verbot, über die Affizierungsfolgen hinauszugehen, 
die insulare Position der „Vernunft“. Die Verwiesen- 
heit auf ,Affizierung‘ rückt, verbunden mit dem Uber- 
schreitungsverbot, die „Sinnlichkeit“ als Vordergren­
ze der „Vernunft“ in deren Bezug zur mundanen Rea­
lität vor den Blick. In der Stellung präsentiert sich die 
„Sinnlichkeit“ als Feld anfänglicher Begegnung mit 
der erkenntnismäßig unzugänglichen Wirklichkeit 
originär weltlicher Gegebenheiten. Vor dem Hinter­
grund erörterter Kantischer Aussagen und ihrer inter­
nen Annahmen gilt für diese Dimension zugleich: In 
ihr siedelt ihrerseits die „ganz abgesonderte, für sich 
bestehende Einheit“71 der „Vernunft“, mit ihrem Ver­
mögen der „Sinnlichkeit“, ihrer Verwiesenheit, ihren 
Reaktionsprozessen nämlich eingelagert in die munda- 
ne Realität und deren nicht entschlüsselbare Verfas­

71 KrV B XXIII, 24.
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sung. Die (Kantisch nicht entfaltete) Verbundenheit 
von „Sinnlichkeit“ und mundaner Realität fordern im 
Reaktionsvorgang die genuin zu unternehmende Aus­
einandersetzung mit den geschehenen,Berührungen4 - 
angesichts der Affizierungsfolgen sieht die „Ver­
nunft“ sich in ihren Prozeßmöglichkeiten und ihrer 
Position auf eine unvergleichbare Typik der Entziffe­
rung erfolgter Begegnungen verwiesen.
Die Verhältnisse bestimmen Lage und Stellenwert je­
ner (wiederholt angeführten) Formulierung: Kant 
spricht nicht allein von „Anschauungen“ und „Vor­
stellungen“, sondern auch vom „rohen Stoff“ der 
„Eindrücke“ und „Empfindungen“. Die Bezeich­
nung akzentuiert (wie nun notiert werden kann) den 
Anfangszustand gegebener Reaktionen der „Sinnlich­
keit“, sie identifiziert deren Ort im Prozeßzusammen­
hang der „Vernunft“. Die Bestimmung zeichnet nicht 
allein Notwendigkeit und Umfang der folgenden Lei­
stungen vor, sie lokalisiert mehr noch die Arbeitsauf­
gabe und den Arbeitscharakter, welche Kant den kor­
respondierenden Aktionen und der Rationalität ihrer 
Verfahrensweisen zugeschrieben hatte. Die Zusam­
menhänge treten in einer weiteren Bestimmung ge­
bündelt, auf einer neuen Erörterungsebene und in prä­
zisierten Kontexten zutage.

§100 „Sinnlichkeit“ und „Erscheinung“:
Materialität, Form, Ordnung

Stellung und Bezüge der „sinnlichen Eindrücke“ kon­
zentriert Kant in einer Erläuterung, welche deren ge­
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nerellen Status im Funktionsgefüge der „Vernunft“ ex­
pliziert, zugleich Bedeutung, Ausrichtung und Ver­
spannung der Folgeleistungen darbietet: „Der unbe­
stimmte Gegenstand einer empirischen Anschauung 
heißt Erscheinung“ 71 Der Begriff der „Erscheinung“ 
zielt auf die Affizierungsfolgen in ihrer vorstellungs­
mäßigen Präsenz, er erinnert und expliziert die Verfas­
sung der „empirischen Anschauung“ als Ausdruck 
der „Sinnlichkeit“, als Darstellung ihrer Reaktions­
weisen wie als Manifestation eines allein sinnlich gege­
benen Wirklichkeitsverhältnisses. Eigenart und Ge­
wicht der Kantischen Konzeption von „Erschei­
nung“ - entscheidend für den Rang der korrespondie­
renden Leistungen - gründen in mehreren Aspekten. 
Die Bezeichnung liniert zunächst die Präsentations­
verhältnisse der Affizierungsfolgen und ihres Bezugs 
zur mundanen Realität: Als „Erscheinung“ für die 
„Vernunft“ präsent, in der Gegenwärtigkeit gegeben 
als „Erscheinung“ in und durch deren Funktionsgefü­
ge. Mit den Bezügen bezeichnet der Terminus, prinzi­
piell und strikt transzendental genommen,72 73 die aus­
schließlich mögliche, im Funktionszusammenhang 
der „Vernunft“ einzig erreichbare und gegenwärtige 
Weise weltlich gerichteten Wirklichseins - im Begriff 
der „Erscheinung“ ausgewiesen in seinen Herkunfts­
und Bedingungsverhältnissen, vorgeführt in seiner Po­
sition der unhintergehbar anfänglichen Realität. Die 
Bestimmungen und Bezüge begründen die maßgeben­

72 KrV A 20/ B 34, 64.
73 Vgl. dazu die Differenzierung der unterschiedlichen Verwen­
dungsweisen des Begriffs in der KrV bei G. Prauss 1971, 15-25.
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de Bedeutung, welche der inhaltlichen Fassung der 
„Erscheinung“ als „unbestimmte(m) Gegenstand“ zu­
kommt. Korrelativ zum „rohen Stoff sinnlicher Emp­
findungen“ thematisiert auch diese Charakteristik ein 
Anfangsstadium. Kant kennzeichnet den vorläufigen 
Zustand dieser „Erscheinung“ in einer gleichermaßen 
vorläufigen Charakteristik als Bestimmungsmangel. 
Eigenart, Ort und Kontext des angesprochenen Defi­
zits werden entscheidend für Aufgabe, Rang und Ge­
stalt der geforderten Prozesse. Der angedeutete Man­
gel definiert das Leistungsziel der Folgeaktionen; zu­
gleich präsentiert das Konzept der „Erscheinung“ das 
rangzuweisende Bezugsfeld der Prozesse. Bedeutung 
und Position dieser „Erscheinung“ bedingen den Stel­
lenwert und das Gewicht der Folgeleistungen: Ihre 
Anstrengung richtet sich auf die anfängliche Präsenz 
mundanen Wirklichseins selbst.
Eine anschließende Erklärung legt die innere Struktur 
dieser „Erscheinung“ frei, entrollt deren Prozeßver­
hältnisse und bestimmt die geforderten Leistungsmu­
ster:

„In der Erscheinung nenne ich das, was der Empfindung 
korrespondiert, die Materie derselben, dasjenige aber, wel­
ches macht, daß das Mannigfaltige der Erscheinung in gewis­
sen Verhältnissen geordnet werden kann, nenne ich die 
Form der Erscheinung“.74

Der Passus expliziert Strukturelemente und Prozeß­
zusammenhang der „Erscheinung“, er benennt in sei­
nem Aufweis der geforderten Prozeßfiguren differen­

74 KrV A 20/ B 34, 64.
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te, durchaus unterschiedlich verlaufende Bewegungs­
und Vollzugsweisen der „Vernunft“. Vorab betrach­
tet, gilt die Erklärung generell für alle Vorgänge im 
Funktionszusammenhang der „Vernunft“, welche 
eine ,Mannigfaltigkeit* von „Empfindungen“ in be­
stimmter „Form“ organisieren: so auch und bereits 
im Bereich jener „rein(en) Form(en) sinnlicher An­
schauungen ... worinnen alles Mannigfaltige in gewis­
sen Verhältnissen angeschaut wird“75 - Vorgänge, wel­
che Kant keineswegs als aktiv und bewußt unternom­
mene Leistungen, sondern allein als schon geschehene 
Verläufe anspricht. Darüber hinaus jedoch um­
schließt die Erklärung auch fortgeschrittenere Prozeß­
arten. Mit deren Feld aber öffnet der Passus einen 
Durchblick auf Arbeitscharakter und Arbeitsgestalt 
solcher Vollzugsarten. Für den Sachverhalt wird vor­
ab bedeutsam: Im Blick auf Zielvorgaben und funktio­
nalen Kontext profilieren die Aussagen die Gewin­
nung von „Erfahrung“ als „erste(m) Produkt“, sie do­
kumentieren im ganzen die erscheinungs- und funk­
tionsinterne, prozeß- und leistungsmäßige Umset­
zung der Position der „Sinnlichkeit“, mehr noch von 
Verfassung und Lage der „Vernunft“ überhaupt. So 
gibt der Passus eine Darstellung der Auseinanderset­
zung und des rationalen Umgangs mit „sinnlichen 
Empfindungen“, er weist vor auf die Entzifferungsart 
geschehener Begegnungen mit mundanen Gegeben­
heiten, wie Kant sie dann in einer vorangeschrittenen 
Formulierung umschreiben wird: „Erscheinungen 
nach synthetischer Einheit buchstabieren, um sie als 

75 KrV A 20/B 43, 64.
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Erfahrungen lesen zu können“.76 Mit dem Vorblick 
auf solche Prozeßarten wird die anfänglich formulier­
te Forderung entscheidend, „sinnliche Eindrücke“ zu 
„verarbeiten“, den „Empfindungen“ in einer Lei­
stungsart zu entgegnen, welche deren Gegebenheit 
„bearbeitet“. Im Bezug auf jene generelle Aufgabe be­
trachtet, enthält die Erklärung einen ersten und vor­
läufigen Grundriß der „Arbeit“ am „Stoff der An­
schauung“ und ihrer arbeitsbestimmten Leistungsty- 
pik. Kant rekurriert auf eine leitende „Form“, er be­
zieht den Bestimmungsvorgang auf eine spezifische 
„Materie“ und deren ,Mannigfaltigkeit4. In der Ver­
spannung zeigt das Bestimmungsgeschehen sich als 
Ordnungsleistung, welche das „Mannigfaltige“ sol­
cher ,Materialität4 „in gewissen Verhältnissen“ ver­
knüpft und gliedert. Der Ordnungsvorgang stellt Ver­
laufsfiguren einer Strukturierungs-, Integrations­
und Beziehungsleistung vors Auge - Leistungsmu­
ster, welche sich dann und genau dann als Prozeßge­
stalten von Arbeit darstellen, wenn Kant deren Ord­
nungsvorgang mit spezifischen Vollzugsmerkmalen 
und Vollzugszielen verbinden wird: Merkmale und 
Zielvorgaben, ihrerseits bezeichnend für Eigenart 
und Verspannung solchen Arbeitens.
Unter den Gesichtspunkten deutet die gesichtete Pro­
zeßgestalt in spezifischen Leistungselementen und 
Leistungsbezügen zurück auf Lockes Konzept einer 
Arbeit der Rationalität, wie sie im Klassifikationsvor­
gang, seiner Ordnung und Gliederung einer materia­
len Pluralität, ihrer Aufteilung, Zuordnung und Iden­

76 KrV A 314/B 370 £, 350.
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tifizierung zur Debatte stand. Zugleich führt das Kan- 
tische Konzept der „Erscheinung“ zurück auf Lei­
stungsverhältnisse, welche sich in der „Untersuchung 
über den menschlichen Verstand“ mit Entstehung, 
Eigenart und Ort der „Sensation“ als unbeliebig auf­
tretender, erkenntnisfundierender wie bewältigungs- 
und verarbeitungsfordernder Einwirkungen auf die 
„Sinnlichkeit“ ergeben hatten.77 Mit den Übereinstim­
mungen und Analogien ist jedoch schon im Feld der 
„Sinnlichkeit“ ein Unterschied festzuhalten, wegwei­
send für die Kantische Gestalt der Ordnungs- und In­
tegrations-Leistung. In bezeichnender Differenz zu 
Locke scheidet Kants Bestimmung der „Sinnlichkeit“ 
die Möglichkeit jener „primären Qualitäten“ prinzi­
piell aus, sie negiert jene der mundanen Realität - wie 
die „Untersuchung über den menschlichen Verstand“ 
in „Raum“, „Ausdehnung“, „Gestalt“, „Ruhe“ und 
Bewegung“ angenommen hatte - originär zuweisba­
ren Signaturen. In Sichtbahnen der „Untersuchung 
über den menschlichen Verstand“ gesprochen, thema­
tisiert die Kantische Erörterung allein die Wirkungs­
folgen der „Sinnlichkeit“, welche Locke als „sekundä­
re Qualitäten“ bezeichnet hatte. Kants Beschränkung 
beinhaltet nicht allein eine entschieden radikalere Fas­
sung humaner „Sinnlichkeit“ hinsichtlich ihrer Pro­
zeßweise und ihrer Position. Sie betrifft mehr noch 
Ausmaß und Ausgriff der Kantisch profilierten und 
lokalisierten Bestimmungsleistung: Sie umschließt 
eine signifikante Erweiterung, zugleich eine signifi­

77 Zu den Bezügen zwischen Kantisch gefaßter „Empfindung“ und 
Lockes „Sensation“ siehe auch: H. Holzhey 1970, 74-79.
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kante Vertiefung ihrer Bedeutung wie der Ordnungs­
kompetenz von „Vernunft“ überhaupt - der Struktu- 
rierungs-, Integrations- und Beziehungsvorgang er­
streckt sich nun aufs umfassende Ganze erlangter 
„sinnlicher Empfindungen“ und „Anschauungen“.78 
Die Differenzen zu Locke reichen indessen über die­
sen Unterschied hinaus, sie zeigen sich grundlegender 
noch an jener „Form“, welche Kant der „Erschei­
nung“ vorgibt.

§101 Form und Ordnungsleistung:
Apriorische Rationalität

Eigenart und Funktion der „Form der Erscheinung“ 
wie ihr Zusammenhang mit der Konzeption der „Ver­
nunft“ im ganzen entscheiden nicht nur über die Diffe­
renzen zu Locke. Verfassung und Aufgabe der Ord­
nungsfigur fundieren dem zuvor die Bedeutung und 
den Geltungsanspruch des Leistungsgefüges, sie be­
dingen mehr noch die Kantische Modellierung der Ar­
beit der Rationalität. Kants Mikrologie dessen, wofür 
der summarische Terminus der „Form“ im einzelnen 
steht, enthüllt die differenzierte Typik der Strukturie- 
rungs- und Bestimmungsleistung. Schon die generelle 

78 Exemplarisch KrV A 45/ B 63, 86: „Nehmen wir aber dieses Em­
pirische überhaupt ... so ist die Frage von der Beziehung der Vor­
stellung auf den Gegenstand transzendental, und nicht allein diese 
Tropfen sind bloße Erscheinungen, sondern selbst ihre runde Ge­
stalt, ja sogar der Raum, in welchen sie fallen, sind nichts an sich 
selbst, sondern bloße Modifikationen, oder Grundlagen unserer 
sinnlichen Anschauung, das transzendentale Objekt aber bleibt uns 
unbekannt.“
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Ausrichtung der Ordnungsfigur der „Erscheinung“ 
aber führt auf eine wegweisende Voraussetzung - sie 
lenkt den Blick auf eine arbeitsbedingende und arbeits­
bestimmende Bewegungsgröße des Strukturierungs­
vorgangs. In ihrer allgemeinen Funktion genommen, 
folgt die „Form“ zwei Prozeßzielen. Zum einen situ­
iert Kant sie in jenem Gegensatz, worin das „Mannig­
faltige der Erscheinung“ sich in seiner bloßen, diffu­
sen Pluralität gegenüber der „Vernunft“ findet, abstän­
dig nämlich zu deren Selbstdurchsichtigkeit.79 Unter 
dem Hinblick ermöglicht und fordert die „Form“, 
was seinerseits sodann (leistungsmäßig und vorgrei­
fend betrachtet) allein in der Anstrengung von Arbeit 
erbracht werden kann: Der Pluralität der „Empfin­
dungen“ Durchsichtigkeit zu verleihen und in ihrer 
,Materialität* durchzusetzen, vermöge jenes Bestim­
mungsgeschehens also die gegebenen „Eindrücke“ 
und „Anschauungen“ der Selbstdurchsichtigkeit der 
„Vernunft“ anzugleichen. Die anfängliche Gegeben­
heit der „sinnlichen Empfindungen“ beinhaltet die 
Präsenz einer gleichermaßen individuell wie zufällig 
sich darbietenden Mannigfaltigkeit. Sie soll über die­
sen Zustand und diese Unbestimmtheit hinausbeför­
dert und transformiert werden in die „Notwendigkeit 
und strenge Allgemeinheit“ strukturierter „Verhält­
nisse“ - Merkmale, welche Kant der „Form“ zuweist, 
in den Signaturen nicht allein deren Rationalität, son­

79 So die bekannte und markante Charakteristik in KrV A 111, 
161a, „daß“ - ohne jene OrdnungsVorgänge - „ein Gewühle von Er­
scheinungen unsere Seele anfüllte“.

533

https://doi.org/10.5771/9783495993750-457 - am 03.12.2025, 22:22:10. https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783495993750-457
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb


dern prinzipieller ihre Apriorizität faßt.80 Mit der 
Apriorizität der „Form“ kennzeichnet Kant - anders 
gewendet - die Ordnungstypik der Bestimmungslei­
stung in deren Durchsichtigkeit, damit in ihrer genui­
nen Rationalität, darin in ihrer Verankerung in der Ge­
samtverfassung der „Vernunft“.
Generell genommen, beinhaltet das Charakteristikum 
des ,Apriorischen4 vorab eine prozedurale Bestim­
mung, in ihr eine bemerkenswerte Präzisierung des ge­
samten Erkundungsprogramms. Es thematisiert die 
Erschließungsart, welche Elemente und Verfahrens­
strukturen in ihrer distinkten Fähigkeit aufzudecken 
sucht - in Hinblick auf deren Potenz eben, sinnliche 
Gegebenheiten über ihren anfänglichen Zustand hin­
aus zu höherer Dignität zu führen. Zur Debatte stehen 
daher Verfahrensstrukturen und Vorgaben, ihrerseits 
distant zur spezifischen Beschränktheit des Sinnli­
chen: „Denn wo wollte selbst Erfahrung ihre Gewiß­
heit hernehmen, wenn alle Regeln, nach denen sie fort­
geht, immer wieder empirisch, mithin zufällig wä­
ren“.81 Die Erschließung der Verfahrensstrukturen 
und „Regeln“ erfolgt abständig zur Verwiesenheit der 
„Sinnlichkeit“ und ihres Realitätsbezugs, zu nachträg­
lichen Affizierungsfolgen und ihrer ,Empirie4. Die 
Apriorizität der Erschließung zentriert den Blick auf 

80 Vgl. die vorbereitende Formulierung in KrV B 4, 40: „ ... wo ... 
strenge Allgemeinheit zu einem Urteile wesentlich gehört, da zeigt 
diese auf einen besonderen Erkenntnisquell desselben, nämlich ein 
Vermögen des Erkenntnisses a priori. Notwendigkeit und strenge 
Allgemeinheit sind also sichere Kennzeichen einer Erkenntnis a 
priori, und gehören auch unzertrennlich zueinander.“
81 KrV B 5, 41*.
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die „Vernunft“, sie wendet die Optik auf deren selbstei­
genen, in ihr gegründeten Funktionsstrukturen. So för­
dert die Erkundungsart (dies eines der Kantischen 
Exempel) „die Wirklichkeit reiner Grundsätze a prio­
ri“ zutage, und zwar in einem Aufweis, welcher „ihre 
Unentbehrlichkeit zur Möglichkeit der Erfahrung 
selbst, mithin a priori“82 vorführt. Der Aufweis de­
monstriert die Notwendigkeit solcher Verfahrens­
strukturen im Sinne funktionaler Unverzichtbarkeit. 
Ihrer „Unentbehrlichkeit“ fügt Kant bekanntlich den 
Nachweis ihrer vorstellungs- und erkenntnismäßigen 
Unumgänglichkeit an - jener „Notwendigkeit“ also 
(wie es beispielhaft in bezug auf die Kategorie der 
„Substanz“ heißt), „womit sich dieser Begriff euch auf­
dringt“. Der Schritt von der funktionalen Unverzicht­
barkeit zur prozeduralen Unumgänglichkeit der Vor­
gaben mündet in deren positionale Bestimmung: Kant 
verbindet - so seine Erklärung in Hinblick auf die Ka­
tegorie der „Substanz“ - die Unumgänglichkeit dieses 
„Begriffs“ mit der Folgerung, „daß er in eurem Er­
kenntnisvermögen a priori seinen Sitz habe“.83 In der 
Blickbahn wendet sich die Apriorizität der Erschlie­
ßungsart in eine Orts- und Herkunftsangabe. Mit der 
Positionsbestimmung enthüllt sich die doppelseitige 
Bedeutung der aufgewiesenen „Notwendigkeit“ und 
„Allgemeinheit“ als Merkmale der „Begriffe“ und 
„Grundsätze“. In Ort und Herkunft markiert Kant 
zum einen die prinzipielle Stellung der erschlossenen 
Vorgaben und ihrer Signaturen; zum anderen verwei­

82 Ebd.
83 KrVB6, 41*.
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sen deren Typik und Merkmale auf eine entscheidende 
Gesamtcharakteristik der transzendental erschlosse­
nen „Vernunft“ und ihrer „Vermögen“: Bestände und 
Vollzugsformen, welche zum einen ihrer Gesamtver­
fassung ursprünglich zugehören, ihre Struktur bestim­
men, ihre Selbstdurchsichtigkeit darstellen. Zum ande­
ren aber kennzeichnen die Elemente und Verfahrens­
formen in ihrer Unersetzbarkeit und ihrer Unumgäng­
lichkeit Funktionsart und Rationalität der Leistungsar­
chitektur im ganzen. Dessen Prozesse folgen in der 
Apriorizität der leitenden Formen den fundamentalen 
Merkmalen der „Allgemeinheit“ und „Notwendig­
keit“: Beide Merkmale vergegenwärtigen am Ende den 
Gesamtcharakter dieser „Vernunft“ in Status und An­
spruch. Sie tritt in den Signaturen selbst und im ganzen 
als allgemein und notwendig verfahrendes Funktions­
gefüge, damit als überindividuell und intersubjektiv 
verfaßte, allgemein gültige und verbindliche „Ver­
nunft“ entgegen. Eine entsprechende Erklärung 
Kants, bezogen auf das Konzept der „Erscheinung“, 
vergegenwärtigt signifikante Konsequenzen dieser Po­
sitionsbestimmung und ihrer Charakteristika, nicht 
zuletzt in Rücksicht auf die Typik der angesprochenen 
Leistungen:

„Da das, worinnen sich die Empfindungen allein ordnen, 
und in gewisse Form gestellt werden können, nicht selbst 
wiederum Empfindung sein kann, so ist uns zwar die Mate­
rie aller Erscheinung nur a posteriori gegeben, die Form der­
selben aber muß zu ihnen insgesamt im Gemüte a priori be­
reitliegen“.84

84 KrV A 20/ B 34, 64.
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Die Erklärung sichtet Ort und Bedeutung der Apriori- 
zität der Vorgaben im Prozeßzusammenhang der „Er­
scheinung“, sie demonstriert Gewicht und Relevanz 
der apriorischen Verankerung und Fassung jener Ele­
mente in weitergreifenden Bezügen. Die „Form“, „im 
Gemüte a priori“ gegeben, eröffnet und fordert in der 
Position als vernunftzueigene Gestalt „Allgemein­
heit“ und „Notwendigkeit“ der Strukturierung und 
Bestimmung, sie zeichnet die Typik des verlangten 
Gliederungsvorgangs vor. Zugleich präsentieren „All­
gemeinheit“ und „Notwendigkeit“ sich als Leistungs­
ziele und Leistungsnormen - sie vergegenwärtigen 
die entscheidenden Maßstäbe des Ordnungsgesche­
hens, offenbaren in der Ausrichtung schließlich Cha­
rakter und Dignität der unternommenen Bestim­
mung als intersubjektiv verbindlich und allgemein gül­
tig erbrachter Strukturierung. Als wegweisend für 
den Zusammenhang aber erweist sich die Ausrich­
tung der verlangten Prozesse und ihrer Vollzugsziele 
auf jene „Empfindungen“ als „Materie aller Erschei­
nung“. Deren Materialität, „nur a posteriori“ als Fol­
ge unvorwegnehmbar sinnlicher Berührung, damit je­
weils zufällig und individuell gegeben, erlangt in der 
Apriorizität ihrer Formung ihrerseits die Merkmale, 
welche die „Vernunft“ in sich trägt und kennzeich­
nen. Mit der verliehenen „Allgemeinheit“ und „Not­
wendigkeit“ erreicht die bloße „Materie“ eben jene 
Rationalität und Durchsichtigkeit, welche die „Ver­
nunft“ in sich bereithält und in sich trägt.
Die erbrachte wie die angestrebte Durchsichtigkeit 
dieser „Materie“ bekundet nicht allein in dem Sinne 
eine signifikante Konsequenz der Apriorizität der 
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„Form“, als in ihr die vernunftbezogene und rationali­
tätsgeleitete Transformation und Angleichung einer 
materialen ,Mannigfaltigkeit' zur Debatte steht. 
Eigenart und Gewicht des Vorgangs, seiner Veranke­
rung und seiner Ziele zeigen sich an einer (bereits ange­
sprochenen) Lage- und Grenzbestimmung, wie sie 
auch in einer Erläuterung zum „transzendentale(n) 
Begriff der Erscheinung“ begegnet. Sie besagt,

„daß uns die Gegenstände an sich gar nicht bekannt sind, 
und, was wir äußere Gegenstände nennen, nichts anderes als 
bloße Vorstellungen unserer Sinnlichkeit sind ... deren wah­
res Korrelatum aber, d. i. das Ding an sich selbst, dadurch 
gar nicht erkannt wird, noch erkannt werden kann, nach 
welchem aber auch in der Erfahrung niemals gefragt wird“.85

Die These von der Unüberschreitbarkeit der „Sinn­
lichkeit“, also der erfahrungs- und erkenntnismäßi­
gen Unaufschließbarkeit selbsteigen mundanen Wirk­
lichseins enthüllt die volle Bedeutung a priorisch gelei­
teter und fundierter Transformation und Durchsich­
tigkeit, sie rückt den Leistungscharakter des Vorgangs 
in ein neues Licht, sie enthüllt die Stellung, welche 
Kant der „Vernunft“ in ihrer Apriorizität zuweist. Im 
Kontext der angeführten Erläuterung gesprochen, be­
inhaltet die Formungsleistung, welche die „Erschei­
nung“ vollzieht und in sich trägt, in Rationalität und 
Durchsichtigkeit überzuführen, was die „Sinnlich­
keit“ als geschehene Begegnung mit mundanen Reali­
täten dokumentiert, nämlich in ihrer genuinen Reak­
tionsmöglichkeit bekundet. Die Aufgabe folgt nicht 

85 KrV A 30/ B 45, 73.
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allein dem Anspruch, Rationalität und Transparenz 
im Raum der „Sinnlichkeit“ durchzusetzen, also bis 
zur Vordergrenze der „Vernunft“ im ganzen auszu­
spannen. Anders gewendet, untersteht die Ausspan­
nung dem Generalziel, geschehene ,Einwirkungen* 
mundaner Realitäten, damit Signale jener Weltver­
flochtenheit der „Vernunft“ in deren Funktionszu­
sammenhang zu genuiner Durchsichtigkeit zu beför­
dern. In der Hinsicht begründet die Apriorizität der 
Angleichungsleistung Vorrang und Achsenstellung 
der „Vernunft“: Sie bildet in ihrer Apriorizität die ex­
klusiv bestimmende Instanz aller Ordnungsvorgän­
ge, sie waltet - aufs Ganze ihrer Position gesehen - als 
Mitte und Bezugszentrum der (als solcher unerkenn­
baren) Realitätsbezüge. Die Ausschließlichkeit der 
Vorbestimmung grundiert in ihrer apriorischen Veran­
kerung zum einen die durchgängige Vernünftigkeit, 
so ineins die Humanität erschließ- und präsentierba­
ren Wirklichseins der „Erscheinung“. Zum anderen 
fordert die Vorbestimmung, als Aktionsmöglichkeit 
betrachtet, in der angestrebten Vernünftigkeit und 
Humanität die Leistungsform ,allgemein* und ,not­
wendig* vollzogener Ordnungsanstrengungen. Ent­
scheidender noch: Die Apriorizität der Vorbestim­
mung entfaltet einen Leistungsrahmen, sie entrollt Li­
nien, welche die Ordnungsvorgänge vorzeichnen und 
binden, am Ende deren Arbeitscharakter und Arbeits­
gestalt formieren.
Vorzeichnung und Bindung, Leistungsforderung und 
Ordnungsanstrengung treten in spezifischen Lehr­
stücken der „Kritik der reinen Vernunft“ im einzel­
nen und aufgefächert zutage: Vorab im Aufweis der 
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Aprioris der „Sinnlichkeit“, wesentlicher sodann in 
Kants Analysen des „Verstandes“ als Leistungszen­
trum des Funktionszusammenhangs wie als Kernzo­
ne apriorisch verankerter und verfaßter Rationalität.

§102 Sinnlichkeit und „ Synthesis
Ordnungsgeschehen und Ordnungsleistung

„Bei dieser Untersuchung“, heißt es in Kants methodi­
scher Vorerklärung in der „transzendentalen Ästhe­
tik“, „wird sich finden, daß es zwei Formen sinnlicher 
Anschauung, als Prinzipien der Erkenntnis a priori ge­
be, nämlich Raum und Zeit“.86 In dem Sinne gilt zum 
einen: „Man kann sich niemals eine Vorstellung davon 
machen, daß kein Raum sei“;87 in der vorstellungsmä­
ßigen Unvermeidbarkeit des „Raumes“ demonstriert 
Kant dessen Apriorizität, vorgeführt „als notwendige 
Vorstellung a priori, die allen äußeren Anschauungen 
zum Grunde liegt“.88 Korrelativ erfolgt der Aufweis 
der „Zeit“ als „notwendige(r) Vorstellung“: „Man 
kann in Ansehung der Erscheinungen überhaupt die 
Zeit selbst nicht aufheben, ob man zwar ganz wohl 
die Erscheinungen aus der Zeit wegnehmen kann“. 
Das Fazit des analogen Rekurses auf Unumgänglich­
keit und Unaufhebbarkeit der „Vorstellung“ lautet 
entsprechend: „Zeit ist a priori gegeben.“89 In bezug 
auf Verfahrensweisen und Prozeßzusammenhang der 

86 KrV A 22/ B 36, 65.
87 KrV A 24/ B 38, 67.
88 Ebd.

89 KrV A 31/B 46, 74.
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„Vernunft“ im ganzen wie ihre Ordnungsvollzüge er­
weisen sich Bestimmung und Lokalisation von 
„Raum und Zeit“ als bezeichnend in mehrfacher Hin­
sicht. Zum einen vergegenwärtigt Kant in der Ortsbe­
stimmung solcher Apriorizität genuin der „Sinnlich­
keit“ zueigene Ordnungsformen. Die Verankerung 
enthüllt - in der Vernunftbezogenheit der „Sinnlich­
keit“ - die Vernunftzugehörigkeit schon von „Raum 
und Zeit“. Beide bieten sich in der Ortsbestimmung 
dar als genuin humane Größen, welche als „Formen 
sinnlicher Anschauung“ die vorstellungsmäßige Ty- 
pik von „Raum und Zeit“ umgreifend vorzeichnen - 
so in Hinsicht auf die Vorgabe der Räumlichkeit in 
der Weise eines „eigenen allbefassenden Raume(s)“,90 
in seiner „Notwendigkeit a priori“ sodann Basis für 
„die apodiktische Gewißheit aller geometrischen 
Grundsätze, und die Möglichkeit ihrer Konstruktion 
a priori.“91 In der Apriorizität begründen „Raum und 
Zeit“ als „Formen sinnlicher Anschauung“ schon für 
die Präsenz sinnlicher „Eindrücke“ die Möglichkeit 
vernunftentsprechender Durchsichtigkeit und Ratio­
nalität - angezielt in einer Gliederung, welche die ba- 
salste und anfänglichste Ordnung ergibt, erbracht im 
Vermögensbereich der „Sinnlichkeit“ und der Man­
nigfaltigkeit erwachsener „Empfindungen“. Entschei­
dend wird schließlich die Eigenart dieser Ordnung: 
Kant sichtet die räumliche und zeitliche Strukturie­
rung nicht allein als erste und vorläufige Gliederung, 
welcher weitere und eigentypische Ordnungsvorgän­

90 KrV A 25/ B 39, 68.
91 KrV A 24, 67.
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ge folgen müssen, soll erreichbar sein, was der Struk­
turzusammenhang einer „Erscheinung“ präsentiert. 
Bedeutsam aber scheint die Typik raum-zeitlicher 
Formung auch deshalb, weil sie sich signifikant von 
vorangeschrittenen Ordnungsvorgängen unterschei­
det. Als „notwendige Vorstellung a priori“ vollzogen, 
erfolgen diese Gliederungen der „Sinnlichkeit“ als 
stets schon geschehende Vorstellungsverläufe - ohne 
die Prozeßmerkmale und den Leistungscharakter al­
so, welche die weiteren Ordnungsprozesse kennzeich­
nen.
Die Ordnungstypik des „alleinigen allbefassenden 
Raume(s)“ wie der „Zeit“ umreißt in ihrem Gesche­
henscharakter freilich das Gesamtfeld für alle folgen­
den Gliederungsanstrengungen, von der „Sinnlich­
keit“ vorgegeben und aus ihren Aprioris vorgezeich­
net. Eigenart und Gestalt der weiteren Formierungs­
prozesse können an einer Gesamterklärung zum „logi­
schen Verstandesgebrauch überhaupt“ abgenommen 
werden:

„Alle Anschauungen, als sinnlich, beruhen auf Affektionen, 
die Begriffe also auf Funktionen. Ich verstehe aber unter 
Funktion die Einheit der Handlung, verschiedene Vorstel­
lungen unter einer gemeinschaftlichen zu ordnen.“92

Die Erklärung skizziert in der vorgeführten „Einheit 
der Handlung“, ihrer Strukturierung, ihren Prozes­
sen der Unterordnung und Verknüpfung eine Grund­
figur der anschließenden Ordnungsverfahren. Die an­
gesprochene „Funktion“ und ihre Leistung, „verschie­

92 KrV A68/B 93, 108.
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dene Vorstellungen unter einer gemeinschaftlichen zu 
ordnen“ und zusammenzufassen, beinhaltet die Inte­
gration einer Vorstellungsmannigfaltigkeit in der Ge­
samtvorstellung eines jeweiligen „Begriff(s)“, um sie 
in dessen Bedeutungseinheit zu präsentieren: Ord- 
nungs-, Identifikations- und Präsentationsvorgänge, 
deren Mehrschichtigkeit noch offen bleibt, zuletzt in 
der Bestimmung dessen, wie jene „Handlung“ in 
ihrer Leistungsstruktur näherhin zu verstehen sei.93 
Maßgebend für Eigenart und Zielrichtung dieser Ord­
nungsart und ihrer Grundfigur wird der weitere Ent­
schlüsselungsgang, welchen Kant den begriffs- und 
bedeutungsfundierenden „Funktionen“ widmet. Die 
Entschlüsselung geschieht generell als „Zergliede­
rung des Verstandesvermögens“,94 * im Rückschritt 
also in Prozeßdimension und Prozeßbedingungen 
der „Einheit der Handlung“. Er folgt der Absicht,

„die Möglichkeit der Begriffe a priori dadurch zu erfor­
schen, daß wir sie im Verstände allein, als ihrem Geburtsor­
te, aufsuchen und dessen reinen Gebrauch überhaupt analy- 

’ « 95sieren .

Der Rückschritt beabsichtigt, die „Möglichkeit“ letzt­
erreichbarer, nämlich „a priori“ gegebener „Begriffe“ 
aufzudecken, also auf Herkunft und Voraussetzun­
gen der anfänglichsten Bedeutungs- und Präsenta­

93 Zu den Kantischen Differenzierungen und ihrer Mehrschichtig- 
keil im einzelnen: Hg. Hoppe 1983, bes. 176-194; für den Vergleich 
mit dem Aristotelischen Begriff der „Synthesis“: M. Forschner 
1986, 82-97; zur Kantischen Genese: F. Kaulbach 1967, 56-92.
* KrV A 65/ B 90, 106.
« KrV A 65 f./B 90, 106.
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tionseinheiten wie deren Ordnungsprozeß zurückzu­
gehen.96 Mit der Reflexion auf ihren ursprünglichen 
Ort steht im „Verstand“ deren Herkunfts-, Bedin- 
gungs- und Vollzugsdimension im ganzen zur Debat­
te. Der angekündigte Rückblick richtet sich auf die 
Funktionsmöglichkeiten dieses Vermögens, um „des­
sen reinen Gebrauch überhaupt“ zu erschließen und 
zu bestimmen. Für die Funktionsweise dieses „Ver­
standes“ wie die Bedeutung einer Einsicht in seine ori­
ginäre Prozeßart wird eine besondere Erklärung 
Kants bemerkenswert:

„Der reine Verstand ... ist also eine für sich selbstbeständi­
ge, sich selbst genügsame, und durch keine äußerlich hinzu­
kommenden Zusätze zu vermehrende Einheit.“97

Die Erklärung wiederholt die bekannte Generalcha­
rakteristik der „Vernunft“ als „für sich bestehende(r) 
Einheit“,98 sie faßt den spezifischen Vermögensbe­
reich des „Verstandes“ in analogem Sinne: In seiner 
„Einheit“ vorgeführt als in sich geschlossener Prozeß­
raum wie als „System“,99 in den Bestimmungen glei­
chermaßen gekennzeichnet als „sich selbst genügsa­
me“ und „selbstbeständige“ Verfahrensdimension - 
vorgewiesen also im Eigenstand seines Funktionszu­
sammenhangs und seiner „Vollständigkeit“.100 Kants 

96 Nähere Analysen dieser Aufweisverfahren und ihrer Bestim­
mung der „Kategorien“ im Vergleich von KrV A und KrV B: W. Rit­
zel 1981, 126-160.
97 KrV A 65/B 89 f., 106.
’S KrV B XXIII, 24.
99 KrV A 65/ B 90,106.
i°° Ebd.
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Aussagen betonen nicht allein die unübertragbar ge­
nuine Verfahrenstypik des „Verstandes“. Korrelativ 
zur entsprechenden Generalcharakteristik der „Ver­
nunft“ beinhalten die vorgetragenen Merkmale die 
vollständige Erschließbarkeit auch und gerade dieses 
Prozeßraums. „Einheit“, „Eigenstand“ und „System“ 
ermöglichen und fordern, die Ordnungs-, Integra- 
tions- und Präsentationsvorgänge jener „Handlung“ 
allein im Rekurs auf dieses Funktionsgefüge, also vor­
aussetzungslos, einzig aus dessen selbsteigenen Funk­
tionsmöglichkeiten zu entschlüsseln.101 Generell be­
trachtet, unternimmt der Aufweis eine distinkt gerich­
tete Selbstvergewisserung humaner Rationalität und 
Erkenntnisfähigkeit. Mit dem Vorgang gewinnt der 
spezifische Vermögensraum des „Verstandes“, was 
die transzendental erkundete „Vernunft“ im ganzen 
ihres Kantischen Erschließungsprogramms anstrebt: 
Der Aufweis befördert den „Verstand“ zu durchgängi­
ger Evidenz und Selbstdurchsichtigkeit. Mehr noch: 
Der Rückgang auf den „Verstand“ erbringt mit und in 
der erlangten Einsicht das angemessene Verfahrensbe­
wußtsein dieses Funktionszusammenhangs. Einsicht 
und Verfahrensbewußtsein aber eröffnen die Möglich­
keit jenes „reinen Gebrauch(s)“; zugleich lassen Evi­
denz und Bewußtsein - prinzipieller gefaßt - kennt­
lich werden, was Kant mit der Forderung solchen 
„Gebrauchs“ verbindet. Selbstvergewisserung und 
Verfahrensbewußtsein begründen in ihrer Durchsicht 
auf die „Möglichkeit der Begriffe a priori“, ihre 

101 Vgl. dazu auch die Erörterungen zum Status der „Synthesis“ bei 
M. Hossenfelder 1978, 90-103.
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„Funktion“ und Position die optimale Durchführung 
jener „Einheit der Handlung“, ihrer Gliederungspro­
zesse und ihrer bedeutungsfundierenden Präsenta­
tion - und zwar in der Vollzugsweise, daß die Ord­
nung „verschiedene(r) Vorstellungen unter einer ge­
meinschaftlichen“ in „Notwendigkeit“ und „Allge­
meinheit“, damit in allgemein einsichtiger und gülti­
ger Strukturierung, also in apriorischer Rationalität er- 
folgt.
Durchsichtigkeit und Rationalität dieser Ordnung 
der „Vorstellungen“ und „Empfindungen“ bestehen 
freilich nicht von Anfang an. Die Signaturen fordern 
eine eigene Leistung, welche den endgültigen Charak­
ter der Ordnungs- und Präsentationsvorgänge offen­
bart. Die Leistung tilgt den anfänglichen Bestim­
mungsmangel der „Erscheinung“ als „unbestimm­
te^) Gegenstand einer empirischen Anschauung“,102 
sie expliziert Aktionstypik und Aktionsstruktur der 
„Einheit der Handlung“. Die Verhältnisse und Zusam­
menhänge erschließen sich mit Kants näherer Bestim­
mung und Erörterung jener „Handlung“ als „Synthe­
sis“:

„Ich verstehe aber unter Synthesis in der allgemeinsten Be­
deutung die Handlung, verschiedene Vorstellungen zueinan­
der hinzuzutun und ihre Mannigfaltigkeit in einer Erkennt­
nis zu begreifen".103

Die Erläuterung der „Synthesis“ nennt das eigent­
liche Ziel der „Einheit der Handlung“, sie vergegen­

102 KrV A 20/ B 34, 64.
103 KrV A 77/B 103, 116.
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wärtigt mit ihm den entscheidenden Folge- und Fort­
führungsprozeß. Der Ordnungsvorgang richtet sich 
auf „Erkenntnis“, sie aber fordert in der Verbindung 
„verschiedene(r) Vorstellungen“ eine eigene Aktion - 
ihr Prozeß folgt der Aufgabe, die „Mannigfaltigkeit“ 
in der gewonnenen Bedeutungseinheit „zu begrei­
fen“. Kant weist den Anschlußprozeß als genuine und 
besondere Leistung aus, er faßt sie in ihrem Bezug zur 
„Rezeptivität unseres Gemütes“ und deren „Vorstel­
lungen von den Gegenständen“104 als genuine Prozes- 
sualität des Denkens:

„Allein die Spontaneität unseres Denkens erfordert es, daß 
dieses Mannigfaltige zuerst auf gewisse Weise durchgegan­
gen, aufgenommen und verbunden werde, um daraus eine 
Erkenntnis zu machen ... Synthesis.“ 105

Die Auffächerung differenziert die „Synthesis“ in 
einer Reihung einzelner Leistungsschritte. Die gebote­
ne Sequenz entfaltet den Ordnungsprozeß in der Ab­
folge und Form, welche das Verfahrensbewußtsein 
für das originäre Ziel der „Synthesis“, damit für deren 
Rationalität anstrebt, das gegebene „Mannigfaltige“ 
nämlich „begreifen“ und in „Erkenntnis“ überführen 
zu können. Für die vorgewiesenen Prozeßschritte wie 
den grundlegenden Charakter der „Synthesis“ wird 
freilich zum weiteren bedeutsam: Die Reihung 
(„durchgegangen“, „aufgenommen“, „verbunden“) 
bezeichnet Formen des Umgangs und Weisen der Aus­
einandersetzung mit der Mannigfaltigkeit solcher 

104 KrV A 77/B 102, 115.
105 KrV A 77/B 102, 116.
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„Eindrücke“ und „Vorstellungen“; zugleich richtet 
die Schrittfolge sich auf einen spezifischen Zustand 
und eine eigene Gegebenheitstypik dieser Rezeptions­
folgen. Die genannten Einzelschritte umreißen in 
ihrer Abfolge eine genuin, „auf gewisse Weise“, näm­
lich ausdrücklich unternommene Sichtung und Muste­
rung („durchgegangen“), Bestandsaufnahme, Identifi­
kation und Präsentation („aufgenommen“), Integra­
tion und Komplexion („verbunden“).106 Die Lei­
stungsschritte aber verleihen der erbrachten „Ein­
heit“ nicht allein die Allgemeinheit und überindividu­
elle Verbindlichkeit, welche Kant von der anvisierten 
„Erkenntnis“ erwartet. In Rücksicht auf Gegeben­
heitsweise und Zustandsbestimmung der Mannigfal­
tigkeit, welcher die Prozeßschritte gelten, treten de­
ren Formen als Leistungsgestalten einer besonderen, 
gleichermaßen originär verfahrenden wie exempla­
risch sich darstellenden Arbeit vor das Auge.107

106 J. Sallis 1983 widmet den Prozessen eine bemerkenswert weiter­
greifende Erörterung - bemerkenswert, weil sie das Aktionsganze 
von „Synthesis“ im Blick auf eine Grundfigur hin durchsichtig wer­
den lassen und erhellen will: J. Sallis expliziert den Vorgang als 
„Sammeln des Bruchstückhaften zur Einheit“ (ebd. 33), differen­
ziert nach „Modi“ auf „immer fundamentaleren Ebenen“ (ebd. 37), 
um darin das Geschehen von „Vernunft“ überhaupt („Gathering of 
Reason“ - so der Titel der Originalausgabe) freizulegen. Unüberseh­
bar folgt die Entschlüsselung der - von Heidegger erinnerten Bedeu­
tung - von logos als legem. Demgegenüber legt sich freilich auch ein 
Bezug zu Lockes Bestimmung des ,Aufsammelns* nahe; in den eng- 
gezogenen Grenzen dieser Vergleichsmöglichkeit (vorrangig, weil 
die Lockesche Prozeßfigur sich auf faktisch materiale Gegebenhei­
ten richtet) deutet der Bezug auf Locke indessen auf den genuinen 
Leistungscharakter auch und eben der Kantischen „Synthesis“.
107 In Hinsicht auf den Prozeß-, Aktions- und Vollzugscharakter 
thematisiert die Forschung zu Kant „Synthesis“ - soweit von mir
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Kapitel 19
Transzendentale Synthesis und 
Dialektik des Scheins

Leistung des Erscheinens und Arbeit der Rationalität

§103 „ Einbildungskraft“ und „ Synthesis 
Arbeit der Ordnung und Arbeit 
des Bewußtseins

Arbeitscharakter und Arbeitsform der Prozeßfolge 
und dieser eigenen Gestalt der „Synthesis“ werden 
aufschlußreich in mehrfachem und prinzipiellem Sin­
ne. Prozeßfolge und „Synthesis“ zeigen sich zunächst

beobachtet - nahezu durchgängig, orientiert an der Formulierung 
von der „Einheit der Handlung“, unter handlungstheoretischen 
Aspekten. Vgl. exemplarisch: M. Forschner 1986; F. Kaulbach 1978; 
F. Kaulbach 1986, 455-482. In der Generalperspektive verweist F. 
Kaulbach 1978, 51 zugleich auf den Arbeitscharakter der Vorgänge 
(vgl. ebd. 48, 51). In eigener Wendung akzentuiert J. Habermas 
1968, 47 f. den Zusammenhang von Arbeit und „Synthesis“ - er faßt 
deren Kantische Prozeßstruktur als Aktionsmuster „gesellschaftli­
cher Arbeit“: „Die Synthesis der gesellschaftlichen Arbeit ... stellt 
weder einen logischen Zusammenhang her, noch stiftete sie eine ab­
solute Einheit von Mensch und Natur. Wie in Kants ursprünglicher 
Apperzeption ist im materialistischen Begriff der Synthesis die Ver­
schiedenheit von Form und Materie festgehalten. Zwar sind die For­
men nicht Kategorien zunächst des Verstandes, sondern der gegen­
ständlichen Tätigkeit; und die Einheit der Objektivität möglicher 
Gegenstände bildet sich nicht im transzendentalen Bewußtsein, son­
dern im Funktionskreis instrumentellen Handelns - aber die gege­
bene Materie wird erst im Arbeits- wie im Erkenntnisprozeß ge­
formt“. Die Aussagen verwenden die Kantische „Synthesis“ zu­
nächst als Profilierungsmodell; mit dem Bezug auf „gesellschaftli­
che Arbeit“ gelangen indessen durchaus Merkmale zur Sprache, 
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als Antwort auf die generelle Aufgabe, welche Kant in 
der Eröffnung zur „Transzendentalen Dialektik“ for­
muliert: Es gelte insgesamt, „den Stoff der Anschau­
ung zu bearbeiten“.108 Die angesprochene Gestalt der 
„Synthesis“ markiert in ihren Einzelschritten Verfah­
rensmuster, Ort, Bezüge und Zusammenhänge dieser 
spezifischen Leistung, worin und wodurch der „Ver­
stand“ den „rohen Stoff sinnlicher Empfindungen be­
arbeitet“.109 Prozeßstruktur, Position und Verhältnis­
se solcher „Synthesis“ fördern indessen nicht allein 
vor den Blick, weshalb deren Verfahren die Leistungs­
gestalt von Arbeit anzunehmen hat, was diese Arbeit 
sodann vollzieht, darbietet und erbringt, auf welche 
Gegebenheiten, auf „Stoff“ welcher Art und Her­
kunft sie sich schließlich richtet. Folgt die „Synthesis“ 
dem Ziel, eine Mannigfaltigkeit gegebener „Eindrük- 
ke“, „Anschauungen“ und „Vorstellungen“ in einer 
„Einheit“ zu ordnen, als „Erkenntnis“, in „Allgemein­
heit“ und „Notwendigkeit“ zu vergegenwärtigen und 
„begreifen“ zu können, so rückt diese Arbeit als Zen-

welche - wie sich zeigen wird - den genuinen Arbeitscharakter Kan- 
tischer „Synthesis“ akzentuieren. - Aufschlußreich für die Versu­
che solcher Übertragung, ihrer Betonung und Erhellung eigener 
Züge der Kantischen Theorie ist bereits K. Vorländers Unterneh­
men, Kant - im Rahmen des sog. „Kathedersozialismus“ neukantia­
nischer Provenienz - für die Marxsche Theorie fruchtbar werden 
zu lassen. Programmatisch K. Vorländer 1926, zitiert nach Z. Bat- 
scha 1976, 439: „Von der Ergänzung (nicht,Ersetzung4) ,Marxsens‘ 
durch ,Kant4, d. h. der theoretischen, vor allem der ökonomischen 
und historischen Lehren des sogenannten wissenschaftlichen4, 
aber noch nicht wissenschaftlich zu Ende gedachten Sozialismus 
durch Erkentniskritik ... ist nur Vertiefung ... zu erwarten.“ 
108 KrV A 298 f./B 355, 338.
1°9 KrV A 1,38.
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tralprozeß des „Verstandes“ ans Licht. Ihre Leistungs­
gestalt gelangt im Kernbereich solcher Rationalität 
zum Auf schein, mit der Position im Zentrum jener 
Gesamtverhältnisse und Leistungsforderungen, wel­
che die Kantische Konzeption von „Vernunft“ in de­
ren Situation und Lage kennzeichnen.
Arbeitsaufgabe und Arbeitscharakter der „Synthesis“ 
erschließen sich aus deren spezifischer Stellung im 
Prozeßgefüge des „Verstandes“ wie im Funktionszu­
sammenhang dieses „Vermögens“ mit der „Sinnlich­
keit“. In der Position aber resultieren Arbeitscharak­
ter und Arbeitsform aus einer geforderten Folgelei­
stung: Die verlangte „Einheit der Handlung“ als ge­
nuiner Aktivität von „Verstand“ und „Denken“ wen­
det sich an eine bereits geschehene „Synthesis eines 
Mannigfaltigen“, welche indessen „anfänglich noch 
roh und verworren sein kann, und also der Analysis 
bedarf“.110 Kants Charakteristik enthält eine doppel­
seitig bedeutsame Zustandsbestimmung, verbunden 
mit der distinkt definierten Aktionsaufgabe notwen­
dig zu erbringender „Analysis“; beide Angaben eröff­
nen, zusammengenommen, den Einblick in Leistungs­
bedingungen, Formen und Verspannung dieser Ar­
beit. Erklärt die Aussage das Ergebnis jener vorgehen­
den „Synthesis“ für „roh und verworren“, so diagno­
stizieren die Bestimmungen zum einen den Zustand 
mangelnder Klarheit, angesprochen unter dem 
Aspekt fehlender logischer Differenzierung, ausste­
hender rationaler Geordnetheit und Durchsichtig­
keit. Zugleich identifizieren die gebotenen Kennzeich­

110 KrV A77/B 103, 116.
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nungen einen „anfänglich“ gegebenen Zustand, wel­
cher in der Ausgangsverfassung als besserungsfähig 
und optimierungsfordernd sich darstellt. In der Be­
stimmungsart aber wird mit den angeführten Charak­
teristika maßgebend: Die diagnostizierten Kennzei­
chen, „roh“ und „verworren“, gelten Gegebenheiten 
und Rezeptionsfolgen der „Sinnlichkeit“, in der Her­
kunft aber als „Stoff“ gefaßt und als gestaltungsbe­
dürftiges ,Material* vorgeführt. Zugleich verweisen 
Kants Formulierungen mit der „Rohigkeit“ solcher 
„Stoff(e)“ auf deren naturähnlichen Ausgangszu­
stand, damit gleichermaßen auf die Optimierungsan­
sprüche solcher Naturalität. Leistung und Prozeß­
struktur der „Synthesis“ resultieren daher in ihrem 
Arbeitscharakter und ihrer Arbeitsgestalt zunächst 
aus dieser Auffassungs-, Bestimmungs- und Darstel­
lungsweise sinnlichen Gegebenseins als naturanalo­
ger Materialität, das die Anstrengung material- und 
naturbewältigender Ordnung, Differenzierung und 
Optimierung, also arbeitsmäßig unternommener und 
arbeitsmäßig formierter Präsentation fordert. Als glei­
chermaßen entscheidend für die Konzeption dieser 
Leistung als Arbeit erweist sich Kants grundsätzliche 
Erläuterung der „Synthesis“, mit der Erklärung sein 
Rückblick auf deren Ausgangsgestalt:

„Die Synthesis überhaupt ist... die bloße Wirkung der Ein­
bildungskraft, einer blinden, obgleich unentbehrlichen 
Funktion der Seele, ohne die wir überall gar keine Erkennt­
nis haben würden, der wir uns aber selten nur einmal be­
wußt sind.“111

in KrV A78/B 103, 116.
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Die Aussagen vergegenwärtigen „Synthesis“ im Gene­
rellen und diesseits aller näheren Strukturbestimmun­
gen als Geschehen der Vereinigung einzelner „Ele­
mente“ und ihrer Mannigfaltigkeit.112 Mit der Darstel­
lung bietet Kant eine Herkunftsangabe, welche in be­
zeichnendem Maße hinter die bislang thematisierte 
Gestalt der „Synthesis“ und die ihr zueigenen Signatu­
ren zurückschreitet. Der zitierte Passus entdeckt die 
„Synthesis überhaupt“ als Resultat der „Einbildungs­
kraft“; mit ihr aber steht eine signifikant erläuterte 
„Funktion“ zur Debatte: Sie erfolgt,blind*, Möglich­
keit und Verlauf ihres Geschehens sind „selten nur ein­
mal bewußt“. Die Merkmale der mangelnden Durch­
sichtigkeit und des fehlenden Bewußtseins lokalisie­
ren den Vorgang der „Einbildungskraft“ und deren 
„Synthesis“ als vorrationalen Verlauf; zugleich defi­
nieren die Charakteristika Aufgabe und Prozeßstruk­
tur der folgenden Leistung, ihrer Besserungs- wie An­
gleichungsanstrengungen. Vorab betrachtet, stellt die 
„bloße Wirkung der Einbildungskraft“ in ihrem al­
lein „blinden“ Verlauf sich in bemerkenswerter Ent­
sprechung dar zur „Rezeptivität“ der „Sinnlichkeit“. 
Beide Male handelt es sich um Verläufe, welche als Re­
aktionsgeschehen erfolgen: Sei es (im Falle der „Sinn­
lichkeit“) als Folge gegebener Wirkung und ihrer „Af- 
fizierung“, sei es (in dieser „unentbehrlichen Funk­
tion der Seele“) als Reaktion auf sinnlich erbrachte 
„Empfindungen“ und „Anschauungen“. In der Ge­
schehensart und Position zeigt die „Wirkung der Ein­
bildungskraft“ sich, korrelativ zur naturanalogen Prä­

112 KrV A 77/B 103, 116.
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senzweise sinnlicher Affizierungsfolgen, als naturähn­
licher Prozeß: Kants Konzeption jener anfänglichen 
„Synthesis“ setzt die Bestimmungs- und Einschät- 
zungstypik sinnlicher „Empfindungen“ fort in der 
Auffassung der „Einbildungskraft“ und der Bewer­
tung ihres Prozeßraums; in der Einschätzung bildet 
diese „Synthesis“ zugleich das natural verlaufende An­
schlußgeschehen an die Berührtheit des Sinnlichen. 
Insgesamt genommen, linieren die angeführten Cha­
rakteristika in ihrer Fortführung - von der Material- 
und „Stoff“-Bestimmung bis zu den Merkmalen der 
„Einbildungskraft“ - einen distinkt erschließenden 
Auffassungszusammenhang. In seiner Optik stellen 
die Ausgangsgegebenheiten der „Sinnlichkeit“ im Re­
aktionsgeschehen der „Einbildungskraft“ und ihrer 
Gliederungsvorgänge sich dar als kultivierungs- und 
humanisierungsbedürftige Bestände. Sie fordern in 
ihren Bestimmungssignaturen Leistung und Lei­
stungsform materialgestaltender Arbeit als Arbeit spe­
zifisch gerichteter Anpassung, Umwandlung und Stei­
gerung. Mit den notierten Bestimmungsmerkmalen 
und den Zielbestimmungen aber resultieren Aufgabe 
und Gestalt dieser angleichenden und optimierenden 
Arbeit aus der Architektur der „Vernunft“ im ganzen 
und ihrer Stellung: Sie findet sich im Binnenraum 
ihrer Vermögen konfrontiert mit materialanalogen 
Mannigfaltigkeiten und naturanalog geschehenden 
Gliederungsverläufen; zugleich verlangen Gesamtver­
fassung und insulare Lage dieser „Vernunft“, jene Ge­
gebenheiten und ihre Gliederungsart den Bedingun­
gen und Erfordernissen dieser Dimension anzuver­
wandeln: Der Leistungsgestalt der weiteren „Synthe­
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sis“ des „Verstandes“ eben ist übertragen und aufge­
tragen, auf jene andrängenden Mannigfaltigkeiten 
und deren Gliederungsart zu reagieren, ihrer anfäng­
lich „blinden“, „roh und verworren“ sich darbieten­
den Präsenz rationale Durchsichtigkeit und Bewußt­
heit zu verleihen.
Aufs Ganze gesehen, tritt in Gestalt, Position und Ver­
flechtung der folgenden „Synthesis“ des „Verstan­
des“ in dem Maße eine beispielhafte Modellierung 
von Arbeit überhaupt entgegen, als ihre Prozeßstruk­
tur, ihr Leistungskontext und schließlich ihre Lei­
stungsziele eine genuine Konzeption präsentierenden 
und ordnenden Arbeitens vorführen. So bedingen vor 
allem Umformungsaufgabe und die Zielbestimmung 
optimierender Angleichung Paradigmatik und Funda­
mentalität solchen Arbeitens. Ihr modellhafter Rang 
tritt nicht zuletzt mit den Prozeßformen ans Licht, 
welche sich aus den Umformungs- und Anpassungs­
forderungen bedingen. Ihrer Leistung obliegt, im Ge­
samtzusammenhang der „Vernunft“ und ihrer Stel­
lung betrachtet, alle mögliche phänomenale Realität 
als „Erscheinung“ zu gültiger „Erkenntnis“, damit zu 
bedeutungsmäßig und rational geformter, bewußter 
Präsenz zu befördern.

§104 „ Transzendentale Synthesis“:
Arbeit apriorischer Rationalität

Kant expliziert die Leistung im Anschluß an seine Er­
klärung der „Einbildungskraft“:
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„Allein, diese Synthesis auf Begriffe zu bringen, das ist eine 
Funktion, die dem Verstände zukommt, und wodurch er 
uns allererst die Erkenntnis in eigentlicher Bedeutung ver­
schafft.“113

Die Anweisung, „auf Begriffe zu bringen“, was die 
„Einbildungskraft“ nur „roh und verworren“ darzu­
bieten vermag, eröffnet den näheren Einblick in Ver­
fahrensformen und Prozeßbedingungen der Optimie- 
rungs- und Angleichungsarbeit. Deren Unternehmen 
zeigt sich vorab als Bestimmungs- und Identifizie­
rungsleistung, welche die anfängliche „Synthesis“ 
und ihr „Mannigfaltiges“ im Bedeutungsmuster sol­
cher „Begriffe“ erfaßt, in der Zu- und Unterordnung 
neu erschließt und darstellt - neu, weil präsentiert in 
vordem nicht gegebener Bedeutung und bedeutungs­
mäßiger Strukturierung. Entscheidend für die Er- 
schließungs- und Präsentationsleistung werden die 
vorhin angeführten Prozeßschritte, mit ihnen deren 
wesentliches Kennzeichen. Die Schrittfolge „durchge­
gangen, aufgenommen und verbunden“ markiert die 
Einzelleistungen, worin die Arbeit der Bestimmung 
und Identifizierung Gliederungen der „Einbildungs­
kraft“ in die „Einheit“ der angesprochenen „Begriffe“ 
überführt, sie nach Maßgabe ihrer Bedeutungsganz­
heit ordnet und in deren Identität vereinigt. Mit der 
Transformation aber werden in den Einzelschritten 
Prozesse vollzogen, ihrerseits formiert und geklärt in 
der Selbstvergewisserung des „Verstandes“, aufge­
schlossen im erlangten Bewußtsein seiner Rationalität 
und seiner Funktionsmöglichkeiten. Im Verfahrensbe­

KrV A78/B 103, 116.
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wußtsein der Funktionsstrukturen fördern die Einzel­
schritte die „roh und verworren“ gegliederten Man­
nigfaltigkeiten zu bedeutungsmäßig identifizierter 
Transparenz: Die „Synthesis“ des „Verstandes“ rückt 
ins Bewußtsein, ihre Arbeit verleiht den Mannigfaltig­
keiten in rationaler Ordnung bewußte Präsenz.114 * Be­
reits die Verfahren bezeugen die Paradigmatik dieser 
Arbeit, sie profilieren die eigene Konzeption ihrer Lei­
stungsgestalt. Auf dem erreichten Stand der Erörte­
rung bietet diese Arbeit sich dar als Vorgang bedeu­
tungsmäßiger Bestimmung und Identifizierung, in 
den Leistungen als Prozeß spezifisch strukturieren­
der Verbindung und Integration. Die Verfahren um­
schließen eine genuine Leistung, von entscheidener Si­
gnifikanz für dieses Prozeßmodell einer Arbeit der Ra­
tionalität. Ihr Leistungszusammenhang, insgesamt 
darauf ausgerichtet, die „Wirkungen“ der „Einbil­
dungskraft“ zu Durchsichtigkeit zu befördern, eben 
„auf Begriffe zu bringen“, rückt eine besondere Pro­
zeßfigur arbeitenden Wirklichwerdenlassens vor den 
Blick: In ihr zeigt Arbeit sich als Arbeit des Bewußt- 
machens und des Bewußtwerdenlassens - ihre An­
strengung gelangt als Vorgang ans Licht, welcher Prä­
senz im Sinne distinkt definierter und distinkt formier­
ter Präsenz erbringt.
Für die Konzeption dieser Arbeit und die Eigenart des­
sen, was sie leistet, werden Gestalt und Position jener 
„Synthesis“ wegweisend, welche Kant anzielt und for­
dern muß in Rücksicht auf die Leistungsnormen der 

114 Zur Kantischen Bestimmung solchen Bewußtwerdenlassens
vgL auch: G. Zöllner 1984, 122-124.
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Präsentation und Ordnung. Die voranschreitende Be­
stimmung und Strukturierung hat prinzipiell als „tran­
szendentale Synthesis“ zu erfolgen, also in der Form, 
wie die Rede vom „reinen Gebrauch“ des „Verstan­
des“ sie zunächst umreißt. Die Signatur der ,Transzen- 
dentalitäf bestimmt die Vollzugsart des Vorgangs, sie 
lokalisiert dessen Prozeßgestalt und Prozeßbedingun­
gen: In der „transzendentalen Synthesis“ thematisiert 
Kant bekanntlich die Vollzugsweise, worin die Identi- 
fizierungs- und Integrationsleistung als authentischer 
Prozeß des „Verstandes“, in dessen angemessener Pro­
zeß- und Funktionsmöglichkeit unternommen, darin 
im bewußten Rekurs auf seine originären Verfahrens­
bedingungen durchgeführt wird. Kants weitere Be­
stimmung entziffert mit Prozeßtypik und Status die­
ser „Synthesis“ auch die Konzeption ihrer Arbeit der 
Rationalität in abschließendem Sinne: Als „transzen­
dentale Synthesis“ hat deren Vorgang „den Kategorien 
gemäß“ zu erfolgen.115 Die Ergänzung expliziert, um 
„Begriffe“ welcher Art es sich im Letzten in dieser 
„Funktion“ handelt, was also deren Gliederung sinn­
lich gegebener, materialer Mannigfaltigkeiten voll­
zieht und erbringt. Mit den „Kategorien“ stehen die 
„wahren Stammbegriffe des reinen Verstandes“116 zur 
Debatte, jene „reine(n) Verstandesbegriffe, welche a 
priori auf Gegenstände der Anschauung gehen“.117 So 
rekurriert die „transzendentale Synthesis“ auf „Kate­
gorien“ als basalster und letztgültiger, weil apriorisch 

115 KrVB 152, 167 b.
KrV A81/B 107, 119.

117 KrV A 79/B 105, 118.
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situierter Ordnungs- und Bedeutungseinheiten - die 
Identifizierungs- und Integrationsleistung folgt in den 
„Stammbegriffen“ Grundbedeutungen, welche dem 
Funktionszusammenhang des „Verstandes“ ursprüng­
lich zugehören. Ort und Status der „reine(n) Verstan­
desbegriffe“ erweisen sich als entscheidend für die er­
brachte Ordnung und Präsenz, aus ihnen erschließen 
sich Vollform und Prinzipialität dieser Bestimmungs­
und Strukturierungsarbeit. Mit und aus der Apriorizi- 
tät der „Kategorien“ eignen der geleisteten Ordnung 
und Präsenz eben die Charakteristika, welche den 
„Verstand“ in seiner „Einheit“ und im Ganzen der 
„Vernunft“ kennzeichnen: Die identifizierten und 
strukturierten Mannigfaltigkeiten bieten sich dar in 
dessen genuiner Allgemeinheit, in Notwendigkeit und 
rationaler Transparenz.
In der Hinsicht wie im Blick auf die „transzendentale 
Synthesis“ betrachtet, tritt die Arbeit der Bestimmung 
und Integration als Arbeit entgegen, welche sinnliche 
Mannigfaltigkeiten in ihrer Materialität der Verfas­
sung des „Verstandes“ in optimalstem Sinne anverwan­
delt, ihre anfängliche „Rohigkeit“ nämlich umformt 
in die Ordnungs- und Präsentationstypik apriorischer 
Rationalität. Die Leistung eröffnet den endgültigen 
Einblick in Paradigmatik und Modellcharakter dieser 
Arbeit. Mit ihr tritt die Prozeßfigur einer Arbeit aprio­
rischen Bewußtseins, damit die Leistungsgestalt spezi­
fisch gerichteten Bewußtwerdenlassens zutage. Sie 
ordnet und präsentiert, was „Materie aller Erschei­
nung“ ist, in apriorischer Allgemeinheit und Notwen­
digkeit, sie befördert die „Erscheinung“ zu apriorisch 
bestimmter Durchsichtigkeit, bewußt geworden in 
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der Rationalität ihrer „Form“. Für die Fundamentali­
tät solchen Arbeitens wie ihren Vorgang des Bewußt- 
werdenlassens aber wird schließlich bezeichnend: Der 
Gesamtprozeß dieser Arbeit der Rationalität erfolgt 
an spezifischem Ort im Leistungszusammenhang des 
„Verstandes“, in der Position jedoch bezogen auf des­
sen Funktionsgefüge im ganzen, fundiert in dessen 
Funktionsmöglichkeiten, eröffnet und bestimmt von 
seinen Funktionsstrukturen. Die Ordnungs- und Prä­
sentationsleistung solchen Arbeitens geschieht im 
Rückbezug auf das Gefüge der kategorialen Bedeu­
tungseinheiten und Grundbedeutungen, welches die 
„Stammbegriffe“ bilden, in „Quantität“, „Qualität“, 
„Relation“, „Modalität“, ihrer Differenzierung und 
ihrem Gesamtzusammenhang vorzeichnen. In der 
Rücksicht unternimmt die Arbeit der „transzendenta­
len Synthesis“ es nicht allein, materiale Mannigfaltig­
keiten in den kategorialen Ordnungsmustern zu struk­
turieren und in deren Bedeutungseinheiten zusammen­
zuschließen. Die Bestimmungs- und Identifikationslei­
stung geschieht gleichermaßen als Lokalisation: Die 
„transzendentale Synthesis“ beinhaltet zugleich, die 
integrierten Mannigfaltigkeiten im Gesamtzusammen­
hang der Grundbedeutungen zu plazieren und einzu­
ordnen - der jeweils bestimmende und integrierende 
„Stammbegriff“ markiert den Ort, welchen die Man­
nigfaltigkeiten in der Bedeutungstopologie der „Kate­
gorien“ einzunehmen haben. In der Hinsicht stellt die 
Arbeit apriorischer Rationalität sich dar als topologi­
sche Arbeit; zugleich enthüllt ihr Prozeß der Einord­
nung und Ortsbestimmung das Zentralmerkmal ihres 
Bewußtwerdenlassens: Im zugewiesenen Bedeutungs­
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ort erreicht die identifizierte Mannigfaltigkeit jene dif­
ferenzierte und gegliederte Durchsichtigkeit, welche 
das Bedeutungsgefüge in seiner Apriorizität und im 
Bewußtsein seines strukturierten Gesamtzusammen­
hangs in sich trägt.

§105 Arbeit im Selbstbezug:
„ Transzendentale Apperzeption “ 
und „Ich denke“

Die „transzendentale Synthesis“ vergegenwärtigt die 
Leistungsgestalt und bezeichnet den Ort, wodurch 
und worin der „Verstand“ der generell formulierten 
Forderung entspricht, „den Stoff der Anschauung zu 
bearbeiten“, diese Anweisung mehr noch in differen­
ziertem und maßstäblichem Sinne erfüllt. Für die Kon­
zeption dieser Arbeit der Identifikation und Ord­
nung, bedeutungsmäßiger Ortsbestimmung und topo­
logischen Bewußtwerdenlassens werden indessen 
zum Weiteren Bezüge maßgebend, worin Kant ihre 
Prozeßfigur ihrerseits verspannt - Verhältnisse, am 
Ende aufschlußreich für deren generelle Bedeutung 
und ihre grundsätzliche Paradigmatik. In der Verflech­
tung scheinen vorrangig zwei Bedingungsbezüge ent­
scheidend; beide bestimmen und prägen die Konzep­
tion dieser Arbeit in signifikantem Sinne.
Das erste der beiden Verhältnisse führt auf eine Kern­
bedingung der Arbeit der Rationalität, es erschließt 
einen Angelpunkt ihrer Konzeption im ganzen. Kant 
entfaltet den Bezug in der Erklärung, welche das Lehr­
stück von den „Kategorien“ vorbereitet:
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„Das: Ich denke muß alle meine Vorstellungen begleiten 
können-, denn sonst würde etwas in mir vorgestellt werden, 
was gar nicht gedacht werden könnte, welches ebensoviel 
heißt, als die Vorstellung würde entweder unmöglich, oder 
wenigstens für mich nichts sein. Diejenige Vorstellung, die 
vor allem Denken gegeben sein kann, heißt Anschauung. 
Also hat alles Mannigfaltige der Anschauung eine notwendi­
ge Beziehung auf das: Ich denke, in demselben Subjekt, dar­
in dieses Mannigfaltige angetroffen wird.“118

Die Erklärung rekurriert auf das „Mannigfaltige der 
Anschauung“, sie geht zurück auf den Zustand vor 
der Ordnungsleistung der „Synthesis“. Der Rück­
schritt aber vergegenwärtigt eine Beziehung, gültig 
und verbindlich auch für alle anschließenden Ord- 
nungs- und Präsentationsprozesse. Die Aussagen ent­
decken im „Ich denke“ den Vollzug und die „Vorstel­
lung“, welche „alle anderen muß begleiten kön­
nen“.119 Bereits in der Hinsicht zeigt das „Ich denke“ 
sich als Korrelatvorstellung, welche als anfänglich nor­
mierende Bezugs- und Kontrollinstanz wirkt: Sie for­
dert und regelt die Kompatibilität der „Vorstellun­
gen“ mit seinem spezifischen Vorstellungsgehalt und 
Vorstellungsbezug - sie verlangt die distinkt definier­
te Vereinbarkeit solcher sinnlicher Materialität und 
ihres anfänglichen Arrangements mit jener besonde­
ren „Vorstellung“. In und mit ihr aber thematisiert 
Kant, grundlegender genommen, den Akteur der Vor­
stellungsvollzüge, er geht zurück auf deren „Sub­
jekt“. Mehr noch: Mit dem Rekurs auf das „Subjekt“ 
führt die Kompatibilitätsforderung auf die fundamen­

ns KrVB 132, 140 b.
Ebd.

562

https://doi.org/10.5771/9783495993750-457 - am 03.12.2025, 22:22:10. https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783495993750-457
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb


tale Rolle, welche dem „Ich denke“ in Hinsicht auf 
den „Verstand“ und dessen Prozeßvermögen zu­
kommt. Die Fortführung des zitierten Passus entfal­
tet Vorgang und Gesamtgewicht des „Ich denke“:

„Diese Vorstellung aber ist ein Aktus der Spontaneität, d. i. 
sie kann nicht als zur Sinnlichkeit gehörig angesehen wer­
den. Ich nenne sie die reine Apperzeption, um sie von der em­
pirischen zu unterscheiden, oder auch die ursprüngliche Ap­
perzeption, weil sie dasjenige Selbstbewußtsein ist, was, in­
dem es die Vorstellung Ich denke hervorbringt, die alle ande­
ren muß begleiten können, und in allem Bewußtsein ein und 
dasselbe ist, von keiner weiter begleitet werden kann.“120

Kant faßt die „Vorstellung“ als „reine(n)“ und „ur­
sprüngliche^)“ Vollzug, unternommen in Distanz 
zur „Sinnlichkeit“ und frei von deren Geschehensart, 
im „Ich denke“ bestimmt als einzigartiger, vorgängig 
fundamentaler und überindividuell identischer Ge­
halt - „in allem Bewußtsein ein und dasselbe“. Mit 
den Bestimmungen expliziert der Text einen entschei­
denden Zusammenhang. Kant verbindet Prozeß und 
Gehalt der „Vorstellung“ mit dem Vollzug eines spezi­
fisch formierten „Selbstbewußtseins“ - in dem Zuein­
ander aber geht es um nichts weniger denn die „Mög­
lichkeit des Verstandes“121 im ganzen und seine Funk­
tionsart. Die gebotenen Charakteristika erweisen den 
„Aktus der Spontaneität“ als eigene Leistung, welche 
den „Verstand“ in der umgreifenden Selbstvorstel­
lung des „Subjekts“ vorführt, um ihn in einem geklärt 

120 KrVB 132, 141b.
121 KrVB 131, 140 b.
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herausgehobenen „Bewußtsein“ zu vergegenwärti­
gen: „Denn das empirische Bewußtsein, welches die 
verschiedenen Vorstellungen begleitet, ist an sich zer­
streut und ohne Beziehung auf die Identität des Sub­
jekts.“122 Bewegt das „empirische Bewußtsein“ sich 
(ausschließlich ausgerichtet auf seine jeweiligen „Vor­
stellungen“, deren Mannigfaltigkeit und Wechsel) 
ohne Selbstbezug, so erinnert und gewinnt die „ur­
sprüngliche Apperzeption“ die maßgebende Form 
und Verfassung solchen Bewußtseinkönnens: Ihre Re- 
flexions- und Selbstvorstellung vollzieht und leistet 
eben das „Selbstbewußtsein“, worin das „Subjekt“ 
sich selbst in seiner „Identität“ repräsentiert, im „Ich 
denke“ dieses „Selbstbewußtseins“ sich darstellt in sei­
ner Subjektivität, seiner Allgemeinheit und Rationali­
tät.123
Das Konzept der „reinen Apperzeption“ ermöglicht 
in seinen Charakteristika den näheren Einblick in die 
Typik der Übereinstimmung und des Bezugs, wie das 
„Ich denke“ dies als Kontrollinstanz vorzeichnet. 
Aus den gesichteten Merkmalen erschließt sich, zu­
sammengenommen, eine Fundamentalvoraussetzung 

122 KrVB 133, 142 b.
123 Für Struktur, Bestimmungsart und Funktion dieser Einheits­
und Selbstvorstellung des „Ich denke“ vgl.: D. Henrich 1973, 90- 
104, ebd. 94 der eigene Hinweis auf den Leistungscharakter ihres Be- 
wußtwerdenlassens; weitere Analysen bei Hg. Hoppe 1983, 129— 
147; zu den traditionsgeschichtlichen Voraussetzungen - so zur 
Herkunft wesentlicher Bestimmungsmomente dieses Lehrstücks 
aus der Wolffschen Philosophie: B. Tuschling 1981, 256-273. In 
Hinblick auf die Kantische Konzeption jenes „Selbstbewußtseins“ 
als prinzipiell philosophischem Problem siehe: R.-P. Horstmann 
1990, 220-248; zu dem Problemkreis auch: R. Wiehl 1990, 44-75.
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jener Arbeit der Ordnung überhaupt, vorrangig ihrer 
zentralen Leistung des Bewußtwerdenlassens. Selbst­
bezug und Selbstvorstellung der „ursprünglichen Ap­
perzeption“ beinhalten - in Rücksicht auf die zurück­
liegenden Erörterungen apriorischer Rationalität be­
trachtet - die Selbstvergegenwärtigung des Funktions­
ganzen aller Vorstellungsvollzüge. Mit der „reinen 
Apperzeption“ erlangt daher der „Verstand“ die 
selbsteigene Durchsichtigkeit, rückt dessen Funk­
tionszusammenhang in das „Selbstbewußtsein“, wel­
ches das „Mannigfaltige der Anschauung“, zugleich 
und zum Weiteren die folgenden Formierungsleistun­
gen umschließt und ausdrücklich auf das „Ich denke“ 
bezieht - diese Leistungen gleichermaßen und anders 
gewendet als Vollzüge des „Subjekts“ erinnert und 
ausweist. So begründet, eröffnet und fordert das ge­
wonnene „Selbstbewußtsein“ im ganzen die Arbeit 
des Bewußtwerdenlassens, es gibt in seiner umfassen­
den Durchsichtigkeit das Maß der Angleichungs- und 
Optimierungsarbeit vor. Näherhin betrachtet, expli­
ziert das Konzept der „reinen Apperzeption“ in sei­
ner Prozeßbestimmung des „Selbstbewußtseins“ den 
Präsentations- und Leistungsraum, worin die „tran­
szendentale Synthesis“ sich bewegt, das Konzept ent­
faltet im „Ich denke“ den Bezugsraum und das Be­
zugszentrum, woraufzu die Arbeit des Bewußtwer­
denlassens, ihre Leistung bedeutungsvermittelnder 
Präsentation, bedeutungsgeleiteten Einordnens, be­
deutungsgerichteter Positionierung geschieht. In der 
Stellung zeigt das „Ich denke“ sich in mehrfacher Hin­
sicht als Achse und Angelpunkt der Ordnungs-, Be- 
stimmungs- und Präsentationsarbeit, ihres Leistungs­
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Zusammenhangs und ihrer Welt-Bezüge. Im „Selbst­
bewußtsein“ der „reinen Apperzeption“ bekundet 
das „Ich denke“ seinen maßgebenden Vorrang nicht al­
lein in der Forderung, es müßten „alle ... Vorstellun­
gen“ von ihm „gedacht“, in seinen Vorstellungsmög­
lichkeiten vollzogen, darin auf das „Subjekt“ bezogen 
werden können. Liegt für das „Selbstbewußtsein“ au­
ßerhalb und jenseits des Präsentationsraums, „was 
gar nicht gedacht werden könnte, welches ebensoviel 
heißt, als die Vorstellung würde entweder unmöglich, 
oder wenigstens für mich nichts sein“, so umgrenzt 
das „Ich denke“ den Bereich überhaupt gültigen Gege­
benseins - das „Ich“ des erlangten „Selbstbewußt­
seins“ bestimmt nach Maßgabe seiner Prozeßfähig­
keit über die Rationalitätsfähigkeit des Gegebenen, es 
entscheidet am Ende über dessen Zugehörigkeit zu 
der Humanität, welche Kant im „Ich denke“ zen­
triert.124 Zugleich erfüllt das „Ich“ in seiner prinzipiel­
len Abgrenzung eine wichtige Sicherungsfunktion: 
Die Ausgrenzung garantiert, daß die weitergehenden 
Formierungsleistungen allein an Gegebenheiten erfol­
gen, welche die voranschreitende Konformität mit die­
sem „Selbstbewußtsein“ erwarten lassen. Mit den fort­
gehenden Ordnungsprozessen aber erweist die Ach­
senstellung des „Ich denke“ sich nicht nur an dessen 
Selbstvorstellung, welche im Generellen die unter­
nommenen Leistungen als Prozesse des „Subjekts“, 
also am Ende in ihrer humanen Herkunft, damit in 

124 Vgl. so die Formulierung von F. Kaulbach 1978, 26 f., es fungie­
re das „Ich denke“ als „Gesetzgeber“ für „das ,Gebiet* möglicher 
Erfahrung“.
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ihrer humanisierenden Wirkung gegenwärtig hält. 
Entscheidend tritt die Zentralposition des „Ich den­
ke“ in den ordnungsermöglichenden und bedeutungs­
verleihenden „Stammbegriffen“ entgegen: Fundiert 
im „Verstand“ und seiner apriorischen Rationalität, 
sind sie im „Selbstbewußtsein“ der „reinen Apperzep­
tion“ gegenwärtig und erschlossen in ihrer jeweiligen 
Bedeutung als Bedeutungsvorgaben humaner Subjek­
tivität, wirksam als Bedeutungen durch und für dieses 
„Ich denke“.
Das Konzept der „reinen Apperzeption“ stellt eine 
Schlüsselbestimmung dar für Fundierung und Posi­
tion der Arbeit apriorischer Rationalität. Für den Stel­
lenwert der „reinen Apperzeption“ steht zunächst im 
Generellen zu erinnern: Kant markiert im „Ich den­
ke“ zum einen die Leistung, wodurch und worin die 
„Vernunft“ im ganzen ihre Selbstdurchsichtigkeit 
vollzieht und garantiert, um im erlangten „Selbstbe­
wußtsein“ ihres Aktionsgefüges und ihrer Apriorizi- 
tät ihre zentrale und maßgebende Bedeutung auszu­
weisen, so ihren Status als Prozeß-, Beurteilungs- und 
Geltungsinstanz allen Erkennens darzutun. Zum an­
deren vollzieht und bekundet das „Ich denke“ im Ei­
genstand und der „Einheit“ der „Vernunft“ deren Sub­
jektivität, in ihr die Humanität ihres Funktionszusam­
menhangs. Mit den Bestimmungen aber versammelt 
das Konzept der „reinen Apperzeption“ Kern- und 
Leitbedingungen der Arbeit dieser „Vernunft“ über­
haupt, ihrer Subjektivität wie der entsprechenden, ver­
nunftbezogenen Weltverhältnisse. Eröffnet und for­
dert das erlangte „Selbstbewußtsein“ die Leistung des 
Bewußtwerdenlassens, so begründen Prozeß und 
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Achsenstellung des „Ich denke“ ineins den Rang sol­
chen Arbeitens gegenüber den Rezeptionsfolgen der 
„Sinnlichkeit“, ihrer Materialität und Mannigfaltig­
keit, ihrer anfänglichen Konfiguration durch die „Ein­
bildungskraft“, ihrer Präsenz als „unbestimmter Er­
scheinung“. Gleichermaßen vergegenwärtigt das Kon­
zept der „reinen Apperzeption“ ein Modell der Sub­
jektivität von Arbeit, expliziert in Prozeß und Bezü­
gen vernünftigen „Selbstbewußtseins“, vorgeführt im 
Selbstverhältnis des „Subjekts“, seiner Selbstvorstel­
lung und seiner „Identität“. Im Modell ihrer Subjekti­
vität aber bietet Kant zugleich ein Musterbild dessen, 
was Humanisierung im Kontext solchen Arbeitens be­
inhaltet: Humanisierung nämlich als Präsentation im 
Identitätsbezug des „Ich denke“ wie im Darstellungs­
raum seines „Selbstbewußtseins“; Humanisierung so­
dann und im einzelnen in den Bestimmungs- und Ein­
ordnungsprozessen, worin die Bedeutung der 
„Stammbegriffe“ auf die strukturierten Mannigfaltig­
keiten übertragen, deren Gegebenheit sich in der Hu­
manität solcher Bedeutungen darbietet - Humanisie­
rung also, welche die Rezeptionsfolgen der „Sinnlich­
keit“ in ihrer Bekundung der Weltbezüge erschließt 
in den Bedeutungsmöglichkeiten und Bedeutungszu­
sammenhängen des „Subjekts“, gegenwärtig werden 
läßt in der Humanität der Bedeutung und den Bedeut­
samkeiten des „Ich denke“.125

125 Was die Humanität dieses „Ich“ im „Ich denke“ über das Selbst­
bewußtsein des Funktionszusammenhangs und seine Bedeutungs­
vorgaben hinaus auszeichnet, bleibt freilich offen. Zu der Frage im 
einzelnen: H. Radermacher 1970, 35; Hg. Hoppe 1983, 212 f. sowie 
R. E. Aquila 1979, 201 f.
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Für die Arbeit der Humanisierung aber wird zuletzt 
eine Bestimmung wesentlich, welche Kant im Kon­
zept der „reinen Apperzeption“ vorträgt: „Ich nenne 
die Einheit derselben die transzendentale Einheit des 
Selbstbewußtseins, um die Möglichkeit der Erkennt­
nis a priori aus ihr zu bezeichnen.“126 In der angespro­
chenen „Einheit“ akzentuiert Kant die Übereinstim­
mung, welche das „Ich denke“ fordert, in spezifischer 
Wendung. In ihr zeigt sich - so wird an den anschlie­
ßenden Erläuterungen offenkundig - ein bezeichnen­
der Aspekt des „Selbstbewußtseins“ als Raum rationa­
ler Arbeit:

„Denn die mannigfaltigen Vorstellungen, die in einer gewis­
sen Anschauung gegeben werden, würden nicht insgesamt 
meine Vorstellungen sein, wenn sie nicht insgesamt zu 
einem Selbstbewußtsein gehörten, d. i. als meine Vorstellun­
gen ... müssen sie doch der Bedingung notwendig gemäß 
sein, unter der sie allein in einem allgemeinen Selbstbewußt­
sein zusammenstehen können, weil sie sonst nicht durchgän­
gig mir angehören würden.“127

Der Passus thematisiert die interne Stimmigkeit im 
Zu- und Miteinander der „Vorstellungen“ im Rekurs 
auf deren umfassende Vollzugsdimension, also ihre be­
wußtseinsmäßig binnenräumliche Präsenz. So wen­
det Kants Erläuterung sich von der Übereinstimmung 
der „Vorstellungen“ mit dem „Ich denke“ zu der 
Kompatibilität, welche der jeweiligen „Vorstellung“ 
mit der Mannigfaltigkeit aller eignet - insofern sie alle 

126 KrV B 132, 141 b.
127 KrV B 132 f., 141 bf.
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eben „insgesamt zu einem Selbstbewußtsein“ gehö­
ren, als „Vorstellungen“ nämlich stets schon Momen­
te und Prozeßphasen dieses Vollzugsraums bilden. 
Die konstitutive Zugehörigkeit zum „Selbstbewußt­
sein“ aber garantiert, daß die „Vorstellungen“ „zusam­
menstehen können“: Stimmigkeit, vorgängig ermög­
licht von der „reinen Apperzeption“, deren Selbstvor­
stellung das „Selbstbewußtsein“ in seiner Allgemein­
heit und Identität, darin in seiner „Einheit“ vollzieht 
und vorführt.128 Mit der „Einheit“ des „Selbstbewußt­
seins“ aber begründet die „reine Apperzeption“ nicht 
allein die anfängliche Konformität der „mannigfalti­
gen Vorstellungen“, welche sich als rationale wie als 
human bezogene Homogenität darstellt. Die Signatu­
ren seiner „Einheit“ und Homogenität bestimmen 
darüber hinaus in wegweisendem Sinne das Modell 
dieser Arbeit des „Subjekts“ und ihr Musterbild arbei­
tender Humanisierung. Stimmigkeit und Angegli- 
chenheit aller „Vorstellungen“ nämlich beinhalten: 
Alle fortgehenden Ordnungs- und Präsentationslei­
stungen erfolgen in der bereits gegebenen Homogeni­
tät der formierungsbedürftigen Materialien. Die fort­
gehenden Leistungen geschehen im ganzen in dem 
umfassenden Einheitsraum, den das „Selbstbewußt­
sein“ darbietet, das „Ich denke“ als Vollzugszentrum 
als prinzipiell humane Dimension kennzeichnet - in 
der vorgängigen und umgreifenden „Einheit“ dieses 
Raums vollzieht sich die Arbeit des Bewußtwerdenlas- 
sens als Fortführung und Optimierung einer anfäng- 

128 Dazu auch: Hg. Hoppe, 1983, 210 sowie N. Rothenstreich 
1981, 342.
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lieh schon gegebenen, präsentationsmäßigen Humani­
tät der Materialien. Zugleich aber stellt der Einheits­
raum des „Selbstbewußtseins“ sich als Identitätsraum 
solchen Arbeitens dar: Deren Leistung bewegt sich 
ausschließlich im Raum dieser „Einheit“, ihre Prozes­
se der Ordnung, der Bedeutungsvermittlung, des Be- 
wußtwerdenlassens erfolgen im Binnenbezirk, sie ge­
schehen im Bezug auf die bestehende Konformität 
der „Vorstellungen“ in vorgängig gesicherter Identi­
tät der Leistungsanforderungen.

§106 Arbeit im Weltbezug:
„Idee“ und letztumspannender Horizont

Tritt das „Ich denke“ als Angelpunkt der Arbeit ratio­
naler Präsentation wie als Bezugskern ihrer Humani­
sierung entgegen, so begegnet im „Vernunftbegriff“ 
der „Welt“ die entscheidende Größe für Bewegung, 
Ausgriff und Ausspannung jener Leistung; mit den 
Bestimmungen aber präsentiert der „Vernunftbe­
griff“ einen letztumfassenden Bewegungs- und Ziel­
horizont arbeitender Ordnung. Im „Vernunftbegriff“ 
der „Welt“ steht das zweite der vordem angesproche­
nen Bedingungsverhältnisse zur Debatte; in ihm gelan­
gen Prozeßbedingungen vors Auge, welche einen wei­
terführenden Einblick eröffnen in das Modell dieser 
Arbeit der Rationalität.
Eigenart und Bedeutung des Bedingungsverhältnisses 
zeigen sich bereits in Kants allgemeinen Erläuterun­
gen zu den „Vernunftbegriffen“ als „transzendentaler 
Ideen“. Kant markiert in diesen „Ideen“ - „nicht will­
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kürlich erdichtet, sondern durch die Natur der Ver­
nunft selbst aufgegeben“129 - die apriorischen Bestän­
de, welche im Funktionsganzen der „Vernunft“ über­
haupt, nach „Sinnlichkeit“ und „Verstand“, einen ge­
nuinen Vermögensbereich - eben den der „Vernunft“ 
im engeren Sinne - definieren. In diesen „Ideen“ aber 
präsentiert die „Vernunft“ letztumfassende Gesamt- 
und Horizontvorstellungen, angesiedelt an der Spitze 
jener „Stufenleiter“ aller möglichen Vorstellungsar­
ten:130 Sie vergegenwärtigen in bezug auf die „Synthe­
sis der Anschauungen“ die „Allheit oder ... Totalität 
der Bedingungen zu einem gegebenen Bedingten“.131 
Eine weitere Erklärung expliziert Typik und Aufgabe 
dieser Universalvorstellung und ihrer Präsentation 
einer schlechthinnigen Bedingungsganzheit. Die 
„Ideen“ nämlich „betrachten alle Erfahrungserkennt­
nis als bestimmt durch eine absolute Totalität der Be­
dingungen“.132 So wirken die „Vernunftbegriffe“ in 
dem Sinne als Universal- und Horizontvorstellungen, 
als sie jede „Synthesis der Anschauungen“, ihre je­
weils singuläre Ordnungseinheit, ihr distinktes Bedeu­
tungsmuster, ihren spezifischen Bestimmungs- und 
Bedingungszusammenhang im Totum aller mög­
lichen Bestimmungen und „Bedingungen“ sichten 
und lokalisieren. In ihrer „absolute(n) Totalität“ ver­
gegenwärtigen die „Ideen“ eine eigene „Synthesis“:
„Nun haben es die reinen Begriffe überhaupt mit der synthe­
tischen Einheit der Vorstellungen, Begriffe der reinen Ver­

129 KrV A 327/ B 384, 359.
130 Man vgl. die Aufgliederung KrV A 390/ B 377, 354.
i’> KrV A 322/B 379, 356.
132 KrV A 327/B 384, 359.
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nunft (transzendentale Ideen) aber mit der unbedingten syn­
thetischen Einheit aller Bedingungen überhaupt zu tun.“133 134

Umgreifen die „Ideen“ das schlechthinnige Ganze al­
ler „Bedingungen“ in deren letztumschließender „Ein­
heit“, so folgt die Präsentation der Aufgabe, mit die­
ser „Vernunfteinheit der Erscheinungen“^5* damit 
auch der „absolute(n) Einheit der Reihe der Bedingun­
gen der Erscheinungen“^5 Gesamtzusammenhang 
und Ganzheit aller „Erfahrungserkenntnis“ vorzu­
zeichnen, zu umreißen und zu erinnern. Für Funk­
tion und Präsentationsart der Vorzeichnung aber 
wird ein Merkmal wegweisend, welches die vorge­
führten Charakteristika spezifisch zusammenfaßt, in 
der Bündelung die maßgebende Bedeutung der 
„Ideen“ für die Arbeit der Rationalität enthüllt. Die 
Universalvorstellungen der „Vernunft“

„sind endlich transzendent und übersteigen die Grenze aller 
Erfahrung, in welcher niemals ein Gegenstand vorkommen 
kann, der der transzendentalen Idee adäquat wäre.“136

Die Angaben über Lage und Ausspannung der 
„Ideen“ - in ihrem Umfang noch jenseits selbst der 
„Grenze aller Erfahrung“ - markiert die Uneinholbar- 
keit ihrer „Einheit“. Die Signatur der Unerreichbar­
keit verweist zum einen auf eine spezifische Eigenart 
der „Idee“, entscheidend für ihre Art der Präsenta­
tion, sie fördert zum anderen eine prinzipielle, mehr­

133 KrV A 334/B 391, 365.
134 KrV A 326/B 383, 359.
135 KrV A 334/B 391, 365.
136 KrV A 327/ B 384, 359.
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fach bezeichnende Schranke ans Licht. Vermag kein 
„Gegenstand“ der „transzendentalen Idee“ zu ent­
sprechen, ihren Umfang und ihre Ausspannung ad­
äquat zu erfüllen, so bleibt die Universalvorstellung 
auch und gerade uneinholbar für alle verstandesmäßi­
ge „Synthesis“ und ihre Bestimmung von Gegenständ­
lichkeit: Die Ganzheit, welche der „Vernunftbegriff“ 
präsentiert und umfaßt, umschließt und übersteigt 
alle kategorialen Bestimmungen und Bedingungszu­
sammenhänge wie ihre Topologie der Bedeutungen. 
Der Überstieg aber beinhaltet: Das Totum und die 
„Einheit“, welche die „Ideen“ jeweils vorzeichnen, 
stellen allein reine Projektionen dar - in der „Ver­
nunft“ gegeben und von deren genuinem Vermögen 
vollzogen als pure, alles überholende Entwürfe spezi­
fischer „Totalitäten“ und ihrer letztumfassenden Zu­
sammenhänge. In der alles überholenden Projektion 
aber siedeln die „Ideen“ jenseits der Arbeit rationaler 
Bestimmung und Präsentation, ihrer Möglichkeit und 
ihrer legitimen Reichweite. Lage und Projektionsart 
der „Ideen“ enthüllen daher die unaufhebbare Be­
grenztheit der Arbeit der Zu- und Einordnung, der 
Strukturierung und Lokalisation; mehr noch offen­
bart die Schranke die orientierende und kritische 
Funktion der „Vernunftbegriffe“.
Im Horizont der „Ideen“, vor dem Hintergrund ihrer 
„Einheit“ und in Rücksicht auf die projektierte 
schlechthinnige Ganzheit aller „Erfahrungserkennt­
nis“ erweist sich jedwede kategoriale „Synthesis“ als 
partial, zeigt sich die letztendliche Begrenztheit, Un­
abgeschlossenheit und Ausständigkeit aller unternom­
menen Ordnungs- und Bestimmungsleistungen prä­
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sentierender Arbeit des „Verstandes“. Bedeutung und 
Stellenwert der kritischen Erhellung und Erinnerung 
treten - nicht ausschließlich, doch in eigener Eindring­
lichkeit - an der Projektion entgegen, welche als „In­
begriff aller Erscheinungen“ die „Idee... zu einer tran­
szendentalen Weltwissenschaft“137 bildet: Am „Ver­
nunftbegriff“ der „Welt“ gelangt in exemplarischem 
Sinne zum Aufschein, worauf der Aufweis jener 
Partialität sich richtet. Der Durchblick auf den spezifi­
schen Universalhorizont, den diese „Idee“ ausspannt, 
sucht zu verhindern, unternommene Bestimmungen 
und erreichte Ordnungen für das mundane Ganze 
selbst zu nehmen: Projektion und Erinnerung dieses 
„Vernunftbegriffs“ wollen davor bewahren, erlangte 
Bedeutung und erarbeitete Präsenz als Bedeutung 
und Präsenz von „Welt“ überhaupt zu begreifen. Prin­
zipieller noch gilt die kritisch erhellende Funktion die­
ses „Vernunftbegriffs“ für die Arbeit der Rationalität 
selbst. Die „Idee“ der „Welt“ steht dem Versuch entge­
gen, die Arbeit rationaler Bestimmung und Ordnung 
als Produktion und Formung der letztumfassend 
mundanen „Totalität“ und ihrer „Einheit“ verstehen 
und vollziehen zu können. Die Wendung gegen die 
Absicht, das Ganze selbst in die Arbeit der Erkennt­
nis einzuholen, begegnet erneut in dem „Vernunftbe­
griff“, welcher „die absolute (unbedingte) Einheit des 
denkenden Subjekts“ entwirft. Der „Vernunftbegriff“ 
der „Seele“, dessen „Idee zu einer transzendentalen 
Seelenlehre“138 zeichnen wiederum - analog zur „Tota­

137 KrV A 334/B 391, 365.
138 Ebd.
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lität“ der „Welt“ - ein schlechthinniges Ganzes, näm­
lich als Ganzheit humanen Selbstseinkönnens. Die 
„Idee“ der „Seele“ projektiert die bestimmungs- und 
bedeutungsmäßige Uneinholbarkeit und Unumgreif­
barkeit des „denkenden Subjekts“, sie bezeugt die Un­
möglichkeit, dessen „Einheit“ und Humanität in der 
Arbeit partikulären Ordnens angemessen und gültig 
erfassen zu können.
Insgesamt genommen, bestimmen die „Idee“ der 
„Welt“ wie die „Idee“ der „Seele“ das Modell solcher 
Arbeit der Rationalität in wegweisendem Sinne. Bei­
de „Ideen“ stellen der Bewegung ordnender, bedeu­
tungsvermittelnder und präsentierender Arbeit die 
Uneinholbarkeit des Ganzen - sei’s der „Welt“, sei’s 
des Menschen - entgegen; beide „Ideen“ negieren die 
Möglichkeit, es könne das Ganze als „Gegenstand“ 
von Arbeit umgriffen und formiert, in ihrer Leistung 
erstellt werden. So bestimmen nicht zuletzt die „Ver­
nunftbegriffe“ in ihrem Aufweis von Partikularität 
und Reichweite arbeitender Ordnung und Präsenta­
tion die Paradigmatik dieser Konzeption: Ihre Be­
gründung und Modellierung umschließt ineins Gren­
zen solchen Arbeitens, sie liniert in den „Ideen“ mehr 
noch die Einbettung ihrer Anstrengung in umgreifen­
de Horizonte. Im Aufweis der Endlichkeit rationaler 
Arbeit wie als Instanzen kritischer Begrenzung bezeu­
gen die „Vernunftbegriffe“ indessen eine bemerkens­
werte Ambivalenz - sie eben wird in maßgebender 
Weise aufschlußreich für die Typik ihrer Begrenzung, 
Bindung und Orientierung.
Die Mehrdeutigkeit gelangt an einer weiteren Aufga­
be zum Vorschein, welche Kant - verbunden mit be­
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reits gesichteten Funktionen - den „Vernunftbegrif­
fen“ zuschreibt. Die „Ideen“ projizieren nicht allein 
Universalhorizonte, sie zeichnen nicht nur Schranken 
vor. In und mit ihnen

„bezieht sich ... die Vernunft ... auf den Verstandesge­
brauch ... um ihm die Richtung auf eine gewisse Einheit vor­
zuschreiben, von der der Verstand keinen Begriff hat, und 
die darauf hinausgeht, alle Verstandeshandlungen, in Anse­
hung eines jeden Gegenstandes, in ein absolutes Ganzes zu­
sammenzufassen.“139

Die Aussagen vergegenwärtigen die Funktion, wel­
che den „Ideen“ im Prozeßganzen und Vermögenszu­
sammenhang von „Vernunft“ überhaupt zukommt. 
In der Hinsicht thematisiert der Passus zunächst die 
öffnende, erschließende, regulierende und orientieren­
de Bedeutung der „Vernunftbegriffe“. Beziehen näm­
lich die „Verstandeshandlungen“ sich auf jeweils parti­
kuläre Bedeutungs- und Ordnungseinheiten, so folgt 
die Projektion letztumspannender Universalhorizon­
te dem Ziel, die Leistungen des „Verstandes“ auf de­
ren umgreifendes Ganzes auszurichten. Umgekehrt 
ermöglicht der eröffnete Aus- und Durchblick auf die 
jeweilige Ganzheit, die „Verstandeshandlungen“ als 
Leistungen zu begreifen und zu vollziehen, welche 
sich insgesamt in letztumfassenden Einheiten bewe­
gen, ihrerseits also - in der Erschließung mundaner 
wie psychischer „Erscheinungen“ - einen prozedura­
len Zusammenhang zu bilden haben. Der eigene Be­
zug rationalen Arbeitens auf dem eröffneten Horizon­

1  KrV A 326 f./B 383 f., 359.39
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te, also „den Verstand in die Richtung zu bringen“, be­
inhaltet indessen zugleich, daß „sein Gebrauch“ sich 
„aufs äußerste erweitert“.140 Die Aussage notiert die 
mobilisierende Funktion und Wirkung der „Ideen“, 
ineins verweisen die Formulierungen auf die Ambiva­
lenz, welche den „Vernunftbegriffen“ in ihrem Inein­
ander von Bindung und Öffnung, Begrenzung und 
Uneinholbarkeit innewohnt. Kant selbst sichtet die 
„äußerste“ Erweiterung als Bewegung, welche der 
Möglichkeit von Fehlläufen unterliegt. Ihr gültiger 
und angemessener Vorgang bedarf der Sicherung und 
distinkter Leitung - sie untersteht einem eigenen 
„Grundsatz der reinen Vernunft“:

„Er ist ... kein Prinzipium der Möglichkeit der Erfahrung 
und der empirischen Erkenntnis der Gegenstände der Sin­
ne, mithin kein Grundsatz des Verstandes; denn jede Erfah­
rung ist in ihren Grenzen (der gegebenen Anschauung ge­
mäß) eingeschlossen, auch kein konstitutives Prinzip der 
Vernunft, den Begriff der Sinnenwelt über alle mögliche Er­
fahrung zu erweitern, sondern ein Grundsatz der größtmög­
lichen Fortsetzung und Erweiterung der Erfahrung, nach 
welchem keine empirische Grenze für absolute Grenze gel­
ten muß“.141

Kants Ausführungen bestimmen Position, Regulie­
rungsart und Bezug des „Grundsatzes“, sie klären 
Eigenart und Bewegungsform legitimer Erweiterung. 
Der Passus expliziert das „Prinzipium“ als „Grund­
satz der Vernunft“, darin als „regulatives Prinzip“,142 

140 KrV A 323/ B 380, 357.
141 KrV A 509/B 537, 505.
142 Ebd.
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dem keinerlei sinnlichkeitsbezogen strukturierende, 
also „konstitutive“ Funktion eignet. Ort, Verfahrens­
art und Status des „Prinzipiums“ als „Grundsatz der 
reinen Vernunft“ ermöglichen die adäquate Leitung 
der Erweiterung - angemessen nämlich an Eigenart 
und Status der „Ideen“ als universal umgreifender Pro­
jektionen. So scheidet mit Position und Regulierungs­
art dieses „Prinzipiums“ aus, „den Begriff der Sinnen­
welt über alle mögliche Erfahrung“ hinauszuführen. 
Der „Grundsatz“ zeichnet vielmehr vor, wie und in 
welcher Weise „Erfahrungserkenntnis“ und Arbeit 
der Rationalität den Universalhorizont der „Welt“ 
und deren „Einheit“ zu durchlaufen und zu durchmes­
sen haben: Das „Prinzipium“ fungiert als „Grundsatz 
der größtmöglichen Fortsetzung und Erweiterung 
der Erfahrung“, es fordert und dirigiert den Fortgang 
der Bestimmungs- und Strukturierungsleistungen im 
Binnenraum der Universalhorizonte. Die Ausrich­
tung und Bewegungsforderung antwortet auf die 
Partialität aller geleisteten Erkenntnis und die Unab­
geschlossenheit aller Arbeit der Präsentation. Zu­
gleich wehrt die Bewegungsanweisung ab, „bei einem 
Schlechthinunbedingten stehen zu bleiben“143 - im 
Binnenfeld partialer Ordnung also endgültige und un­
bedingte, letzte und umgreifende Bestimmungen tref­
fen zu wollen. Für den „Grundsatz“ steht freilich glei­
chermaßen zu beachten, in welchen Verfahrenswei­
sen, mit welchen Voraussetzungen und unter welchen 
Zielen die „größtmögliche Fortsetzung“ der „Erfah­
rung“ geschieht. In der Rücksicht betrachtet, mobili­
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sieren die „Ideen“, fordert und leitet das „Prinzipi- 
um“ den unablässigen Fortgang der Bestimmung und 
Strukturierung - bewegt der „Grundsatz“ den unab­
schließbaren Fortlauf der Arbeit rationaler Präsenta­
tion. Mit dem Zusammenhang aber wird zum einen 
entscheidend, daß die „Erweiterung“ eben und über­
haupt in der Form jener Arbeit erfolgt, ineins und 
zum anderen die „größtmögliche Fortsetzung“ den 
unablässigen Fortgang gerade dieser Leistung be­
wegt. Anders gewendet, rücken Prozeß und Lei­
stungsgestalt dieser Arbeit die geforderte „Erweite­
rung der Erfahrung“ in ein neues Licht, gelangt am 
Ende eine bezeichnende Signatur dieser Konzeption 
von Arbeit im ganzen zum Vorschein.
Im Modell dieser Arbeit erfolgen „Erweiterung“ und 
„Fortsetzung“ in Formierungsleistungen, welche die 
sich darbietenden Mannigfaltigkeiten in apriorischen 
Ordnungseinheiten bestimmen. Für den Durchgriff 
in den Binnenraum projizierter „Welt“ sind zwei Cha­
rakteristika dieser Verfahrensweisen von Bedeutung. 
Fortgang und „Erweiterung“ der „Erfahrung“ näm­
lich geschehen mit der Apriorizität der leitenden Ord­
nungsgestalten in deren apriorisch fundierter Identi­
tät und Kontinuität: Die „größtmögliche Fortset­
zung“ verläuft - was immer an „Anschauung“ sich ge­
ben mag im fortschreitend durchmessenen Projek­
tionsraum von „Welt“ - in Identität und Kontinuität 
der Zu- und Einordnung in die apriorisch situierte, un­
verrückbare Topologie der Bedeutungen. Die Lei­
stungen erweisen Fortgang und „Erweiterung“ sol­
cher „Erfahrung“ als Prozeß unentwegt weitergehen­
den Bewußtwerdenlassens - unternommen in der 
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Identität der Bedeutungen, bezogen auf die Identität 
des „Ich denke“ und den Identitätsraum seines 
„Selbstbewußtseins“: Bewußtwerdenlassen, worin 
die „Erweiterung“ zuletzt sich darstellt als Bewegung 
unaufhörlich vorandringender Angleichung an „Ver­
nunft“ und deren genuine Humanität. So tritt, einge­
zeichnet ins Modell rationaler Arbeit, mit den 
„Ideen“, gleichermaßen mit dem „Ich denke“ als Be­
zugspol und Vollzugskern der Leistungen, das Mu­
sterbild universal gerichteter Humanisierung entge­
gen. Näherhin und abschließend betrachtet, enthüllt 
diese Arbeit sich im Bedingungsverhältnis zu den 
„Ideen“ als Prozeß, welcher im weitestgehenden Vor­
lauf und Ausgriff den Projektionsraum der „Welt“ 
aufzuschließen und zu formieren sucht - darauf ausge­
richtet, diesen Binnenraum in der Humanität verliehe­
ner Bedeutungen zu bestimmen und zu füllen, zu­
gleich zu präsentieren und einzuholen in die Bedeu­
tungen solcher Humanität.

§107 „Blendwerke“: Produktion von Irrealität 
und Arbeit des „Scheins“

Mit den „Ideen“ begegnet der umfassendste Typus 
von „Einheit“ in der Sequenz der Einheitsformatio­
nen, welche - von der „Einbildungskraft“ über die 
„transzendentale Synthesis“ zur „transzendentalen 
Apperzeption“ - den Funktionszusammenhang von 
„Vernunft“ überhaupt kennzeichnen. In der Abfolge 
der Einheitsformationen kulminieren am Ende in den 
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„Ideen“ Bedeutungs-, Positions- und Erschließungs­
anspruch der „Vernunft“ im ganzen, zeigt deren be­
sondere Lage sich zugleich in vorangetriebener Deut­
lichkeit. Mit den „Ideen“ entfaltet die „Vernunft“ in 
sich die Universalprojektionen, welche - so im „Ver­
nunftbegriff“ der „Welt“ - ihrer Bewegung die umfas­
sende Ganzheit selbst noch vorzeichnen und in ver­
nunftbestimmter Identität vorgeben. In der Rück­
sicht bieten die „Vernunftbegriffe“ die entschiedenste 
Antwort auf die insulare Lage der „Vernunft“ im gan­
zen, in ihr auf die Notwendigkeit und den Anspruch, 
welche das Gesamtgefüge der Einheitsformationen 
durchziehen: In begrenzter wie zentraler Position 
Wirklichkeit gegenwärtig werden zu lassen, präsen­
tiert in durchlaufend humanen, vernunftgegründeten 
Bezügen - und dies in dem „größtmöglichen“ Aus­
griff, welchen die „Idee“ der „Welt“ eröffnet. Nicht 
minder prägnant erweist die „Idee“ der „Welt“ in 
ihrer Projektion der letztumfassenden Ganzheit mun- 
danen Erscheinenkönnens die einzigartige Achsenstel­
lung dieser „Vernunft“: Deren Leistungsgefüge wirkt 
im selbsteigen vorgezeichneten Ganzen als Vollzugs­
ort und Beziehungszentrum allen mundanen Erschei­
nenlassens schlechthin. So demonstriert diese „Idee“ 
Ausmaß und Ausspannung der prinzipiellen Aufgabe 
der „Vernunft“ im ganzen: Präsenz überhaupt zu er­
möglichen, wie sie ihrem Funktionszusammenhang 
erlangbar ist, wie sie zugleich erreicht werden kann 
und soll, adäquat zu ihrer entfalteten Verfahrenspo­
tenz, angemessen gewonnen und anerkennbar sich 
darbietend in ihren geklärten, gültig vollzogenen 
Funktionsstrukturen - unter den Vorgaben aber Prä­
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senz überhaupt zu leisten und zu garantieren in mun- 
daner Reichweite und Ausstreckung.
In Rücksicht auf Aufgabe, Position und Anspruch 
dieser „Vernunft“ zeigt sich die volle Bedeutung der 
Möglichkeit, welche Kant in ihr sichtet und mit 
ihrem Funktionsgefüge verbindet: In ihrem Vorge­
hen mangelhaft verfahren und die adäquaten Voll­
zugsformen mißachten zu können. Die Möglichkeit 
solcher Mängel stand bereits mit dem „Prinzipium“ 
der „reinen Vernunft“ und dessen Funktion vor dem 
Blick; eine analoge Diagnose begegnet in der Anwei­
sung, es hätte ein „Vernunftschluß nicht auf Anschau­
ungen“ zu gehen.144 Auch die Anweisung argumen­
tiert aus der Gefahr eines fehlgehenden Anwendungs­
bezugs der angesprochenen „Synthesis“, bedingt 
durch die fehlende Differenzierung der jeweiligen 
Einheitsformen: „Vernunfteinheit ist ... nicht Ein­
heit einer möglichen Erfahrung, sondern von dieser, 
als der Verstandeseinheit, wesentlich unterschie­
den.“145 Für Mißachtung und Verfehlung von Funk- 
tions- und Bezugsart wird indessen maßgebend, wie 
Kant sodann deren Konsequenzen faßt, bestimmt 
und expliziert. Die defizitären Verfahrensweisen ver­
hindern nicht allein die angestrebte Erkenntnis. Im 
Kontext der „Vernunft“ und ihrer Leistungsforderun­
gen betrachtet, offenbart sich die mehrfach bezeich­
nende, weit- und tiefgreifende Negativität der Fol­
gen. Die Verfehlung bedingt, daß die „Vernunft“ im 

144 KrV A 306/ B 363, 344.
KrV A 307/ B 363, 344.
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ganzen „sich in Wahn und Blendwerke verirrt“.146 
Für die Diagnose scheint vorab bemerkenswert: Sie 
sichtet die Folgen prozeduraler Mängel als „Wahn“, 
sie faßt die Resultate verfahrens-und leistungsmäßi­
ger Verfehlung als „Blendwerke“, von dieser „Ver­
nunft“ selbst erzeugt und errichtet als bindungsmäch­
tige Fiktionen. Lokalisiert Kant die „Vernunft“ in 
ihrer Rationalität als Ursprungsort von realitätsflüch­
tigem „Schein“147 und realitätsloser „Illusion“,148 so 
diagnostizieren die Charakteristika den verfahrens­
mäßigen Fehllauf als Selbstverblendung dieser „Ver­
nunft“. Darüber hinaus aber verweist die Diagnose 
auf die Möglichkeit eines Entwicklungs- und Entdek- 
kungsverlusts ihres Funktionszusammenhangs, also 
des fallweisen Rückschritts hinter das erreichte Be­
wußtsein der Leistungsmöglichkeiten; zugleich stellt 
die Diagnose die Möglichkeit ausständiger Entwick­
lung und des unvollständig gewonnenen Bewußt­
seins ihrer Funktionspotenz in Rechnung. Vor dem 
Hintergrund solcher Gesamtzustände läuft Kants 
Analyse der Verfahrensmängel zurück in eine Her­
kunftserörterung der möglichen Fiktionalität von 
„Vernunft“, ihres Leistungs- und Arbeitscharakters. 
„Wahn“, „Illusion“, „Schein“ und „Blendwerke“ 
sichtet Kant freilich nicht allein im verfehlten Bezug 
von „Ideen“. Kants Diagnosen gelten vielmehr der 
vollen Möglichkeitsbreite solcher Fehlläufe, ihrer 
Herkunft und ihrer Entstehungsbedingungen; mit de­

146 KrV A 238/B 297, 289.
147 So in der Kennzeichnung der „Dialektik“ als „Logik des 
Scheins“: KrV A 293/ B 349, 334.
148 KrV A 297/ B 353, 337.
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ren Erörterung steht das Prozeßganze in spezifischer 
Durchsicht zur Debatte. Der Durchblick erbringt 
eine eigene Gesamtdarstellung des Vollzugsgefüges 
dieser „Vernunft“ überhaupt in spezifischer Differen­
zierung ihrer Leistungsstrukturen und ihres Lei­
stungszusammenhangs. Das entfaltete Panorama 
rückt nicht nur maßgebende Signaturen ihres Prozeß­
modells vors Auge. Vor der Folie des aufgefächerten 
Leistungsgefüges, wie das Funktionspanorama es en­
trollt, gelangt in umrissen deutlichen Konturen zum 
Vorschein, was „Wahn und Blendwerke“ darstellen 
und präsentieren. Anders gewendet, enthüllt sich im 
Fokus von „Schein“ und „Illusion“, welche Verlaufs­
und Verkehrungsmöglichkeiten rationaler Arbeit die­
ses Modell in Rechnung stellt, was jene Konsequen­
zen also bezeugen für deren Konzeption als Leistung 
von Präsenz in mundaner Ausspannung.
Die maßgebende, in ihrer Gestalt und ihren Gesamt­
bezügen exemplarisch aufschlußreiche Möglichkeit 
des Fehllaufs situiert Kant im Zueinander von „Ver­
stand“ und „Sinnlichkeit“. Die Mikrologie des Vor­
gangs entziffert die Eigenart der Folgen, mehr noch 
entfaltet die Explikation der Bedingungen und Bestim­
mungsverhältnisse ein eigenes Bild disfunktional ra­
tionaler Arbeit. Die Analyse setzt an bei der Vor­
schrift, daß

„also der Verstand von allen seinen Grundsätzen a priori, ja 
von allen seinen Begriffen keinen anderen als empirischen, 
niemals aber einen transzendentalen Gebrauch machen kön­
ne.“149

149 KrV A 238/ B 297, 289.
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Die Anweisung, welche „in wichtige Folgen hinaus­
sieht“,150 gibt in ihrer Verwendungsregel eine Funk- 
tions- und Bezugsbestimmung verstandeseigener 
„Grundsätze“ und „Begriffe“. Die anschließende Er­
klärung vergegenwärtigt Bezugs- und Anwendungs­
feld im Rekurs auf die Fundamentalunterscheidung, 
welche das Leistungsganze von „Vernunft“ über­
haupt prägt:

„Der transzendentale Gebrauch eines Begriffs in irgendei­
nem Grundsätze ist dieser: daß er auf Dinge überhaupt und 
an sich selbst, der empirische aber, wenn er bloß auf Erschei­
nungen, d. i. Gegenstände einer möglichen Erfahrung, bezo­
gen wird.“151

Im Bezug auf „Dinge überhaupt und an sich“ über­
schreitet der „transzendentale Gebrauch“ die unüber­
holbare Grenze dieser „Vernunft“ im ganzen, darin 
die Prinzipialdifferenz jener „Einteilung der Gegen­
stände in Phaenomena und Noumena, und der Welt in 
eine Sinnen- und Verstandeswelt“.152 Der „transzen­
dentale Gebrauch“ mißachtet in seinem Überschritt 
und seinem Bezug auf „Noumena“ die unaufhebbare 
Verwiesenheit aller begrifflichen Bestimmungslei­
stung „auf empirische Anschauungen, d. i. auf data 
zur möglichen Erfahrung“.153 Der Über- und Ausgriff 
verkennt die legitime Funktionsweise solcher „Begrif­
fe“, nämlich deren Beziehung auf „Erscheinungen“ 

150 Ebd.

151 KrV A 238 f./B 298, 289.
152 KrV A 255/B 311, 305.
153 KrV A 239/B 298, 290.
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als einzig gültiger Bezugsart. So bedingt der Über­
schritt den Funktionsverlust der „Begriffe“ selbst:

„Der bloß transzendentale Gebrauch also der Kategorien 
ist in der Tat gar kein Gebrauch, und hat keinen bestimm­
ten, oder auch nur der Form nach, bestimmbaren Gegen­
stand“.154

Vollzogen in der Leistungsart anschauungsbezogener 
„Synthesis“ und unter dem Ziel gegenständlich be­
stimmender Erkenntnis, richtet die „transzendenta­
le“ Verwendungsart sich auf Unbestimmbares, das 
„nur unter dem Namen eines unbekannten Etwas zu 
denken“,155 nicht aber im Sinne sinnlich gegebener Ma­
terialität zu identifizieren ist. In der Ausrichtung auf 
„Dinge überhaupt und an sich“ verfällt die „transzen­
dentale“ Verwendung dem Anschein, erzeugt sie 
selbst den Schein, auf zugänglich sich Darbietendes 
zu zielen. In dem Bezug auf Unerreichbares, seiner 
verschleierten Materiallosigkeit verläuft dieser „Ge­
brauch“ -„in der Tat gar kein Gebrauch“ - als illusio­
näre und illusionierende Prozedur. Für den fiktiven 
Charakter der Bewegung jenseits der „data zur mögli­
chen Erfahrung“ aber wird ineins wegweisend: Im 
Verhältnis zu den „Noumena“ richtet der „transzen­
dentale Gebrauch“ sich auf eine Vorgabe, welcher 
Kant eine spezifische Legitimität zuschreibt - der

„Begriff eines Noumenon, d. i. eines Dinges, welches gar 
nicht Gegenstand der Sinne, sondern als Ding an sich selbst, 

154 KrV A 247/B 304, 297.
155 KrV A 256/B 312,306.
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(lediglich durch den reinen Verstand) gedacht werden soll, 
ist gar nicht widersprechend".156

Kant weist das „Noumenon“ als eigene Konzeption 
des „Verstandes“ aus; in der Herkunft findet die Vor­
gabe sich - „gar nicht widersprechend“ - in eigener 
Übereinstimmung mit dem Funktionszusammen­
hang von „Vernunft“ überhaupt. Es erfüllt, bleibt sei­
ne Konzeptionsart adäquat im Blick, eine distinkte 
Aufgabe im Leistungsganzen von Erkenntnis. Aus 
der Aufgabe erschließt sich ein spezifisch durchlaufen­
der Einblick in das Funktionsgefüge des Leistungszu­
sammenhangs; die Einsicht erlaubt, den illusionären 
und illusionierenden Charakter „transzendentalen 
Gebrauchs“ zu entziffern. Es

„ist dieser Begriff notwendig, um die sinnliche Anschauung 
nicht bis über die Dinge selbst auszudehnen, und also, um 
die objektive Gültigkeit der sinnlichen Erkenntnis einzu­
schränken".157 158

Wirkt „dieser Begriff“ als Statthalter für vernunftvor­
gängig unerreichbares Wirklichsein, so folgt er ineins 
der Aufgabe, die unüberschreitbare Schranke von 
„Vernunft“ im ganzen, mit ihr die Herkunft aller 
„sinnliche(n) Anschauung“ zu erinnern. Als „Grenz­
begriff“^ verweist die Konzeption im Gegenzug auf 
den Status der „data“ als Rezeptionsfolgen der „Sinn­
lichkeit“, sie dokumentiert die unaufhebbare Be­
schränkung, welche sich aus der Herkunft für den Re­

156 KrV A 254/B 310, 304.
157 Ebd.

158 KrV A 255/B 310, 305.
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präsentationscharakter aller „Erscheinung“ ergibt.159 
Der Verweis auf den vermögensbedingten Ursprung 
der „sinnliche(n) Anschauung“ wendet sich gegen 
eine doppelte Verwechslung. Zum einen wehrt der 
Verweis ab, den Bezug zu „Erscheinungen“ als Ver­
hältnis zu „Dingen überhaupt und an sich selbst“ zu 
nehmen; zum anderen folgt die Erinnerung dem Ziel, 
„die Anmaßung der Sinnlichkeit einzuschränken“,160 
also den Bezug zu „Noumenalem“ als Verhältnis zu 
Sinnlichem zu begreifen - am Ende als Bezug zu Re­
zeptionsfolgen aufzufassen, worin „Noumenales“ 
sich genuin repräsentiere. Verweis und Erinnerung 
des „Grenzbegriffs“, „lediglich durch den Verstand“, 
distant zu allen sinnlichen Gegebenheiten „gedacht“, 
rufen, insgesamt genommen, die basale und unersetz­
bare Bedeutung der „Sinnlichkeit“ ins Bewußtsein, 
mit ihr deren Stellenwert im Leistungszusammen­
hang aller Vermögen der „Vernunft“.
In Konzeptionsweise, Aufgabe und funktionaler Ver­
spannung zeigt sich die mehrseitige Bedeutung des 
„Noumenalen“ für die Eigenart illusionären und illu- 
sionierenden Fehllaufs. Dessen fiktive Prozedur ent­
hüllt sich zunächst als Vorgang, welcher den Status 
des „Noumenalen“ verkennt, darin Verflechtung der 
Vermögen und Funktionszusammenhang von „Ver­
nunft“ überhaupt außer acht läßt. Aufweis und Loka­
lisation solcher Fiktionalität aber rücken - anders ge­
wendet - eine zentrale Signatur der „Vernunft“ im 

159 Zur Erörterung des Problemkreises „Phänomenalität“ -„Nou- 
menalität“ vgl. im weiteren: E Delekat 1966, 151-156.
160 KrV A 255/ B 311, 305.
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ganzen in besonderer Akzentuierung vor den Blick. 
Kants Diagnose illusionärer und illusionierender Ver­
laufsmöglichkeiten expliziert in ihrer Blickbahn Lei­
stungsaufgabe und Leistungstypik von „Vernunft“ 
überhaupt, in ihren Prozeduren nämlich auf sinnliche 
Materialität gehen, auf die Bestimmung und Ordnung 
solcher „Stoffe“ zielen zu müssen - also prinzipiell in 
Ausrichtung und Prozeßgestalt materialbezogener 
und materialbewältigender Arbeit zu verfahren. Kor­
relativ profilieren die Konzeption des „Noumenalen“ 
wie die disfunktional fiktiven Verfahrensweisen die 
spannungsreiche Gesamtposition der „Vernunft“ im 
ganzen: In ihrer Zentralität verflochten in Unzugäng­
liches, welches sich einzig in den Rezeptionsfolgen 
der „Sinnlichkeit“ meldet, gleichermaßen verwiesen 
auf dessen Unerreichbarkeit, bekundet und beleuch­
tet der „Grenzbegriff“ die Verspannung, um sie offen­
zuhalten, der Tendenz zu wehren, in Uneinholbares 
auszugreifen - Ausgriffe, worin die „Vernunft“ illusio­
näre Verhältnisse zur mundanen Wirklichkeit aus­
spannt, gleichermaßen ihre Lage verschleiert. Unter 
den Hinsichten rücken „transzendentaler Ge­
brauch“, Verfehlung und Verlust von Funktionsmög­
lichkeiten als spezifisch bestimmte Selbstverblendung 
von „Vernunft“ überhaupt vors Auge: Die Selbstillu- 
sionierung gelangt insgesamt und im Grunde als Ge­
schehen zutage, worin die Arbeit solcher „Vernunft“ 
selbst in stofflos leeren Bezügen fehlläuft, in der Bewe­
gung ihre Arbeitsgestalt verkehrt, ihr Arbeitsziel ver­
stellt, ihren Arbeitscharakter verliert und auflöst - am 
Ende Möglichkeit und Aufgabe authentischen Ver­
nünftigseinkönnens verflüchtigt.
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§108 „ Topik “ und Arbeit des „ Scheins
Scheiternde Humanisierung

Selbstverblendung und Verschleierung der „Ver­
nunft“ demonstrieren die Notwendigkeit, ein eigenes 
Bewußtsein des „Noumenalen“, seiner Konzeptions­
art und seiner Funktionsweise zu gewinnen. Kant ent­
gegnet dem Explikations- und Sicherungsbedürfnis 
einer gültigen Verwendung des „Grenzbegriffs“ in 
einer bezeichnend gerichteten, umgreifenden Refle­
xion; in deren Rückgang auf das Leistungsganze von 
„Vernunft“ läßt sich abschließend entziffern, was 
Fehllauf und Verkehrung der Arbeit in jener Selbstillu- 
sionierung, ihrem „Wahn“ und ihren „Blendwerken“ 
in sich tragen. So Kant am Beginn der „Anmerkung 
zur Amphibolie der transzendentalen Reflexionsbe­
griffe“:

„Man erlaube mir, die Stelle, welche wir einem Begriffe ent­
weder in der Sinnlichkeit oder im reinen Verstände erteilen, 
den transzendentalen Ort zu nennen. Auf solche Weise 
wäre die Beurteilung dieser Stelle, die jedem Begriffe nach 
Verschiedenheit seines Gebrauchs zukommt, und die An­
weisung nach Regeln, diesen Ort allen Begriffen zu bestim­
men, die transzendentale Topik', eine Lehre, die vor Erschlei­
chungen des reinen Verstandes und daraus entspringenden 
Blendwerken gründlich bewahren würde, indem es jeder­
zeit unterschiede, welcher Erkenntniskraft die Begriffe ange­
hörten.“161

In der leitenden Absicht, „Erschleichungen“ und 
„daraus entspringenden Blendwerken“ vorzubauen, 
bündelt der Passus die bislang gesichteten Linien in 

161 KrV A 268/B 324, 315.
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einer spezifisch gezeichneten Darstellung bekannter 
Prozeßdimensionen von „Vernunft“ überhaupt. Vor­
ab betrachtet, entwickelt die Reflexion das Entdek- 
kungs- und Sicherungsverfahren für den gültigen Voll­
zug der Funktionsweisen; die Prozeduren solcher Klä­
rung faßt Kant als vermögensbezogene Ortsbestim­
mung der „Begriffe“. Für das Programm wie die ge­
wählte Durchsicht wird entscheidend: Die abschlie­
ßende Anweisung, es hätten Klärung und Sicherung 
sich der jeweiligen „Erkenntniskraft“ zuzuwenden, 
richtet sich auf die „Verschiedenheit“ des „Ge­
brauchs“; in der Bahnlinie fordert Kant - in unüber­
sehbarem Rückgriff auf „Kategorien“ und „Noume- 
na“ - die jeweils angemessenen Vollzugs- und Anwen­
dungsbereiche zuzuordnen. So stehen „Sinnlichkeit“ 
und „Verstand“ als Funktionsräume zur Debatte, wor­
in die „Begriffe“ - erfolgt die Korrelation adäquat - 
die ihnen jeweils zueigene Verfahrensmöglichkeit gül­
tig wirken lassen können und dürfen. Anders gewen­
det, erschließen und kontrollieren Ortsbestimmung 
und „Beurteilung“ der „Stelle“, die „jedem Begriffe 
nach Verschiedenheit seines Gebrauchs zukommt“, 
die Angemessenheit der Verfahren im Aufweis der 
funktionsadäquaten Bezugs- und Zieldimension. In 
Rücksicht auf die „Vernunft“ im ganzen vergegenwär­
tigt daher die „transzendentale Topik“ den Grundriß 
ihrer Leistungs- und Funktionsmöglichkeiten - vorge­
führt als Topologie der Vollzugs- und Anwendungs­
felder.162 Umgrenzt der Grundriß die Bereiche, inner­

162 Zur Eigenart der Kantischen „Topik“ siehe auch: A. Lamacchia 
1974, 113-139.
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halb derer die „Begriffe“ allein sich bewegen und wir­
ken dürfen, so gelangt an den „Begriffen“ der „Sinn­
lichkeit“ ein weiterer Gesamtaspekt der „transzenden­
talen Topik“ vors Auge. Für die letztgenannten „Be­
griffe“ nämlich steht zudem das Verhältnis von „Sinn­
lichkeit“ und „Verstand“ zu beachten, wie Kant es 
schon in der „Idee einer transzendentalen Logik“ an­
führt:

„Beide Vermögen, oder Fähigkeiten, können auch ihre 
Funktionen nicht vertauschen ... Nur dadurch, daß sie sich 
vereinigen, kann Erkenntnis entspringen.“163

Die Erklärung differenziert „Sinnlichkeit“ und „Ver­
stand“ nach der Typik der unübertragbar eigenen Auf­
gaben, welche die „Vermögen“, begründet in ihrer ge­
nuinen Funktionspotenz und Prozeßweise, im Gan­
zen der Erkenntnis erfüllen. Mit der Differenzierung 
aber expliziert Kant, was sodann an den „Begriffen“ 
der „Sinnlichkeit“, eingezeichnet in die „transzenden­
tale Topik“, in eigener Linierung zutage tritt. Die ange­
führte Erklärung thematisiert in ihrer Unterscheidung 
die Kooperation der „Vermögen“: Kooperation, wel­
che Kant in den „Begriffen“ der „Sinnlichkeit“, darin 
der grundlegenden Ausrichtung der „Kategorien“ an­
siedelt, um sie im Grundriß der Zielfelder, seiner Auf­
gliederung der möglichen Verfahrensbereiche zu posi­
tionieren - präzis lokalisiert im Leistungsganzen von 
„Vernunft“ überhaupt, konturgenau unterschieden 
von deren andersgearteten Funktionsbezügen (so je­

163 KrV A 51/B 75, 95.
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nem der „Noumena“ und ihrer strikten Einschrän­
kung auf die Region des „reinen Verstandes“). Unter 
der Hinsicht, daß „Fähigkeiten ... sich vereinigen“, 
bietet der Grundriß der Zielfelder ein Gesamtbild der 
notwendigen und gültigen Funktionsverflechtung 
und Funktionszusammenhänge - die „transzendenta­
le Topik“ erinnert, regelt und sichert die legitimen Ver­
fahrensbezüge, sie projektiert zugleich die angemesse­
ne Konnexion und Kooperation der Funktionsmög­
lichkeiten im Leistungsganzen des Prozeßgefüges und 
seiner einzelnen „Vermögen“.
Die fundamentale und mehrfache Bedeutung der 
„transzendentalen Topik“ erschließt sich freilich erst 
mit dem Durchblick auf die Prozesse, ihre Leistungs­
struktur und ihre Zielbestimmungen, welche der 
Grundriß in seiner Absicht gliedert. In der Durch­
sicht stellt die „Topik“ sich dar als Richtungs- und 
Ordnungspanorama rationaler Arbeit: Der Grundriß 
der Vollzugspositionen, der Bezugsrichtungen und 
Anwendungsfelder bestimmt zunächst im Funktions­
ganzen von „Vernunft“ überhaupt den Bereich, wor­
auf Arbeit zu gehen hat, er konturiert die Region, wel­
che ihre Leistung der „Synthesis“ fordert, er definiert 
den Umkreis, worin allein ihr Prozeß der Bestim­
mung, Ordnung und Präsentation gültig unternom­
men werden darf. Im Zueinander und der Koopera­
tion von „Sinnlichkeit“ und „Verstand“ aber liniert 
die „Topik“ die Bereiche und Funktionsverhältnisse, 
woraus allein „Erkenntnis entspringen“ kann: Das 
Richtungs- und Ordnungspanorama hebt im Lei­
stungsganzen von „Vernunft“ überhaupt die Prozeß­
felder und Prozeßzusammenhänge hervor, worin die 
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Arbeit rationaler Vergegenwärtigung geschehen, Prä­
senz in begründetem Sinne erreicht, der einzig mög­
liche Bezug zu mundanen Gegebenheiten ausge­
spannt werden darf. Das maßgebende Gewicht der 
„transzendentalen Topik“ gründet freilich nicht nur 
in deren Gesamtbestimmung, den Prozeß rationalen 
Arbeitens zu leiten und zu sichern, es resultiert nicht 
allein aus der Gesamtaufgabe, in ihrem Grundriß Prä­
senz als Präsenz der Leistung zu positionieren, 
Eigenart und Präsentationsweise möglichen Gegen­
wärtigseinkönnens aus dem Panorama der Prozeßfel­
der und Prozeßzusammenhänge begreifbar werden 
zu lassen. Der Gesamtbestimmung der „Topik“, den 
mit ihr eröffneten Möglichkeiten der Einsicht korre­
spondiert deren kritisch diagnostische Valenz: Das 
Ordnungs- und Richtungspanorama markiert glei­
chermaßen die Bereiche und Verfahrensbezüge, wor­
in der „Gebrauch“ der „Begriffe“ allein „also bloßes 
Spiel“ geschieht.164 Die „Topik“ ermöglicht, Typik 
und Verlaufsbedingungen solcher Verfehlung, 
Eigenart und Konsequenzen dieses „Spiels“ in Rück­
sicht auf das Prozeßganze von „Vernunft“ überhaupt, 
im Blick auf den spezifischen Ort in deren Leistungs­
gefüge aufzudecken, mehr noch: „Erschleichungen“, 
„Wahn“, „Blendwerke“ im Funktionszusammen­
hang dieser „Vernunft“ zu identifizieren, in und mit 
Prozeß und Fehlform ihrer selbsteigenen Arbeit zu 
entschlüsseln.
Mit der Formel vom „bloßen Spiel“ rekurrierte Kant 
auf den fehlenden Bezug „auf,empirische Anschauun­

164 KrV A 239/ B 298, 290.
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gen‘“;165 in der unterlassenen Ausrichtung auf „Sinn­
lichkeit“ unterbleibt die Auseinandersetzung mit den 
materialen Mannigfaltigkeiten, woran die Bestim- 
mungs- und Ordnungsleistung in der einzig gültigen 
Form zu erfolgen vermag - unternommen eben in der 
Leistungsgestalt von Arbeit. Bleibt die Vollzugsweise 
der Bestimmungs- und Ordnungsleistung der „Begrif­
fe“ ein „bloßes Spiel“, damit eine illusionäre Proze­
dur, so gelangt im fehlgehenden Bezug der „Noume- 
na“ und den entsprechenden Verfahrensweisen die Ty- 
pik der „Illusion“ selbst vor den Blick. Mit den Merk­
malen und Zügen dieser Fiktion, ihren begründenden 
Prozessen und ihren bedingenden Verfahrensverhält­
nissen wird, insgesamt genommen, ein Grundmuster 
fundamental mißlingenden Arbeitens kenntlich - 
exemplarisch in ihrer verfehlten Leistung apriorischer 
Rationalität und der Verkehrung ihrer Zielvorgaben. 
In der Verwendung der „Noumena“ als sinnlichkeits­
gerichteter Bedeutungseinheiten, der Mißachtung 
ihrer genuinen Verfassung, bloß „gedacht“, darin auf 
Uneinholbares gerichtet zu sein, verläuft die Bestim­
mungsleistung im Stofflosen, geschieht ihr Prozeß als 
Arbeit ortsloser Leere: Ihr Vorgang zielt auf die „Syn­
thesis“ dessen, was in der Konzeption der „Dinge 
überhaupt und an sich“ keine „Synthesis“ zu vereini­
gen vermag, aller Ordnungsleistung materialer Man­
nigfaltigkeit entzogen, aller „Einheit“ der Bedeutung 
unerreichbar bleiben muß. Zugleich führen die vollzo­
genen Verfahrensformen den Anschein mit sich, das 
fehlgehend Angezielte in unternommener Bestim­

165 Ebd.

596

https://doi.org/10.5771/9783495993750-457 - am 03.12.2025, 22:22:10. https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783495993750-457
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb


mung, erbrachter Strukturierung, eingeordnet in Be­
deutungszusammenhänge dargeboten zu haben. In 
den Konsequenzen stellt die Arbeit der Leere näher- 
hin sich dar als Produktion von Schein: Ihre Prozedu­
ren eben erzeugen jenen „Wahn“ und errichten jene 
„Blendwerke“; mit den Verfahrensweisen enthüllen 
hervorgerufener „Wahn“ und installierte „Blendwer­
ke“ sich als Illusion geleisteter Ordnung und als Fik­
tion verliehener Bedeutung - am Ende als Imagina­
tion gewonnener Präsenz. Zusammenfassend betrach­
tet, begegnet in den Konsequenzen und ihren „Er­
schleichungen“ die Arbeit der Rationalität als Vorspie­
gelung imaginären Wirklichseins, mit den Bestim- 
mungs-, Zu- und Einordnungsleistungen verschleiert 
in illusionär bezeichnenden Bedeutungsgeflechten: 
Vorspiegelung, worin die Arbeit rationaler Präsenta­
tion das negative Spiegelbild ihrer Gestalt und Aufga­
be vorführt.
In Kants Analyse illusionärer Präsenz, seiner Mikrolo- 
gie ihrer Bedingungen erlangt das gesichtete Modell 
rationaler Arbeit seine volle Spannweite. Die Bedeu­
tung der Kantischen Analysen beruht vorab und im 
Generellen darin, in der Gesamterschließung huma­
nen Vernünftigseinkönnens Irrtum und Verfehlung 
der Erkenntnisaufgaben als Verfahrensmöglichkeiten 
dieser „Vernunft“ selbst, im Blick auf ihre Rationali­
tät und ihren Leistungscharakter zu diagnostizieren 
und zu entziffern - dies aber (wie eigens zu erinnern 
ist) in Rücksicht auf den korrespondierenden Zu­
stand ihres Prozeßgefüges: In bezug auf einen fallwei­
sen Entdeckungs- und Bewußtseinsrückschritt, wor­
in Strukturen und Möglichkeiten des Funktionszu­
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sammenhangs außer Sicht geraten, im Blick auf glei­
chermaßen mögliche Entwicklungs- und Entdek- 
kungsausstände der Funktionspotenz, also in bezug 
auf dessen unvollständig gewonnenes Vollzugsbe­
wußtsein. Stand in den Kantischen Analysen stets der 
entsprechende Gesamtzustand der „Vernunft“ und 
der Grad ihrer Selbstdurchsichtigkeit hintergründig 
mit zur Debatte, so rückte in der Bahnlinie der Dia­
gnose Schritt um Schritt eine Grundfigur verfehlten 
Arbeitens zutage, signifikant in ihrer kritischen Zu­
standsbestimmung solchen Vernünftigseins, exempla­
risch im gebotenen Tableau der Verkehrungsbedin­
gungen und Verkehrungsverhältnisse. Die aufgedeck­
te Grundfigur des Mißlingens linierte Gewicht und 
Ausstreckung der Folgen; zugleich zeichneten Funda­
mentalität und Reichweite der Wirkungen im Maß 
ihrer Negativität das negative Spiegelbild des prinzi­
piellen Rangs, welchen das Modell rationaler Arbeit 
ihrem Prozeß insgesamt zuschreibt. Vor der Folie des 
Modells und in bezug auf seine Gesamtkonzeption 
von Arbeit aber zeigt die Bedeutung des Tableaus der 
Verkehrung sich am Ende an zwei besonderen Aspek­
ten.
In der Grundfigur des Mißlingens erweist sich zum er­
sten die Disfunktionalität des Prozeßgefüges insge­
samt als Folge des unzulänglich vollzogenen oder un­
vollständig gewonnenen Leistungsbewußtseins von 
„Vernunft“ überhaupt. So bekunden „Erschleichun­
gen“ und „Wahn“ nicht allein den Fehllauf der Arbeit. 
Als Ausdruck der Disfunktionalität bezeugen die in­
stallierten „Blendwerke“ gleichermaßen das mangeln­
de Selbstbewußtsein der Arbeit - im vorgeführten Zu­
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sammenhang von Bewußtseinsmangel und Verkeh­
rung dokumentiert das Tableau des Mißlingens daher 
via negationis die Verschränkung, welche das Gesamt­
modell als prinzipielle Verspannung von Arbeit, Ver­
nünftigkeit und Selbstbewußtsein faßte, als fundamen­
talste Bestimmung vorführte und forderte. Die Ver­
schränkung vergegenwärtigt im Generellen das Richt­
maß für die angemessene Entfaltung von „Vernunft“ 
im ganzen, in ihr für die optimale Entfaltung ihres Ar­
beitscharakters. Die Verschränkung zeichnet im ange­
strebten Selbstbewußtsein zum einen den Grad an auf­
gegebener Selbstdurchsichtigkeit vor, welcher der Ver­
nünftigkeit der „Vernunft“ entspricht, ihren Funk­
tionszusammenhang angemessen erschließt und ge­
genwärtig hält; zum zweiten ermöglicht und fordert 
die Verspannung in der angezielten Selbstdurchsich­
tigkeit, die disfunktionalen Zustände mangelnder 
Selbstgegenwart des Funktionsgefüges, fehlenden Lei- 
stungs- und Funktionsbewußtseins zu überwinden 
und zurückzulassen. Unter den Vorgaben eröffnet 
und garantiert die Verspannung schließlich den ad­
äquaten Vollzug der Arbeitsprozesse - also ihrer Lei­
stung des Bewußtwerdenlassens und der Anglei­
chung an den Identitätsraum, welchen das Selbstbe­
wußtsein der „Vernunft“ ausfaltet. Mit den Bezügen 
führt die Verschränkung zum zweiten, abschließend 
maßgebenden Aspekt, den das Tableau verfehlten Ar­
beitens markiert.
Für das mangelnde Selbstbewußtsein der Arbeit näm­
lich ist in Rechnung zu stellen: Es umschließt ein dop­
peltes Defizit - zum einen in der fehlenden Selbstge­
genwart des Leistungsgefüges, zum anderen in der 
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mangelnden Selbstdurchsichtigkeit von Reichweite 
und Grenzen der Funktionsmöglichkeiten. Im Inein­
ander von Leistungs- und Grenzbewußtsein konfron­
tieren daher „Wahn" und „Blendwerke" nicht allein 
mit Disfunktionalität und defizitärem Selbstbewußt­
sein. Die „Erschleichungen" stellen zudem sich dar 
als Zeugnisse überschrittener Grenzen. Der Über­
schritt beinhaltet freilich nicht allein, daß dessen Aus­
griff in imaginär ortsloser Präsenz endet. Für den 
Transzensus wird mehr noch eine Bestimmung ent­
scheidend, welche der Zusammenhang von Selbstbe­
wußtsein und Arbeit in sich trägt. Kants Gesamter­
schließung humanen Vernünftigseinkönnens verge­
genwärtigt Möglichkeit und Vollzug solchen Selbstbe­
wußtseins als essentiellen Erweis und Ausdruck der 
Humanität dieser „Vernunft" überhaupt. Die Bestim­
mung aber definierte ihrerseits die Aufgabe, welche 
das Modell rationaler Arbeit ihrer Leistung im ganzen 
zugeschrieben hatte: In ihren Ordnungs- und Präsen­
tationsprozessen, ihrer Anstrengung des Bewußtwer- 
denlassens auf Humanisierung zu zielen, die humani­
sierende Angleichung der angezielten Gegebenheiten 
an den Identitätsraum der „Vernunft" anzustreben. 
Die Gesamtaufgabe rückt mit dem Tableau verfehlten 
Arbeitens wie dem Zueinander von Vernunft, Selbst­
bewußtsein und Humanität in ein bezeichnendes Ge­
genlicht; in ihm offenbart sich in endgültigem Sinne, 
was die „Erschleichungen" darstellen und womit sie 
konfrontieren. „Wahn" und „Blendwerke" bilden 
nicht allein Zeugnisse mangelnden Selbstbewußt­
seins, sie dokumentieren nicht nur mißachtete Gren­
zen und den geschehenen Bestimmungsschritt ins Un-

600

https://doi.org/10.5771/9783495993750-457 - am 03.12.2025, 22:22:10. https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783495993750-457
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb


bestimmbare. Imaginäre Präsenz und fiktiv verliehe­
ne Bedeutung konfrontieren vielmehr mit dem 
„Wahn“ rationaler Aneignung und dem „Schein“ ver­
nunftbezogener Angleichung dessen, was durch die 
Arbeit der Rationalität nicht und niemals eingeholt zu 
werden vermag in den Identitätsraum des Humanen - 
Humanisierung also, in Illusion mündend, in den er­
langten „Blendwerken“ gegenwärtig und manifest als 
gescheiterte Humanisierung.
Mit dem Tableau der Verkehrung, der Kernbestim­
mung jenes „Scheins“ rückt in eigener Profilierung die 
Bedeutung vor den Blick, welche dem Modell rationa­
ler Arbeit im ganzen eignet: Wegweisend auch in der 
Typik dieser Grenzen. In den gesichteten Schranken 
bleibt der Arbeit rationaler Präsentation, Ordnung 
und Angleichung der Zugriff aufs Ganze von „Welt“ 
verwehrt; der Beschränkung aber unterliegt die Arbeit 
welterschließender Erkenntnis nicht im Sinne vorgege­
bener Grenzen - ihre Leistung trägt diese Schranken 
schon in sich, eingezeichnet in ihre Prozeßgestalt und 
ihre Gesamtverspannung - so mündet Arbeit selbst im 
Verlust des Grenzbewußtseins und im Überschritt in 
„Wahn“ und Selbstverkehrung. Gegenüber den Be­
schränktheiten aber bewegt sich die Arbeit der Ratio­
nalität im Binnenraum von „Welt“, wenn ihre Lei­
stung den vorgezeichneten Vorgaben entspricht, in un­
ablässig fort- und weitergehenden Bestimmungs-, 
Ordnungs- und Präsentationsprozessen - in der Ge­
samtkonzeption ausgewiesen als Leistung, welche in 
unbeirrbarer Sicherheit alles Sinnliche zu ausstandslos 
rationaler Durchsichtigkeit zu befördern hat, um es als 
Realität der Bedeutung zu installieren.
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Zusammenfassung:
Im Fokus von Selbstbewußtsein, 
Apriorizität, Vernunft -
Kants Paradigma rationaler Arbeit

Aufs Ganze des unternommenen Durchgangs durch 
die Kantische Theorie gesehen, markieren Leistung 
von Bedeutung, Ordnung und Präsenz, die Möglich­
keit von Verkehrung und Verblendung, Ausgriff und 
Schranken der Optimierungs- und Identifikationspro­
zesse die Spannweite dieses Begründungskonzepts hu­
maner Arbeit. Für die abschließende Gesamteinschät­
zung von Eigenart, Bedeutung und Stellung dieser 
Konzeption ist vorab zu erinnern: Aufweis und Re­
konstruktion dieses Modells geschahen im Ausgang 
von jener Prinzipialbestimmung zu Beginn der „Kri­
tik der reinen Vernunft“, gültiges Erkennen habe die 
Aufgabe, „den Stoff der Anschauung zu bearbeiten 
und unter die höchste Einheit des Denkens zu brin­
gen“.166 Mit den folgenden Analysen rückten Schritt 
um Schritt die Prozeßformen zutage, worauf diese 
Prinzipialbestimmung sich richtet, zeigten sich Zug 
um Zug die Leistungsstrukturen und Leistungsver­
hältnisse, worin die „Vernunft“ im Ganzen ihres 
Funktionsgefüges der Forderung entspricht und de­
ren Aufgabe erfüllt. In der Blickbahn der Prinzipialbe­
stimmung eröffnete sich nicht allein die Durchsicht 
auf distinkt umrissene Arbeitsfelder und Arbeitsfor­

166 KrV A 298 £/B 355, 338.
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men im Funktionsgefüge dieser „Vernunft“, zeichne­
te nicht nur der Arbeitscharakter ihres Leistungszu­
sammenhangs sich ab in profilscharf differenzierter 
Linierung. Mit den Leistungsstrukturen und Lei­
stungsbezügen gelangte zugleich und zum anderen 
eine genuine Gesamtgestalt von Arbeit zum Auf­
schein - angesiedelt im Kern der Kantischen Konzep­
tion von „Vernunft“, in der Position begründet und 
gefaßt als Arbeit welterschließenden Erkennens. Be­
deutung und Gewicht dieser Modellierung können 
vorab im Blick auf zwei generelle Aspekte näher ver­
deutlicht werden.
Zum ersten stellen die entzifferten Leistungsformen 
Erkenntnis nicht länger als theoretisches Unterneh­
men dar, welchem ein unvergleichbar genuiner Ak­
tionscharakter eigne. Zugleich dokumentiert die Auf­
fassung von Erkenntnis als Arbeit Rang und Stellen­
wert arbeitsbezogener und arbeitsbestimmter Lei­
stungsmöglichkeiten: Bereits die einleitende Prinzipi- 
albestimmung vergegenwärtigt die Prozeßstruktur 
von Arbeit als jene Leistungsgestalt, worin allein Er­
kenntnis gültig unternommen werden kann. In der 
Konzeption von Erkenntnis aber erweist sich zudem 
als entscheidend: Arbeitscharakter und Arbeitsgestalt 
ihrer Welterschließung resultieren ihrerseits aus der 
Gesamtarchitektur dieser „Vernunft“, mit deren Ge­
samtstruktur aus ihrer Position und Lage. In der 
Rücksicht erwächst, was als Arbeit der Erkenntnis 
sich darstellte, einer Reihe spezifisch gearteter und ge­
lagerter Vorbedingungen. Der Bedingungszusammen­
hang kennzeichnet Spannweite und Tiefengliederung 
der aufgewiesenen Gesamtkonzeption: Im Geflecht 
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der Bedingungen expliziert das Modell solchen Arbei­
tens Voraussetzungen für Arbeitscharakter und Ar­
beitsgestalt dieser „Vernunft“ - es eröffnet die Durch­
sicht auf Fundamentalbedingungen des Ineinanders 
von Arbeit und Erkenntnis, es erschließt damit einen 
Einblick in Gründe, Reichweite und Verspannung des 
Einschätzungswandels, wie er schon bei Locke im 
Umschwung der traditionellen Rangfolge von Theo­
rie, Erkenntnis und Arbeit begegnete.
Für die gesichtete Gesamtbestimmung aber ist zum 
zweiten zu beachten: Mit der Konzeption dieser Ar­
beit des Erkennens und ihrer apriorischen Rationali­
tät tritt eine Modellierung dessen vor den Blick, was 
humanes Arbeiten schlechthin in radikalster und vor­
angetriebenster Bestimmung ihres Vorgangs vollzie­
hen und beinhalten kann. Die Konzeption entrollt in 
den vorgeführten Leistungsformen und Leistungsver­
hältnissen, dem Aufweis der Stoffe und Ziele ein Pro­
zeß- und Strukturpanorama, worin generelle Signatu­
ren humanen Arbeitens in der Gestalt basaler Bestim­
mungsgrößen und universaler Bestimmungsverhält­
nisse humanen Selbstseinkönnens vors Auge gelan­
gen. Das Prozeß- und Strukturpanorama legt offen, 
was im Letzten Arbeit vollziehen kann in ihrer Lei­
stung materialer Formung, was sie im Prinzipiellen zu 
erstellen vermag in der erbrachten Gestaltung, auf 
Stoffe welcher Art sie sich richten mag, was am Ende 
ihre Produktivität und deren Innovationsgeschehen 
beinhalten können. In der Bestimmung der Generalsi­
gnaturen vergegenwärtigt das Prozeß- und Struktur­
panorama näherhin eine wegweisende Explikation 
von Arbeit als Ordnung wie als Leistung aneignender 
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Humanisierung, begegnet zugleich eine paradigmati­
sche Konfiguration umgreifender Bedingungsverhält­
nisse. Das Prozeß- und Strukturpanorama nämlich re­
kurriert im Bedingungszusammenhang von „Ver­
nunft“, „Welt“, „Ich denke“ auf letzterreichbar funda­
mentale Bedingungsgrößen, es lokalisiert in der Ge­
stalt der „transzendentalen Synthesis“ und ihrer aprio­
rischen Rationalität den grundlegenden Formierungs­
vorgang welterschließender Arbeit, es faßt die Lei­
stung solcher Strukturierung und Vereinigung als Ge­
schehen rationalen Bewußtwerdenlassens, es offen­
bart das Unternehmen solcher Gliederung als anfäng­
liche Ermöglichung und Formierung von Präsenz. 
Eigenart und Status der Kern- und Schlüsselgrößen 
bestimmen die Prinzipialität dieser Gesamtbegrün­
dung von Arbeit, in ihr die Fundamentalität, den 
Rang und die Geltung ihrer Leistung. Mit der Begrün­
dungsart aber eröffnet das Prozeß- und Strukturpan­
orama den eigenen Einblick in Gewicht und An­
spruch dieser Arbeit, es erschließt Voraussetzungen 
ihres Rangs und ihrer Geltung: In der Prinzipialität 
der Begründungsart rückt die Arbeit welterschließen­
den Erkennens im Ganzen humaner Aktions- und Be­
zugsmöglichkeiten als eben die Leistung empor, wel­
che alle sinnliche Realität in humaner Erschlossen- 
heit, in humaner Identität, humanen Bedeutungen 
und Bedeutungszusammenhängen gegenwärtig wer­
den läßt.
Eigenart und Stellung dieser Gesamtbegründung, Ty- 
pik, Fundamentalität und Reichweite ihrer Modellie­
rung humanen Arbeitens fordern eine kurze Erinne­
rung an Locke. Der Rückblick führt auf bezeichnen­
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de Analogien in der Bestimmung und Lokalisation 
von Arbeit, er offenbart zugleich den vorangeschritte­
nen Grad an Radikalität und Komplexität ihrer Kanti- 
schen Begründung - in ihr treten Prozeßstrukturen 
und Prozeß Verhältnisse solchen Arbeitens in vorange­
triebenen und neuen Formationen auf den Plan. 
Schon die Lockesche Konzeption faßte Arbeit als Ver­
mittlung von Bedeutung und Identität, als Leistung 
von Ordnung, Präsenz und Durchsichtigkeit. Den 
Verfahrensformen und Verfahrenszielen, ausgerichtet 
auf humanisierende Aneignung, entsprechen die 
strukturellen Analogien im Lockeschen Aufriß der ar­
beitsbedingenden und arbeitsermöglichenden Grund­
größen und Verhältnisse wie der arbeitsbegründen­
den Gesamtkonstellation. Vergleichbar mit Kant, situ­
iert Locke das Vermögen der Sinnlichkeit als maßge­
bende Instanz der Begegnung mit mundaner Realität, 
gefaßt als Dimension der Einwirkung mundan korpo- 
raler Kräfte. In der Position stand die Sinnlichkeit als 
Ursprungsort jener „sensations“ vor dem Blick, de­
ren Mannigfaltigkeit - erwachsen aus der Unbeliebig­
keit der bewirkten Reaktionen, in der anfänglichen 
Präsenz zum Weiteren begriffen als bloßes Material - 
Leistungen entlastender und aneignender Gruppie­
rung und Identifikation verlangte. Bezogen auf dieses 
basale Geflecht aktionsfordernder Bedingungsgrö­
ßen, charakterisierte Locke den „Verstand“ als Lei­
stungszusammenhang, welcher in den Verfahrens­
möglichkeiten seiner Rationalität den auftretenden 
materialen Mannigfaltigkeiten zu entgegnen hatte. 
Die Bedingungsverhältnisse formierten das Grund­
muster jener Arbeit der Rationalität, bestimmt als 
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Strukturierung sinnlicher Materialien, unternommen 
unter dem Ziel, deren diffus auftretende Pluralität zur 
Transparenz bedeutungsmäßiger Gliederung, mit ihr 
zu humaner Präsenz zu befördern. So begründet und 
entfaltet Locke in der Prozeßfigur evidenz- und prä­
senzermöglichender Ordnung das Paradigma jener 
Arbeit der Rationalität, wie es wiederum - in unüber­
sehbar gleichlaufenden Bestimmungszügen - bei 
Kant vor den Blick gelangte. Die Übereinstimmun­
gen reichen freilich weiter, sie gelten zudem für das je­
weils umrissene Gefüge der arbeitsbegründenden Ge­
samtkonstellation: Analogien, zum einen signifikant 
in Hinsicht auf die Fundamentalität dieser Arbeit wie 
den Fortgang solcher Prinzipialität, aufschlußreich 
zum anderen für den Gleichlauf arbeitsbestimmender 
Letztvoraussetzung wie der fundierenden Auffas­
sung und Einschätzung von Wirklichkeit überhaupt. 
Vergleichbar der Insularität der Kantischen „Ver­
nunft“, ihrer Position und Lage, findet sich auch der 
Lockesche „Verstand“ situiert im Ganzen einer Welt, 
deren selbsteigene Ordnungen dem humanen Erken­
nen entzogen bleiben. Die Gesamtauffassung munda- 
nen Wirklichseins bedingt die entsprechende Position 
des „Verstandes“, mit ihr dessen Leistungsaufgabe, 
sie begründet Arbeitscharakter und Arbeitsform sei­
nes Prozeßzusammenhangs, sie bestimmt am Ende 
Eigenart und Status der Ordnungsleistung: Im Gan­
zen solchen Wirklichseins die allein erlangbare Ord­
nung zu errichten, mit deren Strukturierung von Rea­
lität ineins Ordnungen des Humanen zu erstellen.
Die Übereinstimmungen und Analogien, wie sie sich 
in dem Zueinander von Locke und Kant abzeichnen, 
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linieren Kontinuitäten einer philosophischen Begrün­
dungsgeschichte humanen Arbeitens. Im Schritt von 
Locke zu Kant, in den bleibenden Bedingungsgrößen 
profilieren sich mehr noch Umrisse einer durchlaufen­
den Bestimmungskonstellation und eines durchgrei­
fenden Gesamtparadigmas. Eben in Rücksicht auf die 
umfassende Gesamtkonfiguration arbeitsbegründen­
der Bedingungen zeigt sich die besondere Bedeutung 
der eintretenden Differenzen, offenbaren sich Typik 
und Gewicht der Kantischen Modifikation distinkter 
Begründungsgrößen und Begründungsverhältnisse - 
signifikant nicht zuletzt in ihrer Fortentwicklung des 
Bestimmungsganzen solcher Arbeit. Wegweisend in 
den Differenzen werden vorab die Charakteristika, 
worin Kant die Lockesche Fassung der Sinnlichkeit - 
in aller Kontinuität der notierten Bestimmungen - mo­
difiziert. Anders als Locke, stellen sich für Kant ent­
standene „Empfindungen“ allein und einzig als Gege­
benheiten der „Sinnlichkeit“ und als Ausweis ihrer Re­
aktionsart dar - strictissime außerhalb jeder abbilden­
den Repräsentation selbsteigen mundaner Realitäten, 
wie dies in Lockes „primären Qualitäten“ der Fall ge­
wesen war. Entschiedener und eindeutiger als Locke, 
sichtet Kant im Vermögen der „Sinnlichkeit“ eine un­
überschreitbare Grenze - die Schranke bedingt, alle er­
langte Bestimmung mundaner Gegebenheiten exklu­
siv dem Leistungsvermögen der „Vernunft“ zuzuwei­
sen; zugleich markiert die Schranke den distinkten 
und ausschließlichen Innenbezug dieser Arbeit der 
„Vernunft“. Folgenreicher noch wird Kants Auffas­
sung der Reaktionsfolgen der „Sinnlichkeit“: Bekun­
den sich in entstandenen „Empfindungen“ Weltver­
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hältnis und Weltverflochtenheit der „Vernunft“, so 
kennzeichnet Kant diese Wirkungsfolgen als „rohen 
Stoff“ und als pure Mannigfaltigkeit sinnlicher „Ein­
drücke“. Der Charakteristik der Ausgangszustände 
korreliert das Ausmaß der nun auftretenden Gliede­
rungsaufgaben, welche Kant - im Kennzeichen jener 
„Rohigkeit“ - ausdrückllich als Kultivierungs- und 
Humanisierungsaufgaben darlegt. Mit der Darstel­
lung der anschließenden Gliederungsvorgänge der 
„Vernunft“ aber begegnet die entscheidende, mehr­
fach bedeutsame Differenz zu Locke, zeigt sich die 
wesentliche Modifikation auf jenem Begründungs­
weg humanen Arbeitens: Im Konzept der „Ord­
nung“, wie die „Vernunft“ es darbietet und der korre­
spondierenden Gesamtbestimmung von Rationalität 
tritt Kants unverwechselbar eigene Fassung essentiel­
ler Schlüsselgrößen seines Modells humaner Arbeit 
entgegen.
Nannte die einleitende Prinzipialbestimmung als Ge­
samtaufgabe des Erkennens, den „Stoff der Anschau­
ung ... unter die höchste Einheit des Denkens zu brin­
gen“, so umschließt die Formulierung Umfang und 
Ausspannung der Ordnungskompetenz der „Ver­
nunft“, sie vermerkt im Ziel der „Einheit“ die leitende 
Grundfigur aller Ordnungsvorgänge. In der Hinsicht 
expliziert Kants Vermögens- und Funktionsanalyse 
der „Vernunft“ distinkt unterschiedene Einheitsfor­
men und Einheitsprozesse. Ihre Explikation entfaltet 
die Gesamtkonzeption von Ordnung in deren beson­
derer Differenziertheit und Komplexität - Differen­
zierungen und Verflechtungen, maßgebend sodann 
für das Modell der Arbeit im ganzen. Zum einen unter­

609

https://doi.org/10.5771/9783495993750-457 - am 03.12.2025, 22:22:10. https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783495993750-457
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb


liegt der „Stoff der Anschauungen“ den Ordnungsfor­
men von „Raum“, „Zeit“, zum anderen dem Integra­
tionsgeschehen der „Einbildungskraft“, in den gewon­
nenen Einheitsgestalten ihrerseits Ziel der „transzen­
dentalen Synthesis“ - Prozesse von Ordnung und Ver­
einigung, zum Weiteren zentral bezogen auf das „Ich 
denke“ der „transzendentalen Apperzeption“ und 
ausgerichtet auf die letztumgreifenden Einheitsvor­
stellungen von „Ideen“. Auffächerung und Abfolge 
der Einheitsformen zeichnen ein detailliert geglieder­
tes Bild von Ordnungsarten, Ordnungsstufen und 
Ordnungsebenen. Ihr Aufriß offenbart Ausmaß und 
Differenziertheit der Bestimmungs- und Strukturie­
rungspotenz der „Vernunft“, er enthüllt die distinkt 
unterschiedene Vielfalt der Ordnungsgestalten, der 
Einheitsformen und Ordnungsbezüge, worin diese 
„Vernunft“ ihre Vergegenwärtigung sinnlich munda- 
ner Gegebenheiten ermöglicht, zu korrespondieren­
der Differenziertheit der Präsenz befördert. Das Bild 
der Ordnungsarten und Ordnungsebenen kennzeich­
net in wesentlichem Maße die Konzeption vernunftbe­
stimmter Arbeit. Im Gefüge der Ordnungsarten, Ord­
nungsstufen und Ordnungsebenen stellt die Arbeit 
der Erkenntnis als Arbeit der „transzendentalen Syn­
thesis“ - so ist zunächst festzuhalten - allein eine Pro­
zeßweise dar, in ihrer Leistungsstruktur scharf um­
grenzt eingelagert und verflochten ins Ganze der Ord- 
nungs- und Einheitsverfahren. In der Position aber 
bildet die „transzendentale Synthesis“ in dem spezifi­
schen Sinne ein Zentrum aller Ordnungsvorgänge, als 
ihre Arbeit bedeutungsmäßiger Strukturierung, ihr 
Prozeß der Zu- und Einordnung in kategoriale 
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Grundbedeutungen den gegebenen Mannigfaltigkei­
ten und Integrationsgestalten der „Einbildungskraft“ 
die maßgebende Einheit verleiht: Maßgebend, weil 
ihre Leistung die rationale, bewußtseinsmäßig ge­
formte und bewußtseinsmäßig durchsichtige Einheit 
erbringt - die Anstrengung der „transzendentalen 
Synthesis“ ermöglicht und gestaltet jene Präsenz, wor­
auf „Vernunft“ zielt und allein sich richten kann. 
Stellt der Ordnungsprozeß der „transzendentalen 
Synthesis“ sich dar als Kern jenes Ordnungsgefüges, 
so erweist dessen Gesamtzusammenhang sich seiner­
seits als genuin und besonders formierter Bedingungs­
und Leistungskontext dieser Arbeit. Der Kontext 
fügt die Arbeit der „transzendentalen Synthesis“ ein 
in ein Geflecht vorgängig fundierender wie eröffnen­
der, kontrollierender und leitender Einheitsbezüge 
und Ordnungsprozesse. Das Netzwerk der arbeitsbe­
zogenen Einheitsformen und Ordnungsweisen aber 
bestimmt nicht allein die Gesamtstruktur dieser Kon­
zeption von Arbeit. „Raum“ und „Zeit“ wie „Ideen“ 
demonstrieren die Spannweite des Leistungskon- 
texts, seiner Fundierung und Eröffnung solchen Ar­
beitens; „Wirkungen“ der „Einbildungskraft“ und 
„transzendentale Apperzeption“ bekunden die Ver­
spannung ihrer Leistung zwischen vernunftinterner 
Naturalität und der Humanität des „Ich denke“; zu­
gleich zeichnen „Einbildungskraft“ und „Ich denke“ 
Polbreite und Richtung der Optimierungsanstren­
gung vor.
Mit der Konzeption von Ordnung ist Kants paradig­
matisch eigene Begründung und Entfaltung der korre­
spondierenden Schlüsselgröße zu erinnern: Die Typik 
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der einheitsformierenden Rationalität, wegweisend in 
der Differenz zu Locke, maßgebend für Charakter 
und Status der bedeutungsvermittelnden Arbeit, ent­
scheidend am Ende für die Eigenart der erbrachten 
Präsenz. Die transzendentale Erschließungsart, wor­
in Kant Gesamtgefüge und Verfassung von „Ver­
nunft“ aufrollt, vergegenwärtigte die ordnungs- und 
arbeitsleitenden Einheitsgestalten als apriorische For­
men: In ihrer Apriorizität aufgewiesen als strukturel­
le Elemente dieser „Vernunft“ und ihres gleicherma­
ßen apriorischen Ordnungsganzen, stellen die Ein­
heitsgestalten allgemeine und notwendige Formen 
vor - ineins gefaßt als basale Bedeutungseinheiten, ver­
ankert und situiert in der Durchsichtigkeit vernünfti­
gen Selbstbewußtseins. Die Apriorizität der Einheits­
muster und Bedeutungseinheiten bestimmte die Ty- 
pik der Rationalität, darin das Fundamentalcharakteri­
stikum ordnender und bedeutungsverleihender Ar­
beit der Erkenntnis: Ihre Bestimmungs- und Struktu­
rierungsprozesse erfolgen in der Allgemeinheit und 
Notwendigkeit, geschehen in der Transparenz und 
dem Bewußtsein, welche die prozeßleitenden Ein­
heitsformen auszeichnen und fordern. Gleicherma­
ßen eignen den Ergebnissen dieser Leistungen, den un­
ternommenen Bestimmungen und erbrachten Ord­
nungen die Allgemeinheit, Notwendigkeit und Be­
wußtheit, in ihnen die Verbindlichkeit apriorischer 
Rationalität und ihrer Arbeit. Zum Weiteren verwies 
die Apriorizität der Formen in ihrem Status wie ihrer 
Kantischen Erschließungsart auf Gesamtverfassung 
und Lage der „Vernunft“, darin auf Stellung und Rang 
dieser Arbeit. Mit der Apriorizität der Formen stand 
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diese „Vernunft“ als Ordnungsgefüge vor dem Blick, 
welche das Ganze realitätsformierender Bestimmun­
gen in sich trägt und in ihren Vollzugsstrukturen vor­
gibt - so kennzeichnete Kant ihr Prozeßgefüge als ge­
schlossenen Funktionszusammenhang. Die Charakte­
ristika faßten „Vernunft“ als eigenständige Ordnungs­
einheit, im Ganzen mundanen Wirklichseins situiert 
als zentral bestimmende Erschließungsinstanz. Im Ge­
samtprofil von Typik, Lage und Bedeutung der „Ver­
nunft“ tritt ihre apriorisch fundierte Arbeit als die 
Kernleistung im Gefüge realitätseröffnender Ord­
nungseinheiten zutage, welche die maßgebenden 
Strukturierungen in Notwendigkeit und Allgemein­
heit erbringt: Die Arbeit apriorischer Ordnung er­
möglicht Präsenz im Sinne bedeutungsmäßig identifi­
zierter und bedeutungsmäßig differenzierter Gegen­
wärtigkeit - bezogen auf die „Vernunft“ als Bestim- 
mungs- und Bewußtseinsraum human transparenten, 
weil rational begründeten Wirklichseinkönnens.
In der Differenz zu Locke formieren Fassung und 
Konfiguration der Schlüsselgrößen das genuine und 
exemplarische Gesamtbild dieser Modellierung von 
Arbeit; zugleich begründet die Kantische Bestim­
mungsart von Rationalität und Ordnung die Funda­
mentalität dieser Gesamtkonzeption. Der Grundfi­
gur solcher Arbeit des Bewußtseins, der Bedeutung 
und Transparenz korrespondiert die Auffassung von 
Präsenz als human geformter Gegenwart, erschlos­
sen, bestimmt und geordnet in der Identität universal­
humanen Vernünftigseinkönnens. Im Bestimmungs­
zusammenhang von Präsenz und Arbeit aber zeigt 
sich nicht allein die Begründungstiefe dieser Modellie­
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rung. In Rücksicht auf Eigenart und Position der „Ver­
nunft“ betrachtet, expliziert das Grundbild dieser Ar­
beit mehr noch die besonderen Bedingungen ihrer 
Fundamentalität - Bedingungen und Voraussetzun­
gen nämlich, ihrerseits faßbar als essentielle Signatu­
ren einer neuzeitlich philosophischen Formation hu­
manen und mundanen Wirklichseins. Die Signaturen 
begegneten bereits in Lockes Konzeption rationaler 
Arbeit; ihre Wiederkehr im Kontext der Kantischen 
Theorie verweist indessen nicht nur auf die Kontinui­
tät einer Begründungsgeschichte von Arbeit. Die Be­
dingungen und Voraussetzungen demonstrieren zu­
gleich, in welchem Maße die gesichteten Konzeptio­
nen von Arbeit auf Prinzipialbestimmungen neuzeitli­
chen Denkens aufruhen und aus deren Erschließungs- 
typik von Wirklichkeit im ganzen erwachsen.
Im Rückblick auf Locke aber zeigt sich zugleich das 
eigene Gewicht der Begründungs- und Modellie­
rungsdifferenzen, offenbart sich die voranweisende 
Bedeutung der Kantischen Konzeption rationaler Ar­
beit. Mit dem Gesamtprofil von Typik und Lage der 
„Vernunft“, der genuinen Bestimmung von Ordnung 
und Rationalität entfaltet Kant - so ist zunächst zu er­
innern - ein anders gezeichnetes Strukturpanorama ra­
tionaler Arbeit: Eigens als Integrationsprozeß und 
ausdrücklich im Blick auf dessen Einheit thematisiert, 
als Einheitsleistung distinkt konturiert in der Prozeß­
gestalt „transzendentaler Synthesis“, in dem Lei­
stungsmuster präzis lokalisiert in jenem differenziert 
aufgefächerten Gefüge von Einheitsformen. Der deut­
lich begrenzten Funktion der Arbeit stehen in der 
Kantischen Modellierung indessen entschieden voran­
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getriebene Leistungsforderungen und Geltungsan­
sprüche gegenüber. Sie treten vorab in Bestimmungen 
entgegen, worin Kant die Lockesche Konzeption si­
gnifikant überschreitet. Im Rekurs auf das „Ich den­
ke“ der „transzendentalen Apperzeption“ wie die 
„Idee“ der „Welt“ entfaltet die Kantische Modellie­
rung die zentrale Bezugsgröße und den letztumgrei­
fenden Bewegungshorizont, worin die arbeitsleitende 
Aufgabe der Humanisierung zum Projekt ausstands- 
und lückenlos durchgreifender, universaler Humani­
sierung gediehen ist. Maßgebender noch für die voran­
geschrittenen Geltungs- und Bedeutungsansprüche 
solchen Arbeitens wird Kants tiefgreifend differente 
Bestimmung von Rationalität. Für Locke resultierten 
die Verfahrensmuster von Rationalität aus einer 
Selbstentfaltung des „Verstandes“, unternommen in 
der Auseinandersetzung mit sinnlichen Mannigfaltig­
keiten - vollzogen unter der Notwendigkeit, deren 
Pluralität mit angemessen formierten Ordnungsgestal­
ten strukturieren zu können. Gegenüber dieser geneti­
schen Herkunftsbestimmung, ihrem Konzept sinn­
lichkeitsbezogener und sinnlichkeitsbewegter Entfal­
tung von Rationalität beinhaltet Kants apriorische 
Fundierungsart: Sie begründet Rationalität in selbstei­
genen Strukturen der „Vernunft“, anfänglich ihrer 
Verfassung zugehörig, kennzeichnend für ihre Archi­
tektonik - die Vorgängigkeit eben sichert den posi­
tionsmäßigen Vorrang solcher Rationalität vor der 
Sinnlichkeit, sie grundiert den Eigenstand dieser „Ver­
nunft“, sie garantiert die Distanz zu aller sinnlichen 
Determination im Sinne strukturell bestimmender Be­
dingung. Aus Kants apriorischer Herkunftsbestim­
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mung aber erwachsen die Rang- und Geltungsansprü­
che rationaler Arbeit, welche die Geltungsbehaup­
tung Lockeanisch konzipierten Arbeitens - begrenzt 
im Bewußtsein der sinnlichkeitsbedingten Genese 
ihrer Rationalität - ins Prinzipielle überschreiten: Die 
Apriorizität der rationalen Leistungsformen ermög­
licht die Allgemeinheit und Notwendigkeit solcher 
Arbeit, sie begründet den Anspruch, in ihrer Anstren­
gung die universalen, abschließend gültigen Bedeu- 
tungs-, Bestimmungs- und Ordnungszusammenhän­
ge zu erstellen.
In Apriorizität und Eigenstand der „Vernunft“ verge­
genwärtigt das Kantische Modell indessen nicht allein 
eine bemerkenswerte Alternative zur Lockeschen 
Konzeption, in ihr einen bezeichnenden Wandel in je­
ner durchlaufenden Begründungsgeschichte huma­
nen Arbeitens. Gewicht und Bedeutung der Kanti- 
schen Modellierung zeigen sich zudem im Blick nach 
vorne - vor allem in bezug auf jene späteren Fundie­
rungsentwürfe von Arbeit, wie sie beispielhaft vom 
Marx der „Ökonomisch-philosophischen Manuskrip­
te“ und des „Kapitals“ vorgetragen wurden und - 
exemplarisch in eigenem Sinne - bei E. Jünger in der 
Bahnlinie Nietzschescher Theoreme entgegentraten. 
Der frühe Marx bot ein Exempel der Fundierung von 
Arbeit und Rationalität in anfänglich naturaler und 
entwicklungsfähiger Sinnlichkeit, deren leidenschafts­
bewegter, zugleich irritierbarer und verkehrungsbe­
drohter Mobilität. In analogen Begründungslinien lo­
kalisierte der Marx des „Kapitals“ Arbeit und Intellek- 
tualität in der Bewegungsbreite humanen Lebendig­
seins, deren untergründiger Naturalität und der Poly­
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valenz der Verlaufsmöglichkeiten. Die Fundierungsty- 
pik wie die ihr verbundene orientierende Zielbestim­
mung konfrontierten in beiden Fällen mit gleichgela­
gerten Risiken. In beiden Begründungsweisen war die 
Möglichkeit von Bewegungsarten solcher Sinnlich­
keit und ihrer Bedürftigkeiten, war die Gefahr von 
Verlaufsformen solchen Lebens, seiner Ausstände 
und Ausgriffe nicht auszuschließen, worin Arbeit 
eigenen Mobilitäten naturalen und vitalen Getrieben­
seins verfällt, mit den Prozessen ihrer Bedingungsba­
sis in orientierungsloser Dynamik und rastloser Stei­
gerung sich ausfalten mag. Die Problemlast dieser 
Fundierungsart und die Brisanz ihrer Orientierungs­
folgen begegneten entschieden verschärft bei E. Jün­
ger. Dessen Deutungsversuch faßte Arbeit als Kernge­
schehen macht- und willensbewegter Vitalität - so ver­
wurzelt und situiert, folgten Prozeß und Leistung die­
ser Arbeit ineins dem Ziel, Potenz und Agonalität die­
ser Lebendigkeit gegen alle Widerstände und in 
schrankenlosem Ausgriff durchzusetzen. Die beson­
dere Brisanz des Jüngerschen Fundierungsversuchs er­
wies sich an der Verbindung von Agonalität, Dyna­
mik und Destruktivität; die Komplexion stellte indes­
sen allein die radikalisierte Fortführung eines Pro­
blembestands dar, welcher unübersehbar auch den an­
deren Begründungsexempeln innewohnte: Alle erin­
nerten Bestimmungsentwürfe nämlich kommen darin 
überein, korrelativ zur Fundierung von Arbeit auch 
Intellektualität in entsprechender Sinnlichkeit oder 
Vitalität zu begründen und auf deren vor-, außer- 
oder gegenrationale Basalität zurückzuführen. Die 
Rückführung beinhaltete nicht allein, Rationalität ih­
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rerseits einzig als Ausfluß und Projektion ursprüngli­
cher Sinnlichkeit und Vitalität zu vergegenwärtigen. 
Mit der Herkunftsbestimmung aber verflüchtigte sich 
die authentische Bedeutung von Rationalität - sie ver­
lor im Schwund ihrer Geltung die Kompetenz, der Be­
wegung solcher Lebendigkeit und ihrer Arbeit ange­
messen orientierende Ziele vorzuzeichnen. Bietet also 
das Kantische Konzept von „Vernunft“ im Eigen­
stand ihrer Verfassung und der Apriorizität ein glei­
chermaßen frühes wie markantes Gegenbild zu den 
Fundierungsentwürfen? In der Kantischen „Ver­
nunft“ scheint nicht allein ein Paradigma fundiert 
selbstbestimmter „Vernunft“ gegeben; in der Eigenbe­
deutsamkeit des Bestimmungskonzepts vergegenwär­
tigt deren Rationalität mehr noch ein Musterbild ge­
nuin rationaler Formierung vorrationalen Sinnlich­
seins.
Für das Muster- und Gegenbild apriorischer Rationa­
lität der Arbeit aber ist zudem zu berücksichtigen: 
Das Kantische Modell erweist sich auch in dem Sinne 
als beispielhaft, als es in der Gegenstellung gleicherma­
ßen Problemlasten und Folgeprobleme ihrer eigenen 
Bestimmung und Begründung von Rationalität doku­
mentiert. In der Gegenposition zu Mobilität, Macht, 
Dynamik sinnlicher und naturaler Vitalität korrespon­
diert dem Konzept apriorischer Rationalität eine Auf­
fassung und eine Einschätzung sinnlichen Wirklich­
seins und sinnlicher Weltbezüge, welche deren authen­
tische Realität auf die bloße Gegebenheit bedeutungs­
vorgängiger „Eindrücke“ und „Empfindungen“ redu­
zieren. Der Reduktion und Bedeutungsleere steht die 
durchgreifende Leistungspotenz der Rationalität ge­
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genüber: Potenz der Bestimmung und Identifikation, 
worin die rationale Arbeit die verbliebene Andersheit 
des Sinnlichen, seine widerständige Mannigfaltigkeit 
und Materialität ausstandslos durchdringt - Arbeit 
der Zu-, Ein- und Unterordnung, im eröffneten Hori­
zont von „Welt“ ihrerseits rational mobilisiert zu un­
ablässigem Fortschritt formender Aneignung aller 
Sinnlichkeit.
Das Konzept apriorisch rationaler Bestimmungs­
und Ordnungsleistung bietet freilich nicht nur ein 
Bild der distinkt eigenen Durchsetzungsmacht sol­
cher Arbeit, ihrer vernunftbewegten Ausspannung 
und ihrer vernunftbedingten Mobilisierung. Mit dem 
Zueinander von Rationalität, Macht, Mobilität sind 
zugleich weitere Charakteristika in Kants Auffassung 
von „Sinnlichkeit“ zu erinnern - Gesichtspunkte, wel­
che in der Gegenstellung von Vitalität und Rationali­
tät eine bezeichnende Eigenart der Kantischen Kon­
zeption humaner Arbeit markieren und in ihrer vol­
len Tragweite hervorheben. Konträr zur reduktiven 
Auffassung von „Sinnlichkeit“ nämlich steht die fun­
damentale Stellung, welche Kant ihr zuweist: Sie bil­
det die unverzichtbar materiale Basis für alle Rationali­
tät. In der Position und dem Status aber bekundet die 
„Sinnlichkeit“ - in den Reaktionsfolgen unbeliebig ge­
schehender „Affizierung“ ihres „Vermögens“ - die 
unaufhebbare Verwiesenheit auf mundane Gegeben­
heiten, sie signalisiert am Ende die unverfügbare Vor­
gängigkeit weltlichen Wirklichseins. Die Charakteri­
stika begegnen nicht allein in bezeichnender Fortfüh­
rung wieder in den Marxschen Begründungen von Ar­
beit und deren Rückgang auf die unersetzbare Basali- 
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tät sinnlicher und naturaler Materialität. Die funda­
mentale und weiterreichende Relevanz der Aspekte 
zeigt sich mehr noch im Zusammenhang mit Kants 
Analyse jener Arbeit des „Scheins“ - darin aber im Be­
zug zu E. Jünger. Im Blick auf dessen Fundierungsver­
such, seine Radikalität und seine eigentümliche Mo­
dernität offenbaren sich, anders gewendet, Signaturen 
Kantisch modellierter Arbeit, worin deren Gesamt­
bild - mit seiner Bestimmung von Sinnlichkeit, in sei­
ner Konfiguration von Rationalität und Illusion, über 
das Ineinander von Macht und Mobilität hinaus - in 
voranweisenden Konturen sich darstellt.
Vorab betrachtet, deutet Kants Analyse von „Wahn 
und Blendwerken“ in spezifischen Sichtbahnen vor 
auf die Marxschen Erörterungen von „Geld“, „Kapi­
tal“, „Mehrwert“. Alle drei Größen standen bei Marx 
als Exempel illusionärer und wirkungsmächtig illusio- 
nierender Realität zur Debatte. In bemerkenswerter 
Analogie zu Kant trat auch im Kontext der 
Marxschen Theorie die Möglichkeit solchen Scheins 
als Verblendung und Entzug gültigen Wirklichseins 
entgegen, vorgeführt als imaginäre Präsenz, darin auf­
gewiesen als Resultat und Ausdruck fehlgehender Lei­
stung. So spannen „Erschleichungen des Verstandes“ 
einerseits, „Kapital“, „Mehrwert“, „Geld“ anderer­
seits den durchlaufenden Bogen einer Arbeit des Ima­
ginären: Eingebettet nämlich in die durchgreifende 
Diagnose mißachteter Fundamentalität sinnlichen 
und materialen Wirklichseins, durchgängig verbun­
den mit der Forderung, die erstellten „Blendwerke“ 
zu identifizieren und zu destruieren - den Fehllauf 
der Arbeit aber aufzulösen im Blick auf deren authen­
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tische Leistungsgestalt wie im Rückschritt zu deren 
gültigen Leistungsbedingungen. Anders indessen als 
Kant, faßt Marx die imaginäre Präsenz in ihren 
„Blendwerken“ einzig als Ausdruck und Zeugnis, 
nicht jedoch als Folge und Resultat disfunktionaler 
Rationalität - deren Verkehrung erwächst, zusammen 
mit der Verkehrung von Arbeit im Letzten dem Fehl­
lauf der basalen Lebendigkeit und ihrer Naturalität. 
Der andere Ausgangsort des Imaginären, dessen ur­
sprüngliche Herkunft aus dem Feld arbeits- und ratio­
nalitätsbedingender Vitalität markiert in der Diffe­
renz zu Kant freilich nicht nur den geschehenen Be­
stimmungswandel. Mit dem anderen Ausgangsort sol­
chen Scheins zeigt sich zudem die besondere Bedeu­
tung jener Wendung, worin E. Jünger die Arbeit des 
Imaginären eigens konturiert, deren Prozeßfigur radi­
kal voranführt und ausfaltet - signifikant im Rekurs 
auf jene Vitalität, aufschlußreich in der Gegenstellung 
zu den notierten Statusmerkmalen Kantisch bestimm­
ter „Sinnlichkeit“.
In Orts- und Herkunftsbestimmung vergleichbar mit 
der Marxschen Positionierung, erörtert Jünger die 
Produktion von Imaginärem nicht länger als Verfeh­
lung. Der Einschätzungswandel erfolgt in der Bahnli­
nie Nietzscheanisch profilierter Lebendigkeit als Vita­
lität des „Willens zur Macht“, darin in Sichtbahnen 
des Nietzscheschen Lehrstücks von der „Interpreta­
tion“: In ihm faßt Nietzsche die eigentliche Bewe­
gungsweise solchen Lebens als unablässigen Entwurf 
fiktiver Bedeutungen und Bedeutungszusammenhän­
ge - in der Phantastik solcher Bedeutungswelten aber 
sucht der „Wille zur Macht“ die einzig maßgebende 
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Präsenz von Wirklichkeit überhaupt zu projizieren, 
zu installieren und durchzusetzen. Jünger rekurriert 
auf die Bestimmungsmomente, um das Geschehen sol­
cher Projektion seinerseits als Arbeit vorzuführen, 
umgekehrt die Produktion solcher Phantastik als de­
ren fundamentale und optimale Bewegungsgestalt vor­
zuweisen. Die Auffassung und Einschätzung imaginä­
rer Produktion kann zunächst durchaus auf Locke­
sche Bestimmungen, darin auf einen frühen Ort in der 
Begründungsgeschichte von Arbeit bezogen werden: 
Bereits Lockes Charakteristik imaginierenden Ent­
wurfs weist in ihrem Kern Merkmale vor, welche Jün­
gers Fassung illusionierender Projektion grundieren. 
Bei Locke begegnet die Leistung phantasierender 
Konstruktion als vorangeschrittenste Prozeßform 
der Arbeit des „Verstandes“, angesiedelt im Komple- 
xionsvorgang bislang nicht gegebener „Ideenverbin­
dungen“. Im Kontext der Lockeschen Theorie stellte 
die Leistung sich dar als Ausweis der vollen Produkti­
vität des „Verstandes“, nämlich seiner Potenz innovie­
renden Entwurfs - in dem Status aber unumgehbar ge­
bunden an das Material bestehender „Ideen“, im Voll­
zug strictissime beschränkt auf seinen funktionalen 
Ort, mit diesem präzise eingebunden ins Funktions­
ganze selbstbewußt reflektierter Rationalität. Die Si­
gnaturen phantastischer Innovation und innovieren­
der Produktion treten wiederum bei Jünger auf den 
Plan, nunmehr freilich situiert als Zentralbestimmun­
gen vorrationaler, basaler und umfassender Lebendig­
keit, ihrer alles durch- und umgreifenden Potenz 
schrankenlos entwerfender, um- und neuformieren- 
der Phantastik. Mit der Wendung gelangt die Produk­
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tion von Imaginärem nicht allein als einzig gültige, 
sondern darüber hinaus als universale Prozeßweise 
solcher Arbeit des „Willens zur Macht“ zutage, insze­
niert die erzeugte und illusionierte Präsenz sich als 
ausschließlicher Raum und alleiniger Ort möglichen 
Wirklichseinkönnens. Jüngers Fundierungsversuch, 
sein Rückgang auf die Totalität und Dynamik rationa­
litätsvorgängiger Lebendigkeit expliziert die Arbeit 
des Scheins als Arbeit vitaler Macht, vorgewiesen als 
Macht unbeschränkter Innovation. Mit der Ausfal­
tung basaler Vitalität konturiert Jünger in der Arbeit 
des Scheins das Tableau rückhaltslos durchdringungs- 
und bestimmungsfähiger Produktivität, vorgeführt 
als Entwurf, Projektion, Installation gleichermaßen il­
lusionärer wie wirklichkeitsbedingender Bedeutungs­
welten - begründet als vorrationales Geschehen, wel­
che alle Widerständigkeit von Materialem, seine Mate­
rialität selbst verflüchtigt, dessen basale und bindende 
Gegenwärtigkeit entschwinden läßt.
Das Bild solcher Produktivität, ihr Tableau wirklich- 
keitsillusionierender und weltimaginierender Arbeit, 
ihrer Ortslosigkeit und Totalität kann zielgenau kon­
frontiert werden mit der Konzeption Kants. Im Ge­
geneinander beider Bestimmungen humanen Arbei­
tens aber, im Blick auf die Spannweite ihres denkge­
schichtlichen Abstands enthüllt sich die spezifisch 
vorweisende Bedeutung der Kantischen Modellie­
rung rationaler Arbeit: Paradigmatisch gerade in je­
nem, was sie in ihrer Fassung von Rationalität, 
„Schein“, Sinnlichkeit markiert, in ihrem Ineinander 
von Macht, Mobilität, Aneignung erinnert, in allem 
Entzug gleichwohl offenhält und durchscheinen läßt. 
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Löst in der Produktivität vitaler Phantastik jedwede 
Materialität in ihrem Eigengewicht sich auf, so liniert 
Kant in der Uniiberholbarkeit des Sinnlichen das uner­
setzbare Fundamentalverhältnis rationaler Bestim­
mung und Strukturierung, enthüllt die Analyse des 
„Scheins“ Folgen und Wirkungen der Mißachtung 
dieser Basalbezüge. In der Potenz und im Ausgriff ra­
tionaler Ordnungsleistung bleibt deren Prozeß unver­
zichtbar verwiesen auf die selbsteigene Gegenwart 
mundan bedingter, sinnlicher Gegebenheiten: Gegen­
läufig zur Macht der Identifizierung und Unterord­
nung, zu Reduktion und Entleerung des Sinnlichen, 
in aller Verschattung erinnert und demonstriert Kants 
Konzeption von Arbeit die bindende Vorgängigkeit 
und den unverfügbaren Eigenstand selbsteigen mun- 
danen Wirklichseins. Zugleich und zum anderen aber 
umschließt Kants Bestimmung apriorischer Rationali­
tät einen Anspruch, bedeutsam über Jünger hinaus: 
Konträr zur rationalen Unauslotbarkeit macht- und 
willensgetriebener Produktivität, ihrer Dynamik vor- 
und gegenrationaler Vitalität projektiert die Kanti- 
sche Konzeption von „Vernunft“ die Selbstdurchsich­
tigkeit solcher Arbeit. Apriorizität und Selbstbewußt­
sein dieser „Vernunft“ entfalten Möglichkeit und Pro­
gramm einer Selbsterhellung, welche durchreicht bis 
in die Erst- und Fundamentalbedingungen von Ar­
beit, in der Selbstklärung das Ganze der arbeitsbe­
gründenden Bestimmungsverhältnisse offenlegt.
Nicht allein für dieses Selbstbewußtsein aber, sondern 
zudem für Ort, Stellung und Gesamtaufgabe jener Ar­
beit der „Vernunft“ werden zuletzt auch die Bestim­
mungen aufschlußreich, welche sich aus den eingangs 
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unternommenen Erörterungen von Kants Aussagen 
zur „Aufklärung“, zu Stellung und Entwicklung des 
Menschen, zu Eigenart und Bedingungen seiner Hu­
manität ergaben. Das erörterte Geflecht anthropologi­
scher und geschichtsphilosophischer Erklärungen 
formt einen möglichen Kontext für die Konzeption 
von Arbeit, wie die „Kritik der reinen Vernunft“ sie 
darbot. Mit dem Kontext aber gelangen mögliche Rah­
menbestimmungen zur Sprache, welche erlauben, 
Rang und Gewicht jener Arbeit der „Vernunft“ aus 
umgreifenderen Bezügen zu sichten. Im Blick auf 
Kants aufklärungsgerichtete Erklärungen siedelt die 
Arbeit rationalen Erkennens ihrerseits in einem diffe­
renziert entfalteten Realisations- und Entwicklungs­
programm gültiger Humanität: In seinen Forderun­
gen einerseits gekennzeichnet durch die Aufgabe, hu­
manes Selbstsein als selbstbestimmte Humanität anzu­
streben, dieses Ziel zum anderen in humaner Selbstlei­
stung, in Distanzierung naturaler Bedingtheiten, glei­
chermaßen in der Entfaltung selbstbestimmter Intel- 
lektualität wie der Entwicklung selbstbestimmt freien 
Handelnkönnens zu erreichen. Das Forderungspro­
gramm definierte die maßgebende und zentrale Rolle 
der „Vernunft“: Ihrem Vermögen oblag es wesentlich, 
Humanität als Humanität der Leistung zu realisieren. 
Der Bestimmungszusammenhang von Humanität, 
„Vernunft“ und Leistung aber begründete Dignität 
und Vorrang humanen Selbstseinkönnens vor aller 
Natur, er bedingte die schlechthin untergeordnete 
Stellung allen naturalen Wirklichseins. In der Leit­
bahn der Entwicklungsforderung vergegenwärtigte 
Kant die Realisationsaufgaben als komplex verspann­
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te, mehrfache gerichtete Kultivierungsprozesse, de­
ren Leistung jeweils als Arbeit bestimmt wurde: So als 
Bearbeitung des Geistes im Sinne einer Entwicklungs­
arbeit von „Vernunft“ selbst, so als Arbeit der Ab­
lösung und Freisetzung von Natur; den Formen ord­
nete Kant am Ende - neben der Arbeit im Weltbezug - 
die Arbeit der Theorie und des Erkennens als selbst­
eigener Arbeit der „Vernunft“ zu.
Kants Realisations- und Entwicklungsprogramm gül­
tiger Humanität dokumentierte und differenzierte in 
ihrer Auffächerung solcher Arbeitsarten und Arbeits­
bezüge den fundamental anthropologischen, mehrsei­
tig bezogenen Rang ihrer Leistung. Ihr oblag als Ar­
beit der Entwicklung und Befähigung, der Fundie­
rung, Vorbereitung und Freisetzung die Verwirkli­
chung und Ermöglichung von Eigenarten, Bestim­
mungen und Beschaffenheiten, welche humanes 
Selbstseinkönnen in dessen maßgebender Humanität, 
in seinen Selbst- und Weltverhältnissen begründen. 
Eingelagert in dieses Feld differenter Prozeßziele und 
Aktionsgestalten wie ihre fundamentale Bedeutung 
tritt die Leistungsform rationaler Arbeit des Erken­
nens als eine der geforderten Prozeßformen der Prin- 
zipialarbeit entgegen. Im Blick auf deren Kontext und 
Ort aber wird für das Modell jener Arbeit der Rationa­
lität zum einen bezeichnend: In ihm bestimmt Kant - 
nach der arbeitsmäßig geforderten Entwicklung von 
„Vernunft“ und ihres gültigen Leistungsvermögens - 
deren selbsteigenen Arbeitscharakter und die genuine 
Arbeitsstruktur ihrer Leistungspotenz. Mit der Stel­
lung der „Vernunft“ als Garant fortgehender Humani­
sierung und fortdauernder Humanität aber siedelt die 
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Arbeit auch im Zentrum der anthropologischen Ge­
samtbezüge, worin Kant wahrhaft humanes Selbst- 
seinkönnen fundiert. In der Stellung erbringt die Ar­
beit rationaler Strukturierung eben und gerade die Lei­
stung, worin die Kantisch gefaßte Humanität des 
Menschen wesentlich beruht: Ihr Prozeß befördert 
zur Transparenz des Selbstbewußtseins. In der anthro­
pologischen Rücksicht wird daher zum anderen mit 
dieser Leistung rationaler Arbeit aufschlußreich: Im 
Bestimmungszusammenhang von Humanität, „Ver­
nunft“ und Selbstleistung, welchen Kant in jenem auf­
klärungsbezogenen Entwicklungsprogramm vor­
führt, zeigt die Unterordnung von Sinnlichem sich als 
Herrschaft über jene Naturalität, welche der „Ver­
nunft“ im „Vermögen“ der „Sinnlichkeit“ selbst inne­
wohnt, ihr zugleich als unersetzbare und unhintergeh­
bare Basis zugehört.
Der Rückblick auf den aufklärungsbezogenen anthro­
pologischen Kontext der Arbeit „reiner Vernunft“ 
vergegenwärtigt deren exemplarische Bedeutung 
nicht allein in Hinsicht auf die Position ihrer Leistung 
im Verhältnisganzen von Humanität, Selbstbewußt­
sein und Natur. Nicht minder entscheidend für die Pa- 
radigmatik dieser Bestimmung von Arbeit scheint am 
Ende die Oszillationsbreite von Eröffnung, Entzug 
und Verdeckung, womit sie konfrontiert: Exempla­
risch und wegweisend, weil Eröffnung, Verschattung 
und Erinnerung die Schwingungsweite neuzeitlichen 
Denkens, die Ambivalenz seiner Bestimmung und die 
Mehrdeutigkeit seiner Verflechtungen vorführen - 
formiert und versammelt im Brennspiegel solcher Ar­
beit und ihrer Kantischen Modellierung.
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